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VORWORT.
Liebe Leserinnen und Leser,

seit Februar 2020 hält die Corona-Pande-
mie uns eisern im Griff. Das gesellschaft-
liche Miteinander hat sich seitdem stark 
verändert: Lockdown, 7-Tage-Inzidenz, 
Corona-Verordnungen, 2G-/3G-Regel, Dis-
tanz halten, FFP2-Maske tragen, Plexiglas-
Trennwände, Testen, Impfen, vulnerable 
Gruppen, Einlasskontrollen, Kontaktdaten 
erfassen, bargeldloser Zahlungsverkehr, 
Digitalisierung der Lehre, Zoom-Meetings, 
Video-Beratung, Überbrückungshilfe, To-
go-Essen, Lieferengpässe, Homeoffice und 
Kurzarbeit. Alles Dinge, die vorher in der 
Studentenwerkswelt unbekannt waren 
bzw. nicht zum Alltag gehörten. Sie haben 
unser aller Leben auf den Kopf gestellt. 
Aber mit einer engagierten Studenten-
werksmannschaft und einer steilen Lern-
kurve haben wir diese Herausforderungen 
gemeistert – immer im Dienste für die Stu-
dierenden.

Und was kommt jetzt? 
Ändert sich die Hochschullandschaft dau-
erhaft? Wird Hybridlehre der neue Stan-

dard? Im engen Kontakt mit den Hoch-
schulen und dem ASTA versuchen wir, in 
der Spur zu bleiben. Vorausschauend und 
flexibel werden wir mit der Zeit gehen, um 
uns auch weiterhin optimal um die Belan-
ge der Studierenden kümmern zu können.

Werden die Krisen weniger oder ist die 
multiple Krisensituation der neue Stan-
dard?

Das Studentenwerk Göttingen ist im De-
zember 2021 100 Jahre alt geworden. 100, 
beileibe nicht immer einfache Jahre, durch 
die uns immer unser sozialer Auftrag, der 
Motor unserer Arbeit, getragen hat – zu-
sammen mit der Fähigkeit, auf Krisen aktiv 
zu reagieren und gestärkt aus ihnen her-
vorzugehen. So sehe ich uns gut gerüstet 
für die kommenden Herausforderungen, 
auch die unvorhersehbaren. Wirtschaftlich 
gesund, top Mitarbeitende: Die nächsten 
100 Jahre können kommen!
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Ich danke allen Partnern in den Hoch-
schulen und der Stadt Göttingen sowie 
den Studierenden für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

Beste Grüße

Prof. Dr. Jörg Magull
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
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2020
Pandemie fordert alle 
Serviceberiche beson-

ders heraus. 
Trotzdem „bleiben wir 

für euch da!“

2020

C O R 
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CORONA-PANDEMIE FORDERT ALLE 
SERVICEBEREICHE BESONDERS HERAUS.

AUSWIRKUNGEN DER PANDE-
MIE AUF DEN SERVICEBEREICH 
STUDENTISCHES  WOHNEN

Kommunikation unter Auflagen: Kon-
taktbeschränkung

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen 
durch die Corona-Pandemie und zum 
Schutz der Mitarbeiter*innen sind zahl-
reiche Umstellungen in der Abteilung 
Studentisches Wohnen erfolgt. Maßnah-
men zu Beginn waren bei allen Wohn-
heimverwaltungen und Servicebüros 
die Montage von Plexiglasscheiben und 
Plexiglasaufsteller als Spuckschutz. Da-
rüber hinaus wurden die digitalen Ka-
näle verstärkt genutzt: Die Kommuni-
kation erfolgte größtenteils telefonisch, 
per E-Mail oder mittels Videokonferen-
zen. Alle Mitarbeiter*innen wurden ent-
sprechend mit Webcams, Headsets oder 
Lautsprechern ausgestattet. 

Kontaktreduzierung zwischen Mie-
ter*innen und Beschäftigten

Der persönliche Kontakt zwischen Stu-
dierenden und Mitarbeiter*innen der 
Abteilung Studentisches Wohnen sollte 
auf ein Minimum reduziert werden. Wo 
es möglich war, wurde auf die Unter-
schrift in Präsenz verzichtet und auch 
eingescannte Unterschriften per E-Mail / 
PDF wurden akzeptiert. Für Schlüsselab-

holungen verwendete man bevorzugt 
Schlüsselkästen, die von den Studieren-
den durch Eingabe eines Codes geöff-
net werden können. Wenn es erforder-
lich war, persönlich vor Ort zu sein, war 
eine Terminvereinbarung erforderlich. 
Die regulären Öffnungszeiten für den 
Publikumsverkehr gab es nicht mehr – 
u. a. dadurch sollte verhindert werden, 
dass sich Warteschlangen vor den Büros 
bilden.

Veränderungen beim Erasmus-Wohn-
kontingent

Aufgrund einer langfristigen Koope-
rationsvereinbarung mit der Universi-
tät Göttingen stellt das Studentenwerk 
jährlich ca. 245 Wohnplätze für Pro-
gramm- und Austauschstudierende zur 
Verfügung. Aufgrund der im Jahr 2020 
eingeschränkten Einreisemöglichkeiten 
nach Deutschland gab es hier ein um 60 
auf 185 Wohnplätze reduziertes Kontin-
gent. Längere Zeit war es ungewiss, wel-
che internationalen Studierenden tat-
sächlich in Göttingen ankommen und 
auch die Mietzahlungen leisten.

Zimmerabnahmen ohne persönliche 
Kontakte

Die Zimmerabnahmen durch die Wä-
scheverwaltungen und Hausmeister 
fanden vor der Corona-Pandemie üb-
licherweise in Anwesenheit der Stu-
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dierenden statt. Zur Vermeidung 
persönlicher Kontakte wurden die Zim-
merabnahmen derart umgestellt, dass 
die Studierenden den Schlüssel im Zim-
mer hinterlegten und die Abnahmen 
ohne Anwesenheit Studierender erfolg-
te. Diese mussten dem Studentenwerk 
lediglich mitteilen, an welchem Datum 
und zu welcher Uhrzeit Sie aus dem 
Zimmer ausziehen werden. Zur Doku-
mentation bei Mängeln wurden Fotos 
gefertigt. 

Herausforderungen für Studentische 
Selbstverwaltungen

Die Studentischen Selbstverwaltun-
gen der jeweiligen Wohnheime standen 
aufgrund der Corona-Pandemie eben-
falls vor Herausforderungen. Viele Tuto-
rien konnten aufgrund der Kontaktbe-
schränkungen nicht durchführt werden. 
Die Nutzung der Gemeinschaftsräume 
(Heimkneipen, Sporträume, Musikräu-
me, etc.) war untersagt. In den Satzun-
gen der jeweiligen Wohnheime waren 
oftmals Regelungen getroffen, dass Be-
schlüsse nur bei Präsenztreffen getrof-
fen werden können. Das Studentenwerk 
hatte daher Speisesäle und Clubräume 
zur Verfügung gestellt, damit diese Ver-
sammlungen stattfinden konnten. Im 
Laufe des Jahres 2020 haben die jeweili-
gen Studentischen Selbstverwaltungen 
ihre Versammlungen auf Videokonfe-
renzen umgestellt und Satzungsände-
rungen wurden auf den Weg gebracht. 
Das Studentenwerk hat auch Beschlüs-
se akzeptiert, die auf Videokonferen-
zen getroffen wurden, da aufgrund der 

Corona-Pandemie ansonsten keine Be-
schlüsse gemäß Satzung hätten erfol-
gen können.
 
CAMPUSGASTRONOMIE DURCH 
PANDEMIE STARK AUSGE-
BREMST

Harte Einschnitte durch Corona ab 
Mitte März

Ab dem 16. März griffen aufgrund der 
sich ausbreitenden Pandemie die ers-
ten Änderungen in den Abläufen  in den 
Mensen und Cafeterien: 
Abstandsaufkleber wurden auf den 
Fußböden verteilt, alle Selbstbedie-
nungstheken blieben geschlossen und 
Besteck wurde den Gästen direkt ange-
reicht. Nur jeder 2. Stuhl durfte besetzt 
werden und das Speiseangebot wurde 
reduziert. Die Kassen-Arbeitsplätze er-
hielten zum Schutz der dort tätigen Be-
schäftigten rundum einen Schutz aus 
Plexiglasscheiben.
Aufgrund der Corona-Verordnung des 
Landes Niedersachen zur Corona-Pan-
demie blieben ab 16. März 2020 folgen-
de Einrichtungen auf unbestimmte Zeit 
geschlossen:
 • Café Campus
 • Café Hawk
 • Bistro Hawk
 • Café Cult
 • Café am Turm
 • CaPhy
 • CaPri
 • Café SUB
 • Mensa Italia



 • Mensa am Turm
Lockdown I griff am 18. März 2020 

Durch erneut verschärfte Regelungen in 
der Corona-Verordnung des Landes Nie-
dersachsen, u. a. zu einer detaillierten 
Besucherdokumentation, wurden die 
restlichen Einrichtungen der Campus-
Gastronomie auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen: 
 • Café Central
 • coffeebar ins grüne
 • Nordmensa
 • Zentralmensa
Folglich mussten 90 % der Belegschaft 
der CampusGastronomie in Kurzarbeit 
gestellt werden. Dies war ein schmerz-
licher und emotionaler Einschnitt für 
Mitarbeitende und Führungskräfte glei-
chermaßen.

Neue Anforderungen zwischen Mitte 
März und Mitte Juni 2020

Da sich seit Mitte März alle Mitarbeiten-

den der Einrichtungen der CampusGas-
tronomie in Kurzarbeit befanden, gab es 
neue Anforderungen an das verbliebe-
ne Personal in Präsenz:
Es erfolgten wöchentliche Kontrollbe-
suche in den Einrichtungen, u.a. zum 
Check abgelaufener Ware, gegebenen-
falls auch zur Entsorgung.
Parallel lief die Planung zur Wiedereröff-
nung – was ist laut Corona-Verordnung 
zu beachten? 

Da Bargeld eine potentielle Quelle für 
die Übertragung von Kranheitserregern 
ist, wurde die Abschaffung des Bargelds 
in den gesamten Einrichtungen be-
schlossen. Alle Kassen, inklusive Haupt-
kasse, wurden aufgelöst. Der Aufwand 
war planerisch und zeitlich immens, da 
dies nur in Zusammenarbeit mit der In-
nenrevision möglich war. Rund 30 Kas-
senbestände wurden aufgelöst, kontrol-
liert und abgemeldet.
Unvermeidbar würde außerdem die 
Einstellung des kompletten Veranstal-
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tungsbereiches, inklusive Absage inter-
ner Veranstaltungen wie Mitarbeitertag, 
Weihnachtsfeier und weiterer interner 
Veranstaltungen. Identisch entschied 
man bezüglich aller externen Veranstal-
tungen.
Mitarbeiterinnen aus der Verwaltung 
der CampusGastronomie leisteten ab 
26. März Unterstützung im Sozialdienst 
beim Thema Corona-Beihilfe für Studie-
rende durch Corona-bedingte finanziel-
le Notlagen.

Schwierige Wiedereröffnung von Zen-
tralmensa, Café Central, coffeebar ins 
grüne 

Am 08. Juni 2020 ging unerwartet eine 
Empfehlung des Gesundheitsamtes 
Göttingen bei der CampusGastronomie 
ein: Angeraten wurde die Verschiebung 
der geplanten Wiedereröffnung von 
Zentralmensa, Café Central, coffeebar 
ins grüne vom 8. Juni auf den 22. Juni. 
Es gab zu viele Hotspots mit hohen In-
fektionszahlen in der Nähe der Einrich-
tungen, vor allem das Iduna Zentrum 
gegenüber vom Zentralcampus und et-
was zeitversetzt das Hochhaus Groner 
Landstraße 9b.
Zur schließlich am 22. Juni 2020 ge-
glückten Wiedereröffnung von Zentral-
mensa, Café Central, coffeebar ins grüne 
und der Interimsmensa Lunchbox auf 
dem Nordcampus musste ein Hygiene-
konzept für die einzelnen Einrichtungen 
erstellt werden - der Aufwand dafür war 
erheblich.
Dieses Konzept enthielt eine Einlasskon-
trolle mit Begrenzung der Personenzahl 

(max. 334) durch Chips, Datenerfassung 
durch Gästenachweis, Informationen 
und Kennzeichnung zu Abstands- und 
Hygieneregelungen, Regelung des Zu-
gangs, Lüftung und Reinigung, Ver-
meidung von Kreuzungswegen. Das 
Konzept führte zur Reduzierung der 
Bestuhlung in den Speisesälen von ur-
sprünglich 1710 Sitzplätzen auf neu 290 
Sitzplätze und des Essenangebots auf 
2 Gerichte täglich – jeweils 1x Fleisch/
Fisch und 1 x vegan, später waren 3 Ge-
richte täglich im Angebot, da die Pasta-
Menülinie „Al Dente“ hinzukam.
Nicht zuletzt mussten alle Neuerungen 
stets in klare Anweisungen für das Per-
sonal umgesetzt und diesem in geeig-
neter Form vermittelt werden.

Regelmäßige Treffen des Führungs-
kräfte-Teams ab Juli 2020

In regelmäßigen Abständen traf sich das 
Führungskräfte-Team zur aktuellen Co-
rona-Situation, weiteren Vorgehenswei-
sen und Entwicklung von Zukunftsstra-
tegien. 
Da sich die Anzahl und die Aufenthalts-
zeit der Studierenden auf dem Campus 
sehr stark verringert hatte, gab es fol-
gende Überlegungen zur Neu- und Zu-
rückgewinnung der Kunden:
• Flexible Öffnungszeiten
• Angebotserweiterung
• Rollendes Gastronomieangebot
• Food Trucks
• Mobile Grillstationen
• Mensa am Turm als Biergarten
• Raumvermietung verstärkt an      
externe Mieter inklusive          



Verpflegung
• Mobile Konferenzen inklusive      
Verpflegung

• Mobile Suppenküche
• Kundenbindung durch Rabatte
• Lebensmittelautomaten
• Online Bestellung in den         
Cafeterien mit Selbstabholung

• Umfrage an Studierende

Frisch gekochte Speisen aus dem Lift-
Automaten: Projekt mensen@home 
reift

Ab dem 19. Oktober 2020 entstand aus 
den Überlegungen und Zukunftsideen 
das folgende Projekt: 
Die Studierenden haben die Möglich-
keit, sich in direkter Nähe zur eigenen 
Wohnung zu verpflegen. Dies wird 
durch die Aufstellung von Liftauto-
maten in unmittelbarer Nähe zu den 
Wohnheimen des Studentenwerks re-
alisiert. In den Liftautomaten werden 
ausschließlich täglich frisch zubereitete 
Komplettgerichte angeboten, die kalt 
verzehrt oder in der Mikrowelle erwärmt 
werden können. 
In einem Projektteam wurde dazu vom 
19. Oktober bis zum 13. November ein 
Angebot von verschiedenen Speisen 
inklusive Kalkulation, Personaleinsatz-
planung und eine Konfiguration der Be-
hältnisse erstellt. 
Es erfolgte eine Analyse der Standorte 
unter Berücksichtigung der Witterungs-
bedingungen.

Steigende Infektionszahlen im letz-
ten Quartal 2020

Da die Infektionszahlen zum Herbst und 
Winter hin wieder drastisch anstiegen, 
wurden die gastronomischen Einrich-
tungen erneut ausgebremst: Es grif-
fen ab 14.12.2020 die Regelungen zum 
Lockdown II mit der Folge einer erneu-
ten Schließung von Zentralmensa, Café 
Central, Coffeebar ins grüne, und Lunch-
box. Auch aus der geplanten Wieder-
eröffnung zum 11. Januar 2021 wurde 
nichts, da die Infektionszahlen um Weih-
nachten und Silvester 2020 sowie in den 
ersten Wochen des neuen Jahres unver-
mindert hoch waren.
Parallel zu diesen Ereignissen schritt die 
Planung der neuen Nordmensa „GIN - 
Gastronomie im Norden“ kontinuierlich 
voran. Das Ausräumen der alten Nord-
mensa erfolgte ebenfalls. 
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Keine Selbstbedienung 
mehr in den Cafeterien 

Erste Maßnahmen im März 2020 vor 
der Schließung

Schließung Zentralmensa 
am 18.03.2020

Licht aus und Kassen verhüllt auf 
vorerst unbestimmte Zeit

Kochschürtzen an den Na-
gel gehängt

Großteil der Belegschaft der 
CampusGastronomie in Kurzar-
beit  
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Eingang Lunchbox 

Ausgabebereich/Counter

An insgesamt 2 Countern wird das 
gelieferte Essen aus der Zentralmen-
sa ausgegeben

Speisesaal

Begrenzte Sitzplatzanzahl auch in 
der Lunchbox
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CORONA ERZWANG ANDERE BE-
RATUNGSFORMEN IN DER AB-
TEILUNG STUDIENFINANZIE-
RUNG 

Nachteilsausgleich für Studierende führ-
te zu BAföG-Änderungen 
Beherrschendes Thema in der Studien-
finanzierung war „Corona“. Materiell 
führte der Nachteilsausgleich für Stu-
dierende im BAföG zu zwei Änderungs-
gesetzen zum BAföG sowie zu Änderun-
gen im KfW-Studienkredit. Unzählige 
Einzelfallentscheidungen waren zu tref-
fen, um Zeitnachteilen der Antragstel-
lenden in ihrem Studium Rechnung zu 
tragen.

Suchen und Finden alternativer Bera-
tungsformen

Die persönlichen Sprechzeiten muss-
ten Mitte März 2020 eingestellt werden. 
Im weiteren Jahresverlauf wurden diese 
durch das Online-Angebot einer Video-
Terminsprechzeit ersetzt und damit die 
Möglichkeit erhalten, über besondere 
Probleme von Angesicht zu Angesicht 
zu sprechen. 
                                                                                               
Der digitale Austausch gewann außer-
ordentlich an Bedeutung. Die elekt-
ronischen Antragstellungen erfuhren 
eine besondere Zunahme, ebenso der 
E-Mail-Verkehr. Beides ließ die Notwen-
digkeit des Ausdruckens rasant steigen, 
weil nach wie vor mit Papierakten gear-
beitet werden muss.
Um Arbeiten im Homeoffice zu ermög-

lichen wurden immer mehr gesicherte 
Datenleitungen zur Fachanwendung re-
alisiert. Etwa die Hälfte der Sachbearbei-
ter*innen arbeiteten zuletzt von zu Hau-
se aus, wozu die Akten aufwändig hin 
und her zu transportieren waren.
Bei allen Prozessen war der Personal-
stand deutlich reduziert, zum einen 
durch die Freistellung besonders ge-
fährdeter Personen für sieben Wochen, 
zum anderen durch die spätere Qua-
rantäne einer kompletten Arbeitsgrup-
pe für zwei Wochen. In dieser Situation 
wurde der Organisationsaufbau spon-
tan verändert, die Gruppenstruktur zeit-
weise aufgehoben, Prioritäten auf die 
Bewilligung von Anträgen gesetzt und 
das Vier-Augen-Prinzip zurückgestellt.

Umsetzen betrieblicher Hygienemaß-
nahmen

Natürlich war darüber hinaus die Be-
troffenheit jedes und jeder Einzelnen 
im Bereich Studienfinanzierung zu ver-
zeichnen und es mussten Maßnahmen 
getragen werden, die im Allgemeinen 
galten. Nach Maßgabe einer erstellten 
Gefährdungsbeurteilung gab es ständig 
neue Anforderungen an die Beschäftig-
ten: das Tragen von Masken, Abstand 
halten, Lüften, Trennen von Arbeitsplät-
zen, Besprechungen zunächst in großen 
Räumen und zuletzt online über Video-
konferenzen.
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CORONABEDINGT ERHÖHTE AN-
FORDERUNGEN AN DEN 
SOZIALDIENST

Nothilfefonds des Studenten-
werks Göttingen

Durch die pandemiebedingte Schlie-
ßung von Einzelhandel, Gastronomie, 
Messen usw. brachen für viele Studie-
rende eigene Verdienstmöglichkeiten 
weg. Dieser Umstand traf die nicht we-
nigen Studierenden, die auf die Einkünf-
te aus Nebenjobs angewiesen sind, be-
sonders hart.
So wurde kurz nach Pandemiebeginn, 
noch im März 2020, aus Eigenmitteln 
des Studentenwerkes ein Nothilfefonds 
für Studierende der Göttinger Hoch-
schulen geschaffen, die in eine pande-
miebedingte finanzielle Notlage gera-
ten waren. Es wurden Richtlinien erstellt 
und ein Corona-Beihilfeteam gründete 
sich. Dieser Fonds wurde durch Spen-

den von ALUMNI e. V. aufgestockt und 
so wurden hier bis Ende Mai 2020 Beihil-
fen von insgesamt rund 80 TSD € verge-
ben.

Überbrückungshilfe des BMBF: Aus-
zahlung durch Sozialdienst

Im Juni 2020 wurde dieser Studenten-
werk-eigene Nothilfefonds abgelöst 
durch eine bundesweit greifende Über-
brückungshilfe für Studierende. Die 
Mittel hierfür wurden bundesweit vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) zur Verfügung gestellt. 
Bis zum Ende des Jahres 2020 wurden 
2.889 Anträge bearbeitet, wovon 2.094 
Anträge bewilligt wurden.  Somit konn-
ten Studierende, die sich in einer pan-
demiebedingten, finanziellen Notlage 
befanden, mit insgesamt 902.600 Euro 
unterstützt werden. 
Aufgrund der hohen Anzahl der Anträge 
und deren zeitaufwändiger Bearbeitung 
wurde der Sozialdienst mittels interner, 
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temporärer Umsetzungen von Beschäf-
tigten personell aufgestockt und für 
eine möglichst schnelle Antragsbearbei-
tung um vier Mitarbeiter*innen erwei-
tert.

Teamarbeit für schnell wirksame 
Überbrückungshilfe

Für einen schnellen Austausch der 
Teammitglieder wurde ein Chatroom 
eingerichtet, der ausschließlich den 
Teammitgliedern vorbehalten war. Auf 
diesem Weg konnte das Vier-Augen-
Prinzip auch bei angeordnetem Ho-
meoffice eingehalten, Fragen geklärt 
und die direkte Abstimmung zwischen 
Teammitgliedern untereinander ermög-
licht werden. 
Es wurde eine E-Mail-Adresse nothilfe@
studentenwerk-goettingen.de einge-
richtet, auf die die Teammitglieder Zu-
griff hatten. So reagierte man auch auf 
die Anfragen, die außerhalb des An-
tragstools eingingen.

CORONA FORDERTE DIE FLEXI-
BILITÄT DER KINDERTAGESSTÄT-
TEN

Schließungen, Notbetreuungen, ein-
geschränkter Regelbetrieb

Die Kindertagesstätten mussten 
aufgrund des ersten Lock Downs 
am 16.03.2020 schließen. Ab dem 
23.03.2020 wurde, zunächst in nur einer 
Einrichtung, Notbetreuung angeboten. 

Ab April 2020 wurde in allen 17 Grup-
pen für Kinder, deren Eltern in einer be-
ruflichen Stellung von öffentlichem In-
teresse oder in einer Abschluss- oder 
Prüfungsphase waren, in unseren Kitas 
Notbetreuung angeboten. Bei der Ver-
gabe der Notbetreuungsplätze fanden 
auch soziale und wirtschaftliche Aspek-
te der Familien, integrative Kinder, Kin-
der im letzten Jahr vor der Einschulung 
oder auch Sprachauffälligkeiten der Kin-
der Berücksichtigung. Erlaubt waren in 
der Notbetreuung 50% der normaler-
weise vorhandenen Kapazität. Die Aus-
wahl der Notbetreuungsberechtigten 
sinnvoll, für die Familien fair, sowie Ver-
ordnungskonform durchzuführen, war 
äußerst schwierig: Nahezu jede Familie 
hatte laut Verordnung einen Anspruch 
auf einen Notbetreuungsplatz. Ab dem 
22.06.2020 durften wir bis Ende Juli 
2020 im eingeschränkten Regelbetrieb 
(ohne Sonderöffnungszeiten) tätig sein 
und ab August bis Mitte Dezember 2020 
im Regelbetrieb. 

Regeln umsetzen und Hygienepläne 
erstellen

Die größte Herausforderung und Leis-
tung in dieser Zeit bestand darin, die 
sich immer neu darstellenden Regeln 
umzusetzen und Hygienepläne zu er-
stellen. Die Einrichtungen waren so zu 
konzipieren, dass Gruppenmischungen 
nicht stattfanden und dennoch eine 
sinnvolle pädagogische Arbeit möglich 
war. Ganze Einrichtungskonzepte muss-
ten auf den Kopf gestellt und in lang-
jähriger Arbeit entwickelte „offene Be-



treuungskonzepte“ in „geschlossene 
Gruppenkonzepte“ verändert werden. 

Neuorganisation interner Zusammen-
arbeit

Die Zusammenarbeit der Beschäftigten 
musste neugestaltet werden – Zoom-Vi-
deokonferenzen hielten Einzug in die 
Teamsitzungen.  Es waren viele Gesprä-
che notwendig, um Ängsten und Sor-
gen der Familien und auch der Mitarbei-
tenden begegnen zu können. Durch die 
Corona-Pandemie wurde der bei allen 
Trägern spürbare Fachkräftemangel wie 
durch ein Brennglas noch deutlicher. 
Zur üblichen Fluktuation der Mitarbei-
tenden kam der Ausfall durch die Be-
treuung der eigenen Kinder. 

Investitionen der Geschäftsleitung 
in ein wirksames Pandemiemanage-
ment 

Kurz vor dem Weihnachtsfest 2020 
mussten zwei Einrichtungen vorüberge-
hend schließen - wegen Corona-Infekti-
onen in der Belegschaft. Glücklicherwei-
se konnte eine Verbreitung eingedämmt 
werden und die Auswirkungen waren 
milde. Generell stellte sich das Infek-
tionsgeschehen in den Kitas des Stu-
dentenwerkes als übersichtlich und gut 
handhabbar war. Positiv wirkte sich hier 
das gute Pandemiemanagement des 
Studentenwerkes aus. Das Studenten-
werk Göttingen scheute keine Kosten 
und Mühen und stattete alle Gruppen-
räume mit Raumluftfiltern aus, besorg-
te Schnelltests für alle Mitarbeiter*in-

nen und stattete alle Mitarbeitenden 
mit medizinischem Mund-Nasen-Schutz 
aus. So war sicheres Arbeiten möglich.

Trotz Lockdown: Beschäftigung für 
Kinder

Eine große Leistung der Mitarbeitenden 
der Kitas stellte auch die Versorgung der 
Kinder im Lockdown dar. Mit Lernvideos 
von Beschäftigungsanregungen, Lie-
dern, dem Erzähltheater „Kamishibais“ 
oder selbst digitalisierten Bilderbüchern 
hielt man Kontakt zu den Kindern zu-
hause. Diese Lernmedien wurden den 
Kindern über YouTube oder digitale 
Pinnwände wie z. B. die Software „Pad-
let“ zur Verfügung gestellt. 
Für in den Einrichtungen anwesende 
Kinder musste das Spiel- und Lernmate-
rial desinfiziert, Räume gelüftet und Ge-
genstände gereinigt werden: das päd-
agogische Personal hatte plötzlich eine 
Bandbreite außergewöhnlicher, zusätzli-
cher Aufgaben zu bewältigen. 

Pädagog*innen zeigten Zuversicht 
und außergewöhnliches Engagement 

Dies alles passierte, während die nor-
male Betreuung, Bildung und Erziehung 
der Kinder und die täglichen Dokumen-
tationspflichten wie üblich weiterliefen. 
Daher gebührt den Mitarbeitenden der 
Abteilung Kindertagesstätten im Stu-
dentenwerk ein großes Dankeschön von 
Abteilungsleiterin Heike Lorey-Vaupel: 
„Die Beschäftigten der Kindertagesstät-
ten begegneten den ihnen anvertrau-
ten Kindern und Familien immer mit ei-
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nem Lächeln und Zuversicht und haben 
aus jeder Situation das Möglichste ge-
macht.“

CORONABEDINGTE ÄNDERUN-
GEN UND ANSCHAFFUNGEN IN 
DER PSB 

Beratungen nur noch per Telefon und 
Video

Im März 2020 war die PSB durch das 
Pandemiegeschehen gezwungen, die 
Präsenzberatungen auf Telefonberatun-
gen umzustellen - sowohl die Einzelge-
spräche als auch die offenen Sprechzei-
ten. Hierfür wurden PC-Webcams und 
Headsets bestellt.
Die Homeoffice-Möglichkeit in den Be-
reichen Beratung und Sekretariat wurde 
ab April teilweise genutzt und die da-
für nötige Hardware, Microsoft Surfa-
ces, beantragt. Im Frühsommer wurden 
die bestellten Headsets angeliefert und 
Videoberatungen über Zoom und RED 
Medical konnten starten.

Kursausfälle und in Einzelfällen Prä-
senzberatung

Im Sommersemester 2020 fanden auf-
grund der noch anhaltenden Pandemie 
leider keinerlei PSB-Kurse statt. Die Ent-
wicklung des PSB-Hygienekonzepts er-
folgte im Juni, so dass im Sommer ein-
geschränkt einige Präsenzberatungen 
möglich waren, z. B. Erstgespräche. 

Surface-Geräte erleichterten Video- 
und Telefonberatungen und digitale 
Kurse

Ab Juli war das gesamte PSB-Team mit 
den gelieferten Webcams ausgestattet, 
sowie ein Teil des Teams mit Surface-Ge-
räten. Die restlichen Geräte wurden im 
September geliefert. 
Aufgrund deutlich steigender Inziden-
zen der zweiten Corona-Welle fanden in 
der PSB ab November ausschließlich Vi-
deo- und Telefonberatungen sowie ein 
digitales Kursangebot statt. Das Klien-
ten-Verwaltungssystem konnte durch 
entsprechende Technik aus dem Ho-
meoffice heraus bedient werden.

CORONA SCHRÄNKTE AKTIVITÄ-
TEN DES KULTURBÜROS MASSIV 
EIN

Traurige Welle von Absagen im März 
2020

Mitte März traf die Pandemie auch die 
Kulturarbeit und das Kulturbüro mit vol-
ler Härte. 
Ab 12. März mussten sämtliche Kurse, 
Workshops und Proben abgesagt wer-
den. Auch bereits geplante Veranstal-
tungen, wie der Gratis-Rollenspieltag 
am 14. März und die Sommernachts-
konzerte des Unicante-Chors, geplant 
für Juli, konnten nicht stattfinden. Der 
PA-Verleih wurde ebenfalls ab dem 12. 
März ausgesetzt. Seitdem befand sich 
ein Mitarbeiter des Kulturbüros in Kurz-
arbeit und die Leiterin des Kulturbüros 
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wurde für das Team der BMBF-Überbrü-
ckungshilfe für Studierende rekrutiert. 
Das Kulturbüro war geschlossen.

Kulturangebote als Digitalformate

Die kulturellen Aktivitäten fanden sich 
in den folgenden Monaten nach und 
nach in digitalen Versionen wieder. So 
fand Mitte Juni bis Ende Juli ein Online-
Standardtanz-Kurs statt: Angepasst an 
kleine Wohnungen, wurden von den 
Kursleiter*innen Vicky und Vlad Techni-
ken des Standardtanzes, die ohne Part-
ner auszuführen sind, über die Video-
konferenz-Plattform „Zoom“ erklärt.
Chorproben von Unicante fanden seit 
Mitte März ausschließlich digital statt. 
Da aber diese Form der Proben nicht al-
len zusagte, waren nur etwa 40 Sänge-
rinnen und Sänger aktiv dabei. Beson-
ders herauszuheben ist die musikalische 
Begleitung von Unicante zur digitalen 
Immatrikulationsfeier im Wintersemes-
ter 2020/21. Hier wurden „Hymn of Acxi-
om“ und „You should see me in a crown” 
aus dem digitalen Semesterprogramm 
2020 sowie “Don’t stop them now” aus 
dem Sommernachtskonzert von 2016 
eingespielt.

Treffen der Foto-AG und Proben von 
UniRoyal konnten derzeit ebenfalls nur 
digital stattfinden. Ein Präsenz-Betrieb 
des Kulturbüros konnte pandemiebe-
dingt nicht aufgenommen werden.
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Singen über Zoom: Hymn 
of Acxion

Auf YouTube zuhören: Lied aus dem 
digitalen Sommerprogramm von 
Unicante.

Absage der Full Metal 
Mensa

Traurige Metal Fans

Tanzen ohne Partner*innen 
über Zoom

Online-Kurs für Standardtanz 
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ERHÖHTE ANFORDERUNGEN AUCH IN DEN 
ORGANISATIONSINTERNEN BEREICHEN.

NEUE AUFGABEN FÜR DIE AB-
TEILUNG PERSONAL/ORGANISA-
TION

Kurzarbeit und daraus resultierender 
Mehraufwand

Im Jahr 2020 wurde das Aufgabenspek-
trum der Abteilung Personal/Organisati-
on nahezu vollständig und durchgängig 
von den Herausforderungen der Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie überla-
gert. 
Aus diesem Grund war das Studenten-
werk Göttingen ab März 2020 u. a. ge-
zwungen, Betriebsteile zu schließen 
und, auf Grundlage einer Dienstverein-
barung für die dort eingesetzten Be-
schäftigten, Kurzarbeit anzuordnen. 
Damit war eine Vielzahl zusätzlicher, 
sehr komplexer Regelungen eigenstän-
dig in der Lohn- und Gehalts-Software 
und im Zeiterfassungssystem einzu-
richten und bei der Entgeltabrechnung 
umzusetzen. In der Abteilung Personal/
Organisation führte diese Situation zu 
einer außerordentlichen Mehrbelastung 
der dort eingesetzten Beschäftigten. 
Nur durch deren vorbildlichen Einsatz 
und Engagement konnten alle Heraus-
forderungen bestens gelöst werden. Die 
Bescheide der Leistungsanträge zum 
Kurzarbeitergeld der Agentur für Arbeit 
bestätigten dies fortlaufend. 

Unterbrechung der Kurzarbeit, er-

neute Kurzarbeit im Lockdown II

Am 22. Juni war die eingeschränkte Öff-
nung der Zentralmensa und des Café 
Central möglich. Dadurch wurde für ei-
nen alternierenden, kleinen Kreis von 
Beschäftigten der CampusGastronomie 
die Kurzarbeit zeitweise unterbrochen. 
Am 14. Dezember führte der zweite 
Lockdown zu einer erneuten Schließung 
aller Einrichtungen der CampusGastro-
nomie - nahezu alle Beschäftigten der 
Abteilung CampusGastronomie waren 
wieder in Kurzarbeit.

Personalsituation in den Kindertages-
stätten

Die Fluktuation in der Abteilung Kinder-
tagesstätten stiegt in 2020 deutlich an 
und sorgte in der Personalabteilung für 
einen höheren Rekrutierungsaufwand. 
In vielen Fällen haben in den Kitas und 
Krippen neu eingestellte Beschäftigte 
ihr Arbeitsverhältnis bereits nach kurzer 
Zeit wieder beendet.

NOTWENDIGE MASSNAHMEN 
UND ANSCHAFFUNGEN IN DER 
IT

Maßgeschneiderte IT-Lösung für den 
Hilfsfond des Studentenwerks

Im Zuge der Corona-Pandemie und de-
ren negativen Effekte auf die Nebenver-
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dienstmöglichkeiten von Studierenden 
organisierte das Studentenwerk ab Ap-
ril 2020 einen Hilfsfond für Studieren-
de mit finanziellen Engpässen, die auf 
Jobverlust aufgrund der Pandemie be-
ruhten. Hier hat die IT im März 2020 ein 
System entwickelt, mit welchem die 
Hilfszahlungen an Studierende aus den 
Eigenmitteln des Studentenwerks abge-
wickelt werden konnten. 

Verstärktes Arbeiten im Homeoffice 
erforderte neue Firewall

Im Zuge der Pandemie wurden, wo es 
möglich war, Kontakte am Arbeitsplatz 
reduziert und die Arbeitsform Homeof-
fice verstärkt angewendet. Infolgedes-
sen musste eine neue Firewall installiert 
werden. Diese stellte sicher, dass die 
Stabsstelle IT problemlos rund sechzig 
neue VPN-Verbindungen ins Studen-
tenwerk aufbauen konnte, um mobiles 
Arbeiten zu ermöglichen. Die Verwal-
tungsräume der Zentralmensa wurden 
fast vollständig mit internem W-LAN 
ausgestattet. Es wurden 69 Mobilgeräte, 
davon waren circa die Hälfte MS-Surfa-
ces - für mobiles Arbeiten besorgt.

Leistungsfähigeres Internet in den 
Wohnheimen durch neues Routing-
konzept

Die Studierenden erlebten im Corona-
Jahr 2020 den ersten Lockdown ab Mit-
te März, rund einen Monat nach Ende 
der Vorlesungszeit des Wintersemesters 
2019/2020. Schon bald zeichnete sich 
der weitere Pandemieverlauf und somit 
ein vollständig digitales Sommersemes-

ter 2020 unter drastischen Kontaktbe-
schränkungen ab. Damit das Sommerse-
mester Mitte April 2020 und schließlich 
auch das Wintersemester 2020/21 in 
Form digitaler Vorlesungen und Semi-
nare möglichst reibungslos verlaufen 
konnten, stellte das IT-Team „Internet 
der Wohnheime“ drei große Wohnhei-
me auf ein neues Routingkonzept um. 
Es verbaute dabei neue Accesspoints, 
Switche und Router und erweiterte au-
ßerdem die Anbindung dieser Wohnhei-
me auf komfortable, leitungsstabile 10 
Gigabit.

ERHÖHTE ANFORDERUNGEN 
AN ARBEITSSICHERHEIT UND 
BRANDSCHUTZ

Mund-Nasen-Schutz und Luftfilterge-
räte für die Arbeitssicherheit

Ein neuer Sachverhalt überrannte den 
Bereich der Arbeitssicherheit genauso 
unerwartet, wie es in anderen betriebli-
chen Bereichen der Fall war: 
Mit der Pandemie kam eine so genann-
te „biologische Gefährdung durch eine 
nicht kontrollierte Tätigkeit“ auf das Stu-
dentenwerk zu. Um diese zu verstehen 
und um mögliche Maßnahmen impli-
zieren zu können, war ein hoher Recher-
cheaufwand notwendig. Weil bis dato 
eine Gefährdung solchen Ausmaßes 
nicht aufgetreten war, gab es nur be-
grenzt Material und Informationen so-
wie folglich wenige Maßnahmen, die 
schnell und einfach umzusetzen waren.
Letztlich waren die gängigen Hygie-
nestandards (Händewaschen, desinfi-
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zieren, keine Hände schütteln, etc.) in 
Verbindung mit der Mund-Nasen-Bede-
ckung die zielführendsten Maßnahmen. 
Das Studentenwerk stellte der Beleg-
schaft zunächst Stoffmasken, anschlie-
ßend OP-Masken und schließlich auch 
FFP2-Masken kostenfrei zur Verfügung.
Ergänzend kamen später mobile Luft-
filtergeräte hinzu, in Verbindung mit re-
gelmäßigem Lüften. Das Studentenwerk 
nahm mobile Luftfilter in den Gruppen-
räumen der Kindergärten und -krippen, 
in der Lunch-Box und in einzelnen Bü-
ros, in Betrieb.

Zitat:
„Durch regelmäßiges Lüften findet ein 
Luftaustausch von Innenraumluft mit 
frischer Außenluft statt. Dabei werden 
unter anderem verbrauchte Luft, Schad-
stoffe von Materialien (z. B. Möbel, Fuß-
bodenbelag), Partikel sowie Biostoffe, 
z. B. Krankheitserreger, nach außen ab-
transportiert, um eine gute Luftqualität 
in Innenräumen zu gewährleisten. Nach 
der Arbeitsstättenverordnung (Arb-

StättV) und der konkretisierenden Tech-
nischen Regel für Arbeitsstätten ASR 
A3.6 „Lüftung“ [1] muss in umschlosse-
nen Arbeitsräumen eine „gesundheitlich 
zuträgliche Atemluft“ vorhanden sein.“
Gerade in Zeiten einer Epidemie war ein 
ausreichender Luftaustausch besonders 
wichtig, damit die Ansteckungsgefahr 
verringert werden kann.

Wichtige Empfehlungen der DGUV wur-
den umgesetzt:
•  Eine ausreichende Frischluftzufuhr von 
außen durch freie oder technische   
Lüftung sicherstellen.

Bei RLT-Anlagen Umluftbetrieb minimie-
ren und wenn möglich vermeiden. Kann 
ein Umluftbetrieb nicht vermieden wer-
den, sollten unter Beachtung techni-
scher Möglichkeiten höhere Filterklas-
sen (H13 oder H14) verwendet werden.
(z. B. F9 statt F7) eingesetzt werden, so-
fern technisch möglich können auch 
HEPA-Filter
·  RLT-Anlage mindestens zwei Stunden 
vor und nach Benutzung des Gebäudes 
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auf Nennleistung fahren und außerhalb 
der Nutzungszeiten mit abgesenkter 
Leistung laufen lassen.
· Eine Überprüfung der Luftqualität in 
Innenräumen kann durch Messen der 
CO2-Konzentration erfolgen (Hinweis: 
Zu normalen Zeiten sind bis zu 1000 
ppm CO2 akzeptabel, zu Zeiten der Epi-
demie sollte dieser Wert immer unter-
schritten werden.)
· Bei Klimaanlagen ist eine Änderung 
der Arbeitspunkte (Heizen, Kühlen, Be- 
und Entfeuchten) nicht erforderlich.
· Umluftgeräte wie Klimageräte (Klima-
Splitgeräte), Heizlüfter oder Ventilatoren 
möglichst nur in Innenräumen mit Ein-
zelbelegung betreiben und auch dann 
für einen zusätzlichen Luftaustausch mit 
Außenluft sorgen.
· Bei einer Luftreinigung über Filtration 
mit dezentralen, mobilen Luftreinigern 
sind unter Beachtung technischer Mög-
lichkeiten HEPA-Filter (H13 oder H14) 
einzusetzen.
· Eine Luftreinigung mit UV-C-Strahlung 
als Ergänzung zur Filtration kann sinn-
voll sein.
· Eine Luftreinigung auf der Basis von 
Ozon, kaltem Plasma, Elektrofiltern oder 
Ionisation ist nicht zu empfehlen, da un-
erwünschte Reaktionsprodukte freige-
setzt werden können.

(Fachbereich AKTUELL SARS-CoV-2: Empfeh-
lungen zum Lüftungsverhalten an Innenraum-
arbeitsplätzen, der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung e.V. (DGUV))

Ein weiterer, gravierender Einschnitt 
war der Ausfall von Schulungen und 
Unterweisungen. Die jährlichen Sicher-

heitsunterweisungen, die Schulung der 
Ersthelfer und externe Weiterbildun-
gen mussten ausgesetzt werden. Somit 
konnten Kolleg*innen nicht für das Er-
kennen von Gefährdungen sensibilisiert 
werden. Sobald dies wieder möglich ist, 
werden diese Defizite nach und nach 
abgearbeitet.

Austausch unter Beachtung der Hy-
gieneregeln: Neue Rauchwarnmelder 
für den Brandschutz in den Wohnhei-
men

Als Großprojekt war 2020 die Planung 
und Organisation des Austausches der 
Rauchwarnmelder in nahezu allen vom 
Studentenwerk betriebenen Wohnhei-
men und somit für rund 4.700 Wohn-
heimplätze einzuordnen. Diese Notwen-
digkeit ergab sich durch eine erhöhte 
Störanfälligkeit der bisher eingebauten 
Geräte. Ein abteilungsübergreifendes 
Team wurde gebildet, um diese Mam-
mutaufgabe zu bewältigen. 
Im April 2021 startete der Geräteaus-
tausch durch unseren Vertragspartner.
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KINDERTAGESSTÄTTEN.

Struktur der Einrichtungen und An-
zahl der Betreuungsplätze 

Das Studentenwerk bietet mit seiner 
Abteilung Kindertagesstätten in sechs 
Einrichtungen insgesamt 280 Betreu-
ungsplätze für Kinder im Alter von ei-
nem Jahr bis zur Einschulung an. 
Diese gliedern sich in zwölf Krippen-
gruppen sowie fünf Kindergartengrup-
pen. Geöffnet sind die Einrichtungen 
von 07:30 bis 16:30 Uhr bzw. 17:00 Uhr.
Für die Abteilung Kindertagesstätten 
waren im Studentenwerk im Jahr 2020 
rund 75 aktive pädagogische Mitarbei-
ter*innen tätig, davon zehn Männer. 
Außerdem sind eine Verwaltungsfach-
kraft und zwei Küchenhilfen sowie fünf 
QuiK-Kräfte (Förderprojekt Qualität in 
Kitas) für die Kitas tätig. Darüber hinaus 
wurden drei junge Menschen im Freiwil-
ligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwil-

ligen Dienst beschäftigt. Zehn Mitarbei-
ter*innen befanden sich in Elternzeit. 

Kindertagesstätten als Ausbildungs-
betriebe 

Die Kindertagesstätten fungieren als 
Ausbildungsbetriebe, in denen durch-
schnittlich zehn angehende Erzieher*in-
nen ihre Abschlusspraktika erfüllen. Im 
Jahr 2020 waren auch zwei PIA-Auszu-
bildende (Praxisintegrierte Ausbildung) 
in den Kitas tätig. Insgesamt besuchten 
im Jahr 2020 etwa 20 Praktikant*innen 
unsere Einrichtungen. 

Einrichtungen mit speziellem päda-
gogischen Profil

Die Kinderbetreuungseinrichtungen 
haben unterschiedliche pädagogische 
Schwerpunkte von interkulturellen An-
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sätzen über Bewegung oder Kreativi-
tät bis hin zu Sprachförder- und Sprach-
bildungsangeboten. Das bilinguale 
Sprachangebot nach dem immersiven 
Konzept in der Konsultationskinderta-
gesstätte am Nordcampus sowie das in-
klusiv/integrative Angebot für Kinder 
mit besonderem Förderbedarf in der 
Kita Theodor-Heuss-Straße und der Krip-
pengruppe ATW sind dabei besonders 
hervorzuheben.  
Ein gemeinsamer und zentraler Aspekt 
der pädagogischen Tätigkeit ist der par-
tizipatorische Ansatz in Anlehnung an 
die Reggio-Pädagogik. Der Teilhabe-
aspekt der Kinder, Eltern und Mitarbei-
tenden ist zentraler Bestandteil der täg-
lichen Arbeit, was besonders deutlich 
wird in der Arbeit mit Kindern im inklu-
siven oder integrativen Bereich in der 
Kita Theodor-Heuss-Straße und der Krip-
pe im Albrecht-Thaer-Weg. Hier werden 
insgesamt bis zu 12 Kinder in Krippe 
und Kindergarten betreut, die beson-
dere Bedarfe haben.  Für diese inklusiv/
integrative Arbeit sind in den Einrich-
tungen Heilpädagog*innen und Heiler-
ziehungspfleger*innen tätig. Aufgrund 
der wert- und anspruchsvollen Betreu-
ung von Kindern mit besonderen Bedar-
fen verringern sich die zur Verfügung 
stehenden Betreuungsplätze im Falle 
des Studentenwerkes Göttingen um 20 
Plätze. Mit dieser zeitgemäßen pädago-
gischen Umsetzung finden wir großen 
Zuspruch bei Eltern und Kindern. 

Erhöhung der Betreuungsplätze 

Die Warteliste für Krippenplätze und 
Kindergartenplätze war in 2020 ähnlich 
lang wie im Vorjahr. Die weiterhin an-
gespannte Betreuungssituation in Göt-
tingen lässt sich durch die Zahl der War-
tenden belegen. Durchschnittlich 270 
potenzielle Krippenkinder und rund 80 
Kindergartenkinder warteten auf einen 
Betreuungsplatz im Studentenwerk. Für 
einen Betreuungsplatz bewerben sich 
nicht nur studierende Eltern, sondern 
in einem hohen Maß auch Berufstätige. 
Dabei werden 30% der zur Verfügung 
stehenden Plätze an nichtstudentische 
Eltern vergeben. 22 Plätze der Kita am 
Nordcampus sind für Universitätsmitar-
beitende als Belegplätze vorgesehen. 
Der Mangel an Betreuungsplätzen, be-
sonders im Kindergarten, veranlass-
te die Leitung 2020 dazu, die räumli-
chen Kapazitäten voll auszuschöpfen 
und weitere sieben Betreuungsplätze 
zu schaffen. Es folgte somit die Erweite-
rung von 273 auf insgesamt 280 Betreu-
ungsplätze (172 Krippe, 108 Kindergar-
ten).
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KULTURBÜRO.

Heavy Metal und Hip-Hop

Den Beginn des Veranstaltungsjahres 
2020 läutete am 24. Januar die schwedi-
sche Death-Metal-Band „Vomitory“ zu-
sammen mit „Bodyfarm“, „Atomwinter“ 
und „Collapse Instinct“ lautstark im Foy-
er der Zentralmensa ein. 
Ganz andere Musik und die ihr zugehö-
rigen Anhänger fanden sich am 6. und 
7. März im Clubraum 1 und 2 bei ZA BI 
KURA, dem mittlerweile dritten Hip-
Hop-Dance Battle, wieder ein.
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Hip-Hop-Dance Battle

Was nach Leichtigkeit und Routine 
aussieht, verlangt Körperspannung 
und Power

Hip-Hop-Dance Battle 

Kreative Moves im Clubraum 1 und 2

Hip-Hop-Dance Battle

Skills werden kraftvoll und leichtfü-
ßig präsentiert 



PSYCHOSOZIALE BERATUNG.

Bewährte Kooperation: Studenten-
werk, Universität und  Universitäts-
medizin 

Seit 1985 bietet die Psychosoziale Bera-
tung (PSB) des Studentenwerks Göttin-
gen ein auf die verschiedenen Studien-
phasen zugeschnittenes und fachlich 
fundiertes Beratungskonzept zur Ent-
wicklung, Wiedergewinnung oder Auf-
rechterhaltung der Studierfähigkeit an. 
Das Studentenwerk Göttingen, die Ge-
org-August-Universität und der Bereich 
Universitätsmedizin arbeiten seit 2006 
in der psychosozialen Beratung und der 
Betreuung von Studierenden in Krisen-
situationen zusammen.

Beratungsnachfrage im „Corona-
Jahr“

Im Jahr 2020 suchten 954 (2019: 1.627) 
Ratsuchende die PSB auf und nahmen 
insgesamt 3.483 (2019: 3.944) Bera-
tungskontakte in Anspruch. In der offe-
nen Sprechzeit wurden 390 Kurzbera-
tungen durchgeführt. Insgesamt liefen 
somit - gezählt ohne die weniger als 
eine Stunde umfassenden Kurzberatun-

gen – 3.113 Beratungsstunden auf. 
Ab Januar 2020 arbeitete die PSB mit 
dem neuen Klienten-Verwaltungssys-
tem der Firma zone35 GmbH & Co. KG. 
Somit konnten aktuelle Dokumentatio-
nen der Klientinnen und Klienten digita-
lisiert werden.
Eingeschränkte Kursangebote 2020
Die Kurse aus Studienbeiträgen wur-
den mit 3.000 € pro Semester finanziell 
unterstützt. Dadurch wurden die Ge-
bühren mit 20 € pro Studierenden ge-
ringgehalten. Insgesamt nahmen in den 
Monaten Januar und Februar 2020 20 
Studierende an den Kursangeboten, z. 
B. „Effektiver arbeiten“, „sowie „Strate-
gien gegen Prüfungsangst“, teil. 

Die hier folgende Tabelle zeigt die Bera-
tungen- und Klienten-Dokumentation 
2020. Im Sommersemester 2020 konn-
ten aufgrund hoher Inzidenzzahlen kei-
nerlei Kurse stattfinden, im Winterse-
mester 2020/21 gab es zumindest zwei 
digitale Kursangebote.
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SOZIALDIENST.

Aufgabe des Sozialdienstes ist es seit 
1975, den Studierenden persönliche Be-
ratung und finanzielle Hilfen anzubie-
ten. Studieninteressierte und Studieren-
de in unterschiedlichsten Lebenslagen 
und in besonderen Einzelfällen erhalten 
möglichst unbürokratisch Unterstüt-
zung.

Soziale Unterstützung für die Studie-
renden in Zahlen

Sachliche und finanzielle Hilfe, aber 
auch die allgemeine Sozialberatung 
und -betreuung standen 2020 im Mittel-
punkt der Arbeit: Der Sozialdienst führte 
etwa 5.000 Beratungsgespräche. 

Er bewilligte und zahlte zinslose Dar-
lehen und Beihilfen in Höhe von insge-
samt rund T€ 362 aus: 

•  Studienabschlussdarlehen rund T€    
 65 

•  kurzfristige Darlehen rund T€ 10
•  Einzelhilfen für bedürftige         
 Studierende

•  Rund T€ 90,0 in Kooperation mit      
 Studium International, mit AStA und   
 Kirchengemeinden rund T€ 95,0

Als weiteren Service bietet der Sozial-
dienst zu einem günstigen Preis amtli-
che Beglaubigungen von Dokumenten 
und Unterschriften an. Dieser Service 
wurde von den Studierenden in 2020 
rund 1.100 Mal in Anspruch genommen.
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CAMPUSGASTRONOMIE.

Positive gastronomische Entwicklung 
bis Ende Februar 2020

Bis Ende Februar 2020 bewegte sich die 
Nachfrage in den Mensen und Cafete-
rien erneut auf hohem Niveau. Die Es-
senzahlen konnten in den Mensen und 
Cafeterien mit 411.354 um 10,2 % im 
Vergleich zum Vorjahr gesteigert wer-
den. Der Gesamtumsatz lag bis Ende Fe-
bruar 2020 bei 825.364 € und somit um 
13,3 % höher als im Vorjahr. In den Cafe-
terien wurde der Umsatz um 10,7 % und 
in den Mensen um 14,6 % im Vergleich 
zum Vorjahr gesteigert.

3. Workshop Führungskräfte Campus-
Gastronomie

Vom 4. bis 5. März 2020 fand der 3. Füh-
rungskräfte-Workshop der CampusGas-
tronomie in Kassel statt. Der zweite Tag 
wurde durch die Trainerinnen der Jacob-
sen Nielsen Consulting GbR gestaltet. 
Es wurden Themen wie z.B. Kulturbau-
steine, Mitarbeiter- und Teamentwick-
lung und Ziele/Werte der CampusGas-
tronomie bearbeitet. Dabei ging es um 
die eigenen Ansprüche, mit dem Haupt-
ziel, zufriedene Gäste zu haben und in-
tern offen und ehrlich miteinander um-
zugehen. Es wurden Gruppenarbeiten 
zur Mitarbeiterführung, zum aktuellem 
Stand und zum Team Building durchge-
führt.

Entwicklung im letzten Quartal 2020

Am 31. Oktober erfolgte die Trennung 
von einer Einrichtung, dem Café im Pri-
matenzentrum auf dem Nordcampus. 
Am 02. November wurde die Interims-
mensa „Lunchbox“, eine temporäre Hal-
lenkonstruktion, als Ersatz für die zu sa-
nierende Nordmensa) fertig gestellt und 
unter Corona-Auflagen pünktlich zum 
verschobenen Beginn des Wintersemes-
ters 2020/21 eröffnet.
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STUDIENFINANZIERUNG.

35

Änderungen im Bundesausbildungs-
förderungsgesetz (BAföG)

Umzusetzen waren die folgenden Ände-
rungsgesetze zum BAföG:
• Art. 5 des COVID-19-Krankenhausent-
lastungsgesetzes vom 23.03.2020
• Art. 2 des Wissenschafts- und Studie-
rendenunterstützungsgesetzes vom 
25.05.2020, wobei diese Gesetzesände-
rung diejenige vom 23.03.2020 wieder 
rückgängig machte. Stattdessen wurde 
§ 21 Abs. 4 BAföG um eine Nr. 5 ergänzt. 
Danach gelten die zusätzlichen Ein-
nahmen aus einer Tätigkeit der Antrag-
stellenden in systemrelevanten Bran-
chen und Berufen, soweit die Tätigkeit 
zur Bekämpfung der COVID-19-Pande-
mie und deren sozialen Folgen seit dem 
01.03.2020 aufgenommen oder aufge-
stockt wurde, nicht als Einkommen. Die 
Regelung war zeitlich auf die Dauer der 
epidemischen Lage beschränkt.
• Art. 4 des Gesetzes zur aktuellen An-
passung des Freizügigkeitsgesetzes/EU 
und weiterer Vorschriften an das Uni-
onsrecht vom 12.11.2020: Neben redak-
tionellen Änderungen wurde ein § 66b 
BAföG eingeführt, der den Anspruch auf 
Ausbildungsförderung für bereits auf-
genommene Ausbildungsabschnitte im 
Vereinigten Königreich Großbritannien 
und Nordirland sichert.
Über den Verweis in § 15a BAföG nahm 
die Erweiterung des 72 des Niedersäch-
sischen Hochschulgesetzes (NHG) vom 
10.12.2020, welche rückwirkend ab Be-

ginn des Sommersemesters 2020 eine 
um ein Semester verlängerte, „individu-
elle“ Regelstudienzeit einräumt, direkte 
Auswirkung auf die Ausbildungsförde-
rung.
Ab Herbst 2020 war die bereits im 26. 
Änderungsgesetz zum BAföG vom 
08.07.2019 vorgesehene zweite Stu-
fe der Anpassung der Bedarfsätze und 
Freibeträge umzusetzen. Parallel wur-
den neue Antragsvordrucke eingeführt, 
insbesondere das völlig neue Formblatt 
09, mit dem in deutlich verkürzter Form 
ein Folgeantrag gestellt werden kann.
 
Neue Zuständigkeiten für Ausbil-
dungsförderung 

Durch Rechtsverordnung vom 
23.01.2020 wurde die Universität Göttin-
gen für die Berufsakademie Göttingen 
und die Polizeiakademie Niedersachsen 
am Standort Hann. Münden zuständiges 
Amt für Ausbildungsförderung, dessen 
Aufgaben das Studentenwerk Göttin-
gen wahrnimmt. Für die Polizeiakade-
mie gilt indes unverändert ein grund-
sätzlicher Anspruchsausschluss.

Änderungen beim KfW-Studienkredit

Als Maßnahme zur Corona-Krise wurde 
der Anspruch auf einen KfW-Studien-
kredit befristet bis zum 31.03.2021 auf 
internationale Antragssteller*innen er-
weitert. Für alle Darlehen werden bzw. 
wurden in der Auszahlungsphase ab 



01.05.2020 bis 31.12.2021 keine Zinsen 
verlangt. Der für jedes Semester vor-
zulegende Immatrikulationsnachweis 
durfte online übermittelt werden. Zum 
Abschluss von Neuverträgen blieb aber 
das persönliche Erscheinen der Studie-
renden erforderlich und es mussten Lö-
sungen gefunden werden, dies trotz 
weitgehend geschlossener Zentralmen-
sa und möglichst auf Distanz zu ermög-
lichen.

Datenverarbeitung und Notwendig-
keit vorgezogener Digitalisierung

Das Studentenwerk Göttingen über-
nahm im Auftrag des Wissenschaftsmi-
nisteriums die Aufgabe, von der Landes-
kasse nicht automatisch zuzuordnende 
Zahlungseingänge aufzuklären. Als un-
befriedigend erwies sich, dass in Nie-
dersachsen zu der von allen Ämtern für 
Ausbildungsförderung eingesetzten An-
wendungssoftware keine zentrale Koor-
dination stattfindet.
Aus der Corona-Situation ergab sich 
die Notwendigkeit, Schritte zur Digita-
lisierung vorzuziehen und zum Beispiel 
das Arbeiten im Homeoffice zur ermög-
lichen, obwohl die Akten noch nicht 
elektronisch zur Verfügung standen. 
Meetings mit mehr als zwei Personen 
fanden zuletzt nur noch als Online-Kon-
ferenz statt, ebenso der Kontakt mit An-
tragstellenden. 

Ausbildungsförderung in Zahlen

Im Vergleich von 2019 zu 2020 vermin-
derte sich die Zahl der BAföG-Anträge 
von 6.243 auf 5.809, also um 7 %. Die 
Anzahl der Geförderten ging von 6.109 
auf 5.890 zurück (- 4 %). Dagegen er-
höhte sich die Auszahlungssumme von 
26.305 T€ auf 31.155 T€.
Die Zahl der Studienkredite erhöhte sich 
gegenüber dem Vorjahr von 126 auf 152 
(von der KfW angenommen nur 132), 
also um mehr als 20 %, was auf die vor-
übergehende Öffnung für ausländische 
Studierende zurückzuführen ist. Der 
Zinssatz war zum 01.04.2020 auf 4,27 % 
erhöht und ab 01.10.2020 auf 4,08 % ge-
mindert worden. Die Verzinsung wurde 
jedoch – allein in der Auszahlungsphase 
– ab 01.10.2020 vollständig ausgesetzt.

Online-Veranstaltungen zum BAföG 
ersetzten Präsenzveranstaltungen 
nicht

Viele vorgesehene Veranstaltungen fie-
len pandemiebedingt aus, so zum Bei-
spiel die O-Phasen im Sommersemester 
2020 und Wintersemester 2020/21, der 
Göttinger Berufsinformationstag GöBIT, 
die Informationstage für Studieninteres-
sierte, der Studienfinanzierungstag und 
die Werbekampagne des BMBF. Online-
Formate wurden ersatzweise teilwei-
se realisiert, konnten rückblickend aber 
nicht dieselbe Informationstiefe bieten. 
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STUDENTISCHES WOHNEN.

Attraktive Wohnheime: Wohnformen-
Vielfalt und Nähe zu Zentral- und 
Nordcampus

Mit Stand zum 31. Dezember 2020 ver-
antwortete die Abteilung Studentisches 
Wohnen die Verwaltung von 41 Wohn-
heimen unterschiedlichsten Alters und 
unterschiedlichster Bauweise (mit Gäs-
tehaus 42) und somit 4.727 Wohnheim-
plätze (mit Gästehaus 4.792).
Die Corona-Pandemie erschwerte die 
Vermietung der Studentenwohnheime 
in 2020 massiv. 

Wohnheimneubau Lutterterrasse auf 
dem Nordcampus

Der Neubau des Wohnheims Lutterter-
rasse in der Grisebachstraße 7 wurde 
zum 01. Februar 2020 fertig gestellt und 
konnte Anfang Februar noch unbeein-

trächtigt vom Pandemiebeginn von den 
Erstmieter*innen bezogen werden. Auf-
grund der Pandemie gelang die geplan-
te Vollvermietung zum Semesterbeginn 
im April 2020 leider nicht und es gab im 
Neubau einen Leerstand von circa 50 
Wohnplätzen. 

Leerstände und Mehraufwand beim 
Abschluss von Mietverträgen

Im März und April 2020 konnten viele 
internationale Studierende nicht nach 
Deutschland einreisen - folglich wurden 
die Mietverträge gekündigt bzw. aufge-
hoben. Von dieser Entwicklung waren 
die Wohnheime im Albrecht-Thaer-Weg, 
Rosenbachweg, Gutenbergstraße und 
Kreuzbergring 44-46 (Kurzzeitvermie-
tung) am stärksten betroffen. 
Von April bis September 2020 hatte sich 
der Leerstand zwischen ca. 165 und 190 
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Wohnplätzen eingependelt. Erst zum 
Oktober 2020 konnte eine annähern-
de Vollvermietung mit einem Leerstand 
von ca. 20 Wohnplätzen erzielt werden. 
Zum Dezember 2020 gelang es, den 
Leerstand nochmals auf insgesamt 10 
Wohnplätze zu reduzieren. Für die Ab-
teilung Studentisches Wohnen war es 
ein regelrechter Kraftakt, dass sich der 
Leerstand nicht noch weiter erhöhte. 
Wohnplätze wurden teilweise 20 Bewer-
ber*innen auf der Warteliste angeboten, 
bevor ein Mietvertrag zustande kam. 
Die Anzahl nicht angenommener Ange-
bote hatte sich im Vergleich zum Vorjahr 
von ca. 1.600 auf ca. 2.500 erhöht.

Einbrüche bei den Neubewerbungen

Die Anzahl der Neubewerbungen war 
im Vergleich zu den letzten fünf Jahren 
in den Monaten März bis Juni 2020 auf 
einem neuen Tiefpunkt angelangt. Nach 
Juli 2020 hatte sich die Anzahl der Neu-
bewerbungen wieder erhöht, wobei es 
im August 2020 erneut einen Einbruch 
der Neubewerbungen gab. Für den Sep-
tember 2020 konnte ein neuer Höchst-
stand an Neubewerbungen verzeichnet 
werden. Die Anzahl der Bewerbungen 
hatte sich im Vergleich zum Vorjahr um 
519 Bewerbungen (10 %) verringert. 
Bei Betrachtung der letzten fünf Jahre 
lag die Anzahl der Bewerbungen im Jahr 
2020 rund 5 Prozent unter dem Mittel-
wert. 2020 bewarben sich ein Drittel in-
ternationale und zwei Drittel nationale 
Studierende um einen Wohnplatz.

Höchste Wohnplatznachfrage zum 
Winter- und Sommersemesterbeginn 

Wie in den Vorjahren zeigte sich der be-
kannte Trend, dass sich die Bewerbun-
gen größtenteils auf den jeweiligen 
Semesterbeginn fokussieren. Die am 
häufigsten gewünschten Einzugstermi-
ne liegen demnach im April, September 
und Oktober. Zum gewünschten Ein-
zugstermin im September hatten sich 
ca. 1.800 Studierende auf die Warteliste 
setzen lassen, zum Oktober waren es ca. 
1.950 Studierende.
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Wohnheim-Neubau Lutter-
terrasse: 

Außenansicht 

Eingangsbereich

Klare Beschriftungen auf industriel-
lem, zeitlosen Untergrund

Der Innenhof 

Klare, moderne Linein mit roten Ak-
zenten auch im Innenhof



ZAHLEN 
UND 
FAKTEN
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LAGEBERICHT 2020.

1. Grundlagen

Das Studentenwerk Göttingen fördert 
die Studierenden der Göttinger Hoch-
schulen wirtschaftlich, gesundheitlich, 
sozial und kulturell. Es versteht sich als 
Dienstleister für die Studierenden und 
Partner der Hochschulen. Um die vom 
Land Niedersachsen im Rahmen des 
niedersächsischen Hochschulgesetzes 
(NHG) übertragenen Aufgaben wahrzu-
nehmen, betreibt das Studentenwerk 
Mensen und Cafeterien, Wohnheime, 
Kindertagesstätten und Beratungs-
einrichtungen. Der Aufgabenbereich 
Studienfinanzierung führt die Ausbil-
dungsförderung nach dem Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
durch. Alle Leistungen werden den Stu-
dierenden zu sozialverträglichen, niedri-
gen Preisen angeboten. 
Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben be-
nötigt das Studentenwerk neben den 
aus seinen Leistungen erzielten Entgel-
ten und sonstigen Einnahmen weitere 
Mittel. Von den Studierenden werden 
auf Grundlage des NHG Studenten-
werksbeiträge erhoben und das Land 
gewährt Finanzhilfe, Kostenerstattung 
für die Ausbildungsförderung nach 
dem BAföG und Zuschüsse für den Be-
trieb der Kindertagesstätten. Weitere 
Zuschüsse für den Betrieb der Kinder-
tagesstätten erhält das Studentenwerk 
von der Stadt Göttingen. Den weitaus 
größten Anteil seiner Einnahmen er-
wirtschaftet das Studentenwerk jedoch 

durch Entgelte für die an die Studieren-
den erbrachten Verpflegungs- und sons-
tigen Leistungen und aus der Vermie-
tung der Wohnheimplätze. 

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Entwicklung der Rahmenbedin-
gungen und des Marktumfeldes

Die Studierendenzahlen an den nieder-
sächsischen Hochschulen sind im Jahr 
2020 leicht gesunken. Betrug die Zahl 
der Studierenden im Wintersemester 
2018/19 noch 210.114 und im Winter-
semester 2019/20 210.224 Studieren-
de ging die Zahl im Wintersemester 
2020/21 in Niedersachsen auf 209.106 
Studierende (- 0,05 %) leicht zurück. 
Im Bundesdurchschnitt stiegen die 
Studierendenzahlen um + 1,89 % auf 
2.945.659 an. (Vgl. Statistisches Bundes-
amt, Studierende nach Bundesländern, 
Stand: 17.03.2021.)

An den Göttinger Hochschulen waren 
im Wintersemester 2020/21 nach Anga-
ben der Hochschulen 32.133 Studieren-
de beitragspflichtig immatrikuliert. Die 
Zahl der beitragspflichtigen Studieren-
den ging damit gegenüber dem Win-
tersemester 2019/20 leicht zurück. Die 
Entwicklung der Gesamtzahlen der Stu-
dierenden in den letzten fünf Winterse-
mestern stellt die nachfolgende Tabelle 
dar.
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Die Finanzhilfe für die fünf niedersächsi-
schen Studentenwerke beträgt seit 2014 
16,3 Mio. Euro. Die Zielvereinbarung 
zwischen dem Land und den Studen-
tenwerken über die Höhe der Finanz-
hilfe wurde für die Jahre 2018 bis 2022 
fortgeschrieben. Damit konnten die 
Studentenwerke zwar eine Kürzung ab-
wenden, müssen aber die gestiegenen 
Aufwendungen durch die Erhöhung 
der Preise für die Essen, Mieten und Be-
ratungsleistungen der Studierenden 
selbst finanzieren. 
Als regional tätiges, soziales Dienstleis-
tungsunternehmen kann sich das Stu-
dentenwerk nicht den Entwicklungen 
der globalen und nationalen Wirtschaft 
entziehen. Dies gilt insbesondere für die 
Versorgung mit Energien, Baumateriali-
en und Lebensmitteln. Aufgrund der gu-
ten Baukonjunktur ist bereits seit meh-
reren Jahren in Folge ein Ansteigen der 
Preise für Baumaterialien zu beobach-
teten. Bei den Preisen für Lebensmittel 
und Handelswaren konnten keine we-

sentlichen Veränderungen festgestellt 
werden.
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
wendet das Studentenwerk die Tarifver-
träge der Länder (TV-L) an. 

2.2 Geschäftsverlauf

Die weltweite Covid-19-Pandemie und 
die damit seit Mitte März 2020 verord-
neten Einschränkungen des Bundes und 
der Länder zum Infektionsschutz haben 
in allen Aufgabenbereichen des Studen-
tenwerks Einfluss auf das Angebot und 
die Leistungen für die Studierenden ge-
nommen. Am stärksten betroffen sind 
und waren die Aufgabenbereiche Cam-
pusGastronomie, Kindertagesstätten, 
die Beratungseinrichtungen und die 
Kulturarbeit.
Das Wintersemester 2019/20 verlief an 
den Göttinger Hochschulen im gewohn-
ten Lehr- und Forschungsbetrieb. Die 
Leistungen der unterschiedlichen Auf-
gabenbereiche des Studentenwerks 
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wurden von den Studierenden gut in 
Anspruch genommen. Durch den im 
März 2020 von der Bundesregierung 
und den Ländern verkündeten Lock-
down und den damit verbundenen 
Maßnahmen zur Eindämmung des In-
fektionsgeschehens waren umfassen-
de Veränderungen bei der Leistungser-
bringung der Aufgabenbereiche nötig. 
In den Aufgabenbereichen CampusGas-
tronomie, Studentisches Wohnen und 
in der Allgemeinen Verwaltung wurde 
Kurzarbeit angeordnet. Das Sommer-
semester 2020 und das Wintersemes-
ter 2020/21 wurden von den Göttin-
ger Hochschulen als hybride Semester 
durchgeführt.
Die Betriebe der CampusGastronomie 
wurden am 18.03.2020 durch das Stu-
dentenwerk geschlossen. Zwei Tage 
später, am 20.03.2020, erließ das Land 
eine Schließungsverfügung. Die Be-
triebe der CampusGastronomie konn-
ten nur unter hohen Hygieneauflagen 
und eingeschränkt auf die Zentralmen-
sa, das Café Central und die coffeebar 
ins grüne am 22.06.2020 wieder öffnen. 
Dabei mussten die Sitzplatzzahlen auf 
etwa 20 % der ursprünglichen Sitzplatz-
kapazitäten reduziert werden. Mit der 
Öffnung der drei Betriebe konnte unter 
den gegebenen Umständen nur eine 
Grundversorgung für die Studierenden 
aufrechterhalten werden. Am 11. De-
zember 2020 mussten die Betriebe dann 
aufgrund des erneuten Lockdowns wie-
der geschlossen werden. 
Der Aufgabenbereich Studentisches 
Wohnen hat mit Beginn des ersten 
Lockdowns Mitte März 2020 die Wohn-

heimverwaltungen für die persönliche 
Beratung geschlossen. Anfragen wur-
den schriftlich beantwortet und Bera-
tungen telefonisch oder online durch-
geführt. Persönliche Kontakte mit den 
Mietern mussten auf ein Minimum ein-
geschränkt werden. Gleichwohl war die 
Nachfrage nach Wohnheimplätzen hö-
her als zu Beginn der Pandemie erwar-
tet. Im Sommersemester 2020 fielen al-
lerdings die Programmvermietungen 
aus und ein Großteil der üblichen Ver-
mietungen an internationale Studieren-
de fand nicht statt. Im Durchschnitt be-
trug der Leerstand im Sommersemester 
2020 mit 192 Wohneinheiten rd. 4,6 %. 
Ein Teil dieser leerstehenden Wohnein-
heiten entfiel auf das im Februar 2020 
in Betrieb genommene Wohnheim Lut-
terterrasse. Hier standen zu Beginn des 
Sommersemesters 2020 noch 51 Ap-
partements leer. Bis September 2020 
konnte die Situation verbessert wer-
den, so dass nur noch 23 Appartements 
nicht belegt waren. Im Wintersemester 
2020/21 war das Wohnheim dann voll-
ständig vermietet. Die Auslastungsquo-
te über alle Wohnheime betrug ganz-
jährig 96,9 %. 
Im Aufgabenbereich Studienfinanzie-
rung wurde die persönliche Beratung 
mit Beginn des ersten Lockdowns im 
März 2020 ausgesetzt. Zunächst wur-
den die Antragsteller telefonisch be-
raten. Seit dem zweiten Halbjahr 2020 
konnten auch Termine für eine Videobe-
ratung gebucht werden. Zur Terminver-
gabe wurde den Studierenden ein Bu-
chungsportal mit Online-Kalender zur 
Verfügung gestellt. Die Zahl der bear-
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beiteten Anträge nahm in 2020 um 434 
Anträge auf 5.809 Anträge ab. Im glei-
chen Zeitraum wurden 132 Studienkre-
dite der KfW (Vorjahr 97) vermittelt.
Die Nachfrage nach den 280 Betreu-
ungsplätzen in den sechs Kindertages-
stätten des Studentenwerks war un-
verändert hoch. Allerdings mussten 
im Zuge der Corona-Maßnahmen alle 
Einrichtungen im März 2020 zunächst 
schließen und führten dann bis Anfang 
Juni 2020 nur eine Notbetreuung mit ei-
nem Anteil von zuletzt 60 % der Betreu-
ungsplätze durch. Im Juni 2020 konnten 
dann wieder alle Kinder die Einrichtun-
gen besuchen. Beim zweiten Lockdown 
von Dezember 2020 bis Ende Februar 
2021 musste wieder zur Notbetreuung 
übergegangen werden. 
Eine besonders schwierige Situation 
stellen die Einschränkungen im Rah-
men der Covid-19-Pandemie für die 
Psychosoziale Beratungsstelle dar. Da 
persönliche Beratungen eingestellt wer-
den mussten, erfolgte die Beratung zu-
nächst per Telefon und später auch per 
Video. Der fehlende persönliche Kontakt 
hat jedoch viele Ratsuchende davon ab-
gehalten, sich beraten zu lassen. Dem-
zufolge haben die Beratungen mit 957 
Ratsuchenden (Vorjahr 1.447) deutlich 
abgenommen. 
Viele Studierende gerieten durch die 
Covid-19-Pandemie in eine wirtschaft-
liche Notsituation. Beschäftigungs-
verhältnisse, die der Finanzierung des 
Studiums dienten, brachen durch die 
verordneten Einschränkungen der Wirt-
schaft weg. Demzufolge stiegen die An-
fragen nach Nothilfen des Sozialdiens-

tes stark an. Das Studentenwerk stellte 
deshalb schnell und unbürokratisch ei-
nen Hilfsfonds in Höhe von 48 TEUR aus 
Eigenmitteln bereit. Hinzu kamen 47,5 
TEUR an Spenden von Alumni Göttin-
gen e. V. Um die wirtschaftliche Notsi-
tuation der Studierenden abzumildern 
konnten die Studentenwerke beim Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) die Bereitstellung einer 
Überbrückungshilfe für Studierende er-
reichen. 

(https://www.bmbf.de/files/2020- 06-
15_078%20PM%20Start%20%C3% 
9Cberbr%C3%BCckungshilfe.pdf, letztmalig 
aufgerufen am 10.05.2021)

Im Jahr 2020 hat das Studentenwerk un-
ter Federführung des Sozialdienstes 901 
TEUR an Mitteln des BMBF ausgezahlt. 
Die damit verbundene Prüfung der An-
träge auf Überbrückungshilfe wurde 
von Mitarbeitenden übernommen, de-
ren Aufgaben durch die Pandemiemaß-
nahmen weggefallen oder vom Umfang 
deutlich abgenommen hatten. 

2.3 Investitions- und Modernisie-
rungstätigkeit

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 
insgesamt 8.336 TEUR in Betriebsmittel 
und Anlagen investiert. Die Investitio-
nen in den Wohngebäudebestand be-
trugen 6.023 TEUR. Hierin enthalten ist 
mit 2.411 TEUR die Grundsanierung der 
Wohnhäuser Rote Straße 3-5 und die in 
2020 angefallenen Kosten für die Her-
stellung und Einrichtung des Wohn-
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heims „Lutterterrasse“, mit 3.203 TEUR, 
das im März 2020 bezogen wurde.
In der Zentralmensa wurde die in 2016 
begonnene Erneuerung der Fassade 
fortgesetzt. Im Geschäftsjahr wurden 
Restzahlung für den 3. und 4. Bauab-
schnitt geleistet und mit der Betonsa-
nierung des 5. Bauabschnittes begon-
nen. Diese Instandhaltungsmaßnahme 
am Eigentum der Universität wird voll-
ständig vom Studentenwerk finanziert 
und durchgeführt. Die Kosten für die 
Maßnahme belaufen sich im Geschäfts-
jahr auf 315 TEUR, die Gesamtkosten 
der Maßnahme belaufen sich bisher auf 
3.604 TEUR.
Die geleisteten Anzahlungen für die 
Bauprojekte nahmen um 7.629 TEUR zu. 
Darin enthalten sind Planungskosten 
für die Sanierung und Erweiterung der 
Nordmensa in Höhe von 948 TEUR und 
für die Grundsanierung des Wohnheims 
Robert-Koch-Straße 38 in Höhe von 143 
TEUR. Für fertiggestellte Projekte und 
Bauabschnitte wurden im Geschäftsjahr 
28.907 TEUR in andere Vermögensposi-
tionen umgebucht. 
Für die Erneuerung und den Ersatz der 
Einrichtungen in den Wohnheimen und 
der Betriebs- und Geschäftsausstattung 
wurden insgesamt 1.891 TEUR, darunter 
126 TEUR für geringwertige Wirtschafts-
güter, aufgewendet. 

2.4 Mitarbeiter und Personalent-
wicklung

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Studentenwerk belief sich 
im Durchschnitt auf 402 Beschäftigte. 

Davon waren 153 (38 %) teilzeitbeschäf-
tigt. 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter (7 %) waren schwerbehindert oder 
gleichgestellt beschäftigt. Das Durch-
schnittsalter der Beschäftigten betrug 
am Stichtag 46,6 Jahre. Darüber hinaus 
waren in der CampusGastronomie im 
Durchschnitt 17 studentische Aushilfen 
beschäftigt. Das Studentenwerk bildet 
11 Auszubildende in drei Ausbildungs-
berufen aus. Im Geschäftsjahr verlie-
ßen 59 Beschäftigte das Studentenwerk, 
davon 14 wegen Rentenbezug. 40 Be-
schäftigte wurden neu eingestellt. Mit 
einem Beschäftigten sind Vereinbarun-
gen über Altersteilzeit getroffen. 
Im Bereich der CampusGastronomie 
überwiegend, im Studentischen Woh-
nen und in der Verwaltung in Teilen sind 
Beschäftigte seit März 2020 von Kurz-
arbeit betroffen. Das Studentenwerk 
hat das Kurzarbeitergeld freiwillig auf 
das volle Gehalt aufgestockt. Die Perso-
nalaufwendungen, einschließlich Kurz-
arbeitergeld, betrugen im Geschäfts-
jahr 16.928 TEUR. Die Erstattungen der 
Agentur für Arbeit für Kurzarbeitergeld 
und Sozialabgaben betrugen 1.974 
TEUR.

2.5 Wichtige Vorgänge des Ge-
schäftsjahres

Die Bewältigung der Auswirkungen 
der Corona-Pandemie war von März 
bis Dezember 2020 der Schwerpunkt 
der Tätigkeit vom Geschäftsführenden 
Vorstandsmitglied und auch vom Vor-
stand. In 2020 wurden unter anderem 
umfangreiche Regelungen zur Kurz-



arbeit inkl. Aufstockung auf 100 % und 
entsprechende Dienstvereinbarungen, 
weitgreifende Home-Office-Regelun-
gen und eine Videokonferenz-Kultur mit 
entsprechender Beschaffung von IT-In-
frastruktur eingeführt. Dazu kamen die 
Erhöhung des Arbeitsplatzschutzes mit 
gleichzeitiger Ausdünnung der Beset-
zung von Büroarbeitsplätzen und die 
Beschaffung von Schutzmasken, Raum-
luftfiltern und Desinfektionsmitteln. 
Die kurze Phase der Öffnung der Men-
sen und Cafeterien gelang nur, da um-
fangreiche Hygienekonzepte entwickelt 
wurden und erfolgreich umgesetzt wer-
den konnten. 
Neben der Bewältigung der Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie wurde am 
Sanierungskonzept für die Nordmen-
sa weitergearbeitet. Das Interim für die 
Nordmensa, die Lunchbox, wurde im 
November 2020 fertiggestellt und in Be-
trieb genommen. Der Beginn der Sanie-
rung und Erweiterung der Nordmensa 
ist für das Frühjahr 2021 vorgesehen. 
Außerdem haben Vorstand und Stif-
tungsrat über das im Zeitraum Novem-
ber 2019 bis April 2020 mit der Pla-
nungsgruppe Wagener entwickelte 
Sanierungskonzept für das Wohnheim 
Robert-Koch-Straße 38 im Sommer 2020 
entschieden. Wesentliche Punkte hier-
bei sind: Es ist eine Asbestbelastung in 
vielen Bereichen des Gebäudes nachge-
wiesen worden, die im Rahmen der Sa-
nierungsmaßnahme beseitigt wird. Die 
gesamte Technik des Gebäudes (Hei-
zung, Lüftung, Sanitär, Elektro und Auf-
zugsanlagen) hat nahezu komplett das 
Ende der technischen Lebensdauer er-

reicht und ist zu erneuern. Der ener-
getische Gebäudezustand muss auf 
den Stand der Technik gebracht wer-
den. Dieses geht einher mit der Beseiti-
gung von bauphysikalischen Mängeln. 
Die Brandschutzauflagen sind schon 
bei Errichtung des Gebäudes nicht voll-
umfänglich erfüllt worden. Die Thema-
tik des Brandschutzes muss unter den 
vorliegenden Gegebenheiten auf den 
Stand der Technik gebracht werden. Die 
Fußböden und auch das Mobiliar hat 
nach 45 Jahren der Nutzung ein grund-
legendes Update nötig, um die weite-
re Vermietbarkeit zu gewährleisten. Die 
vorläufigen Kostenschätzungen für die 
energetische Sanierung nach KfW-Stan-
dard 70 belaufen sich auf 24,4 Mio. Euro.

2.6 Ertragslage

In 2020 erwirtschaftete das Studen-
tenwerk Einnahmen von insgesamt 
35,4 Mio. Euro. Davon entfällt ein Anteil 
in Höhe von 35,2 Mio. Euro (99,6 %) auf 
die betrieblichen Erträge. Die übrigen 
Einnahmen entfallen auf Erträge aus 
Zinsen und Finanzanlagen.
Die betrieblichen Erträge des Studen-
tenwerks gingen – pandemiebedingt – 
gegenüber dem Vorjahr um 2.685 TEUR 
(- 6,2 %) zurück. Besonders hoch waren 
die Einnahmerückgänge bei den Wa-
renerlösen der CampusGastronomie, 
sie nahmen durch die erfolgten Schlie-
ßungen um 6.822 TEUR auf nur noch 
3.067 TEUR (- 69,0 %) ab. Die Mieterlöse 
blieben durch die höheren Leerstände 
zwar auch unter den Planansätzen, stie-
gen aber durch das seit März 2020 fer-
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tiggestellte Wohnheim Lutterterrasse 
auf 14.039 TEUR (+ 10,1 %). In den Sons-
tigen Umsatzerlösen sind die Erstattun-
gen für die Sozialabgaben und das Kurz-
arbeitergeld in Höhe von 1.974 TEUR 
ausgewiesen. Sie nahmen insge-
samt um 2.061 TEUR auf 3.438 TEUR 
(+ 149,7 %) zu. 
Die Einnahmen aus Studentenwerksbei-
trägen stiegen aufgrund der zum Som-
mersemester 2020 um 20 Euro angeho-
benen Semesterbeiträge um 881 TEUR 
auf 5.738 TEUR (+ 18,1 %) an.
Die unter der Position Zuweisungen 
aus Rechtsverpflichtungen ausgewiese-
nen öffentlichen Zuschüsse stiegen um 
43 TEUR (+ 0,5 %) auf 8.463 TEUR an. 
Insgesamt betrug der Anteil der öffentli-
chen Zuschüsse zum laufenden Betrieb 
des Studentenwerks 24 % am Ertrag.
Die Ausgaben für den Materialaufwand 
gingen um 3.780 TEUR auf 5.396 TEUR 
zurück. Ursächlich ist der durch die 
Schließung der Betriebe deutlich gerin-
gere Wareneinsatz der CampusGastro-
nomie (- 68,5 %), gesunkene Energie-
aufwendungen (- 9,6 %) und geringere 
Mietaufwendungen (- 5,9 %) durch den 
Kauf der Wohnhäuser Albrecht-Thaer-
Weg 16 a-d in 2019.
Das Rohergebnis nahm um 1.094 TEUR 
(+ 5,2 %) auf 29.855 TEUR zu. 
Der Personalaufwand nahm trotz der 
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes um 
1,0 % auf 16.928 TEUR ab. Die Sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen nahmen 
um 463 TEUR auf 6.429 TEUR ab. 
Im Ergebnis wurde im Geschäftsjahr 
ein Jahresüberschuss in Höhe von 
2.868 TEUR erzielt. Der Betrag wurde in 

die Rücklagen eingestellt und dient zur 
Finanzierung zukünftiger Investitionen 
und möglicher Bewirtschaftungsdefizi-
te. 

2.7 Finanzlage

Neben den laufenden Ausgaben des 
Geschäftsbetriebes waren in 2020 In-
vestitionen in Sachanlagen und imma-
terielle Vermögensgegenstände in einer 
Höhe von 8.336 TEUR zu finanzieren. 
Hierfür wurden Darlehen, laufende Gut-
haben und die Liquiditätszuflüsse aus 
fällig gestellten Wertpapieren verwen-
det.
Die Zahlungsfähigkeit des Studenten-
werks war zu jedem Zeitpunkt gegeben.
Zur Finanzierung der Bau- und Sanie-
rungsvorhaben im Aufgabenbereich 
Studentisches Wohnen und Kinderta-
gesstätten bestehen langfristige Rück-
zahlungsverpflichtungen aus Darlehen 
in Höhe von 31.271 TEUR. Die Fremdka-
pitalquote betrug zum Stichtag 30,67% 
des Gesamtvermögens.
Im Geschäftsjahr wurden Mittelzuflüs-
se aus der laufenden Geschäftstätig-
keit in Höhe von 5,8 Mio. Euro (Vor-
jahr 4,2 Mio. Euro) erwirtschaftet. Aus 
dem Cashflow und den Einzahlungs-
überschüssen aus den Veränderungen 
des Sach- und Finanzanlagevermö-
gens, Investitionszuschüssen und Kre-
ditaufnahmen konnten die getätigten 
Investitionen finanziert werden. Am Jah-
resende betrug der Finanzmittelbestand 
6,8 Mio. Euro.
Zusammengefasste Kapitalflussrech-
nung:
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2.8 Vermögenslage

Das immaterielle und Sachanlagever-
mögen des Studentenwerks nahm im 
Geschäftsjahr 2020 um 3.736 TEUR auf 
107,6 Mio. Euro zu. Zugängen durch In-
vestitionen in Höhe von 8.336 TEUR ste-
hen Abschreibungen in Höhe von 4.596 
TEUR sowie Vermögensabgänge in 
Höhe von 3 TEUR gegenüber. 
Die Investitionen in Sachanlagen be-
trugen 7,8 %. Das Anlagevermögen hat 
einen Anteil von 93,0 % am Gesamtver-
mögen und war zu 74,5 % durch Eigen-

kapital und den Sonderposten für Inves-
titionszuschüsse finanziert. 
Das Finanzanlagevermögen hat im Ge-
schäftsjahr um 4.069 TEUR auf 6,9 Mio. 
Euro abgenommen. Zum Bilanzstichtag 
betrug es 5,6 % des Gesamtvermögens.

2.9 Finanzielle und nichtfinanzielle 
Leistungsindikatoren

Als gemeinnütziges Unternehmen er-
bringt das Studentenwerk seine Leistun-
gen bedarfsorientiert zu sozialverträg-
lichen Preisen. Wesentliche finanzielle 
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Leistungsindikatoren stellen dabei die 
öffentlichen Zuschüsse und die Studen-
tenwerksbeiträge der Studierenden dar, 
die einerseits als preisauffüllender Be-
standteil der Leistungen einen kosten-
deckenden Betrieb der Einrichtungen si-
cherstellen und andererseits die Bildung 
der erforderlichen Mittel für Investitio-
nen gewährleisten müssen. Das Studen-
tenwerk erhält neben der Finanzhilfe, 
die vollständig zur Finanzierung der 
CampusGastronomie eingesetzt werden 
musste, Landeszuschüsse und Betriebs-
kostenzuschüsse für die Kindertages-
stätten.

Das Land Niedersachsen hat den fünf 
Studentenwerken bis 2022 eine Finanz-
hilfe in Höhe von 16,3 Mio. Euro vertrag-
lich zugesichert. Aufgrund des festge-
legten Verteilungsschlüssels erhielt das 
Studentenwerk Göttingen in 2020 einen 
Betrag in Höhe von 3,65 Mio. Euro. 
Die Zuwendungen für den Betrieb der 
Kindertagesstätten sind im Geschäfts-
jahr 2020 um 1,0 % auf 3.326 TEUR an-
gestiegen. 

Die 5.738 TEUR Studentenwerksbeiträ-
ge der Solidargemeinschaft aller be-
treuten Studierenden werden in der 
CampusGastronomie und den Kinderta-
gesstätten benötigt, um die Deckungs-
lücke zum kostendeckenden Betrieb zu 
schließen. Beratungsangebote, wie z. B. 
die Psychosoziale Beratungsstelle, der 
Sozialdienst oder die Angebote des Kul-
turbüros, werden durch die Studenten-
werksbeiträge grundfinanziert. Ohne 
Studentenwerksbeiträge könnten diese 

wichtigen Leistungen nicht angeboten 
werden. Darüber hinaus werden die Bei-
träge benötigt, um Rücklagen für Inves-
titionen – vor allem Sanierungsmittel für 
Wohnheime und Mensen – zu bilden. 
Das Personal ist die wichtigste Ressour-
ce für die Leistungserbringung des Stu-
dentenwerks. Die Zufriedenheit und 
Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind wichtig für die Qualität 
und Quantität der erbrachten Leistun-
gen in den Aufgabenbereichen. Gleich-
zeitig sind die Personalausgaben von 
16.928 TEUR für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der größte Kostenfaktor 
und damit ein wesentlicher finanzieller 
Leistungsindikator, der – bedingt durch 
die Tarifabschlüsse – regelmäßig zu ei-
ner Kostenerhöhung und damit zu einer 
Verteuerung der Leistungen führt. Die 
Steuerung des Personaleinsatzes und 
die Personalentwicklung sind und blei-
ben wesentliche Führungsaufgabe.
Die Entwicklung dieser Leistungsindika-
toren weicht nur unwesentlich von un-
serer Vorjahresprognose ab.
Als anlageintensives Unternehmen ha-
ben die Werterhaltung und Vermietbar-
keit der Immobilien unmittelbare, große 
Auswirkungen auf den Betriebserfolg 
des Studentenwerks. Der gesamte Ge-
bäudebestand wird regelmäßig be-
wertet und der Instandhaltungsbedarf 
ermittelt. Die Ergebnisse fließen regel-
mäßig in die kurz- und mittelfristige Fi-
nanzplanung ein.
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3.  Prognose-, Chancen- und Risiko-
bericht

3.1 Chancen
Nach einer Prognose der Kultusminister-
konferenz werden die Studienanfänger-
zahlen bis 2025 auf einem höheren Ni-
veau als im Jahr 2010 erwartet. Auch für 
den Standort Göttingen ist davon aus-
zugehen, dass sich die Studierenden-
zahlen auf hohem Niveau einpendeln. 

(Vgl. Ständige Konferenz der Kultusminister 
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 
Vorausberechnung der Studienanfängerzah-
len 2014-2025, Zusammenfassung der Ergeb-
nisse, 08.05.2014. )

 Ein Arbeitspapier des CHE, Centrum 
für Hochschulentwicklung, mit Modell-
rechnungen zur Entwicklung der Stu-
dienanfängerzahlen bis zum Jahr 2050 
geht davon aus, dass die Nachfrage 
nach Studienanfängerplätzen in Nieder-
sachsen von knapp über 40.000 in 2017 
auf 33.537 Erstsemester bis 2030 sinken 
wird. In den Folgejahren bis 2041 soll 
die Nachfrage auf annähernd gleichem 
Niveau bleiben. Zwischen 2042 und 
2050 wird eine weitere Abnahme der 
Studienanfängerzahlen bis auf 31.218 in 
2050 erwartet. Laut Arbeitspapier ver-
bleibt die Erstsemesterzahl im gesam-
ten Zeitraum allerdings über dem Refe-
renzwert des Hochschulpaktes (25.292). 

(Vgl. von Stuckrad, Thimo Berthold, Christi-
an; Neuvians, Tim, Auf dem Hochplateau der 
Studiennachfrage: Kein Tal in Sicht!, Modell-
rechnungen zur Entwicklung der Studienan-

fängerzahlen bis zum Jahr 2050, Centrum für 
Hochschulentwicklung, Arbeitspapier Nr. 203, 
Gütersloh 2017, S. 52.) 

Die Auswirkungen der Corona-Pande-
mie auf die Studienanfängerzahlen und 
die Studierendenzahlen insgesamt im 
Wintersemester 2021/22 ff. – hier ist be-
sonders die Anzahl der internationalen 
Studierenden zu nennen – sind zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht abzuschät-
zen. Die Entwicklung der Zahlen wird 
sorgfältig beobachtet und man steht 
dazu in engem Austausch mit den Göt-
tinger Hochschulen. 

Seit März 2020 hält das Corona-Virus 
die Welt in Atem und verändert das Zu-
sammenleben und die Interaktion der 
Menschen massiv. Die Verordnungen 
des Bundes und der Länder greifen auch 
sehr stark in das Leben und Lernen auf 
dem Campus ein. Um die akademische 
Ausbildung junger Menschen aus dem 
In- und Ausland während der Pandemie 
zu ermöglichen, musste sich der univer-
sitäre Alltag drastisch verändern. Lehr-
veranstaltungen wurden in bisher nicht 
vorstellbaren Dimensionen in digitale 
Formate überführt, der Anteil von Prä-
senzveranstaltungen sank teilweise auf 
20 %. Die Bedeutung von digitaler Lehre 
nahm massiv zu. 
 
(Vgl. DZHW Brief 05/2020, S. 2.) 

Lernräume blieben geschlossen und 
Bibliotheken waren nur stark regle-
mentiert nutzbar. Als Konsequenz sank 
die Aufenthaltszeit der Studierenden 
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auf dem Campus sehr stark. Am sicht-
barsten war diese Entwicklung in den 
Mensen des Studentenwerks. Die Es-
senzahlen sanken auf rd. 15 % des Vor-
Corona-Wertes. 
Das Studentenwerk geht davon aus, 
dass dieser pandemisch-bedingte Zu-
stand bis einschließlich Frühjahr 2022 
bestehen bleiben wird. In Abhängigkeit 
von der Verfügbarkeit eines Impfstof-
fes für die breite Masse wird es danach 
noch eine geraume Zeit dauern, bis die 
Abstandsrestriktionen aufgehoben und 
damit Vorlesungssäle, Seminarräume, 
Bibliotheken und Labore wieder voll-
umfänglich nutzbar sein werden. Selbst 
wenn zum Sommer 2022 scheinbar der 
normale Hochschulalltag wieder Einzug 
hält, wird sich dieser durch die Digitali-
sierung nachhaltig verändert haben. 

(Vgl. Locker-Grütjen et al., „Zukunft ist digital 
ist normal“, DUZ 11/20, S. 14f.)

Selbst vor der Internationalisierung 
macht diese Entwicklung keinen Halt. 
„Der Digitalisierungsschub durch Coro-
na wird bleiben“,

(https://www.bento.de/future/auslands-
semester-trotz-corona-wie-soll-man-pla-
nen-a-b5b644eb-ca4a-40bb-9dde-a26f-
f8ab2c78#refsponi, letztmalig aufgerufen am 
10.05.2021.)

sagt Stephan Geifes, Direktor der Natio-
nalen Akademie für EU-Hochschulzu-
sammenarbeit. Man geht sogar so weit, 
dass das Auslandssemester nicht mehr 
in Präsenz durchgeführt werden muss. 

Geifes führt dazu aus: „Wer dann ein 
Auslandssemester zu digitalen Bedin-
gungen gemacht hat, der zeigt, dass er 
auf der Höhe der Zeit ist.“ 

(https://www.bento.de/future/auslands-
semester-trotz-corona-wie-soll-man-pla-
nen-a-b5b644eb-ca4a-40bb-9dde-a26f-
f8ab2c78#refsponi, letztmalig aufgerufen am 
10.05.2021.)

Die Universität Göttingen war bei der 
Teilnahme am Programm „Europäische 
Universität“ erfolgreich, welches mit 
weiteren Partneruniversitäten realisiert 
werden soll. Dabei steht vor allem der 
Austausch der Studierenden und da-
mit verbunden hochschulübergreifende 
Curricula im Vordergrund. Dies soll vor 
allem digital gelingen: „Beim Aufbau der 
Europäischen Universität sollen der vir-
tuelle Austausch und die Entwicklung 
eines Digital Campus eine besondere 
Rolle spielen.“ 

(Gesamtstrategie für die Entwicklung der Ge-
org-August-Universität Göttingen 2021-2030, 
S. 11.)

Vor diesem Hintergrund nimmt das Stu-
dentenwerk für die Zukunft folgende 
Entwicklungen an: Teile der Lehre wer-
den dauerhaft virtuell durchgeführt. Nur 
Erstsemester-Lehrveranstaltungen, La-
borkurse sowie Seminare und Tutorien, 
bei denen Ergebnisse im Diskurs erar-
beitet werden, finden wieder in Präsenz 
statt. Ein Teil der digitalen Lehrformate, 
die mit viel Engagement seit dem Som-
mersemester 2020 geschaffen wurden, 
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wird also dauerhaft bestehen bleiben. 
Hierzu äußerte sich beispielsweise der 
Bundespräsident am 12.04.2021: „Aber 
machen wir uns nichts vor: So wie die 
Gesellschaft nach der Pandemie nicht 
dieselbe sein wird, so wird auch die 
Hochschullandschaft eine andere sein. 
Die Universität wird nach Corona nicht 
mehr so sein, wie sie einmal war. Sie 
wird hohe digitale Standards dauerhaft 
erfüllen müssen und zugleich die For-
men von Präsenzlehre und Forschung 
neu bestimmen.“ 

(Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter 
Steinmeier an die Studierenden in Deutsch-
land zum Beginn des Sommersemesters 2021 
am 12. April 2021 in Berlin, S. 5.)

Mit diesen digitalen Lehrformaten kön-
nen Studierende akademische Inhal-
te an beliebigen Orten erarbeiten. Stu-
dierende werden sich weniger auf dem 
Campus aufhalten, da die akademische 
Ausbildung auch aus der Distanz mög-
lich sein wird. 
„Die Verzahnung von Internationalisie-
rungs-, Digitalisierungs- und Diversitäts-
anforderungen innerhalb der Curricu-
la ist ein Mehrwert, der die Universität 
auch für die kommenden Generatio-
nen von Studierenden attraktiv machen 
wird.“  

(Gesamtstrategie Georg-August-Universität 
2021-2030, S. 11.) 

Der Campus als Lernort wird an Bedeu-
tung verlieren, das eigene Zimmer als 
individueller Lernort dagegen an Be-

deutung gewinnen. 
„Insbesondere bereitgestellte Aufzeich-
nungen von Lehrveranstaltungen wer-
den von den Studierenden […] als sehr 
hilfreich bezeichnet, da sich dadurch 
die Flexibilität im Studium im Vergleich 
zur Situation vor der Pandemie erhöht 
hat. Einige Studierende merken auch an, 
dass eine Kombination aus Digital- und 
Präsenzveranstaltungen für die Zukunft 
aus ihrer Sicht ein gutes Modell darstel-
len könnte.“ 

(Studium und Lehre in Zeiten der Corona-Pan-
demie, CHE Impulse Nr. 3 (2021), S.26.)

Für das Studentenwerk Göttingen hat 
diese Entwicklung die Chance, insbe-
sondere die Geschäftsfelder Studen-
tisches Wohnen und CampusGastro-
nomie neu auszurichten bzw. auf die 
veränderten Bedürfnisse der Studieren-
den anzupassen und damit unter den 
Studierenden neue Kundenkreise zu er-
schließen. 

Als Großanbieter von campusnahem, 
studentischem Wohnraum – und damit 
von individuellen Lernräumen – muss 
das Studentenwerk zukünftig eine sta-
bile, performante WLAN-Versorgung 
anbieten. Diese ist Voraussetzung, da-
mit Studierende in ihren Wohnheim-
zimmern, also an ihrem individuel-
len Lernort, mit mehreren Endgeräten 
gleichzeitig Lehrinhalte erarbeiten, aktiv 
in der Bibliothek online recherchieren 
und sich interaktiv per Videochat mit Tu-
tor*innen und Kommiliton*innen aus-
tauschen können. Das einfache Wohn-
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heimzimmer wird zum Digitalen Hub. 
Der große Standortvorteil, dass sich 
Studierende wegen der Lehrveranstal-
tungen am Campus aufhalten und in 
den Mensen und Cafeterien des Stu-
dentenwerks essen gehen, ist zukünftig 
nur noch in geringerem Umfang gege-
ben. Mensen@Campus wird also nicht 
mehr so stark nachgefragt wie vor der 
Pandemie. Es ist zu erwarten, dass der 
Anteil von Mensen@Campus nach der 
Pandemie nur noch 50 % des Vor-Co-
rona-Wertes erreicht. Es gilt zu verhin-
dern, dass die geringere Auslastung der 
gastronomischen Einrichtungen zu ei-
nem dauerhaften strukturellen Problem 
wird und damit die Zukunftsfähigkeit 
des Geschäftsfeldes CampusGastrono-
mie gefährdet. Deshalb müssen neben 
Mensen@Campus zusätzliche Angebo-
te, nämlich Teaching@Mensa Learning@
Cafeteria und mensen@Home, realisiert 
werden. 
Bei Teaching@Mensa sollen die Speise-
säle für größere Lehrveranstaltungen 
und Klausuren genutzt werden. Lear-
ning@Cafeteria bietet sich deshalb an, 
da die Cafeterien des Studentenwerks 
prädestinierte Lernorte für Gruppen 
sind. Hier gibt es eine stabile, kostenlo-
se Internetverbindung, keinen Verzehr-
zwang und ausreichend Platz. Bei men-
sen@Home handelt es sich um einen 
völlig neuen Ansatz. Denn die größte 
Herausforderung ist es, den „Digitalen 
Hub“ und die Mensen miteinander zu 
verbinden. mensen@Home ermöglicht 
den Aufbau einer hybriden Struktur in 
der CampusGastronomie, mit der auf 
zukünftige Verschiebungen beim Prä-

senz- und virtuellen Anteil der Lehre – 
in die eine wie in die andere Richtung 
– flexibel vom Studentenwerk reagiert 
werden kann. Das Studentenwerk ist 
am Campus der Einzige, der Wohnraum, 
gastronomischen Service und weitere 
Angebote aus einer Hand für Studieren-
de anbietet. Dieses Alleinstellungsmerk-
mal ist gerade vor dem Hintergrund der 
sinkenden Präsenz der Studierenden auf 
dem Campus von großer Bedeutung. 
Denn als Anbieter von studentischem 
Wohnraum weiß das Studentenwerk, 
wo sich die Studierenden räumlich auf-
halten. So kann es ein auf die Bedürf-
nisse der Studierenden angepasstes 
Mensa-Angebot gezielt zu ihnen brin-
gen und den Umsatz im Geschäftsfeld 
CampusGastronomie stärken. Im digita-
len Lernalltag ist das Wohnheimzimmer 
beim Studentenwerk der Digitale Hub 
zum akademischen Wissensfortschritt, 
zur Bildungsvermittlung und zur Teilha-
be am virtuellen Dialog. Die Verbindung 
von Digitalem Hub und Mensa gelingt 
über eine digitale Verknüpfung. Also: 
mensen@Campus meets Digital Hub 
und wird dadurch zu mensen@Home er-
weitert. Die Studierenden erhalten mit 
mensen@Home die Möglichkeit, sich 
in direkter Nähe zum eigenen Digitalen 
Hub zu verpflegen. Dies wird durch die 
Aufstellung von Liftautomaten in unmit-
telbarer Nähe zu den Wohnheimen des 
Studentenwerks realisiert. In den Lift-
automaten werden ausschließlich Kom-
plettgerichte angeboten, die kalt ver-
zehrt oder in der Mikrowelle erwärmt 
werden können. Eine Testphase soll an 
drei Standorten in 2021 starten. 
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3.2 Risiken

Um Risiken frühzeitig zu erkennen und 
rechtzeitig Maßnahmen zur Risikosteue-
rung ergreifen zu können, hat das Stu-
dentenwerk ein umfassendes Risikoana-
lysesystem eingerichtet. Darin sind zum 
31.12.2020 insgesamt 19 Risiken doku-
mentiert, die unterjährig mehrfach qua-
litativ und quantitativ bewertet werden. 
Es ist davon auszugehen, dass das In-
vestitions- und Instandhaltungsvolu-
men beim Studentenwerk Göttingen in 
den nächsten Jahren auf einem hohen 
Niveau bleiben wird. In 2021 sind 16,41 
Mio. Euro an Investitionen vorgesehen 
und 1,7 Mio. Euro an Instandhaltungen. 
Davon wird der Großteil über Kreditauf-
nahmen finanziert. Die Eigenkapital-
quote wird in den nächsten Jahren stark 
abnehmen. Auf der Einnahmenseite ist 
von Landesseite gegenwärtig keine Er-
höhung der Finanzhilfe zu erwarten. 
Mittel für Sanierungen sind nur in ge-
ringem Umfang vorgesehen. Die stark 
steigenden Baukosten erschweren die 
Finanzierung von Bauvorhaben. Planun-
gen müssen ständig den steigenden 
Kosten angepasst werden. Besonders 
gilt dies für die Sanierung und Erweite-
rung der Nordmensa, bei der die Schät-
zung für die Herstellungskosten bei 24 
Mio. Euro liegt. Des Weiteren ist die Sa-
nierung des Wohnheims Robert-Koch-
Straße 38 mit über 24 Mio. Euro zu nen-
nen. Diese beiden Maßnahmen stellen 
ein enormes wirtschaftliches Risiko dar.
Weitere Risiken können durch Änderun-
gen gesetzlicher Grundlagen eintreten 
und zu höheren Steuern und Abgaben 

oder der Kürzung öffentlicher Zuschüs-
se führen. Auch die Entwicklung der 
Energiepreise und die sich daraus erge-
benden unmittelbaren finanziellen Be-
lastungen werden kritisch eingeschätzt. 
Die Stabsstelle Innenrevision/Risikoma-
nagement berichtet regelmäßig der Ge-
schäftsführung und dem Vorstand über 
die Entwicklung der einzelnen Risiken.
Seit Anfang 2020 hat sich das Corona-
Virus weltweit ausgebreitet. Auch in 
Deutschland hat die Pandemie seit Fe-
bruar 2020 zu deutlichen Einschnitten 
sowohl im sozialen als auch im Wirt-
schaftsleben geführt. Von einer Eintrü-
bung der gesamtwirtschaftlichen Lage 
ist daher auszugehen. Die Geschwindig-
keit der Entwicklung macht es schwie-
rig, die Auswirkungen zuverlässig ein-
zuschätzen. Es ist jedoch mit Risiken für 
den zukünftigen Geschäftsverlauf des 
Studentenwerks zu rechnen. Die zum 
Zeitpunkt dieser Lageberichtserstellung 
herrschende Corona-Pandemie führt 
zu massiven Umsatzeinbrüchen in der 
CampusGastronomie. Dieser Bereich 
ist gegenwärtig aufgrund von Verord-
nungen des Landes und des Bundes ge-
schlossen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist für 
diesen Bereich eine verlässliche Prog-
nose über die weitere Entwicklung und 
Öffnungsperspektiven nicht möglich. 
Gegenwärtig muss die Lage ständig neu 
beurteilt werden, da Land und Bund der 
aktuellen Situation angepasste neue 
Verordnungen und Verfügungen erlas-
sen, auf die das Studentenwerk reagie-
ren muss.
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Der noch im Frühjahr 2020 befürchtete 
massive Leerstand in den Wohnheimen 
und die Zunahme von Mietausfällen – 
da viele Studierende aufgrund der Pan-
demie ihren Job verloren haben – trat 
nicht ein. Die Mietausfälle blieben im 
üblichen Rahmen. Hierzu hat sicherlich 
auch die Überbrückungshilfe des BMBF 
beigetragen. 

Zum Schutz vor dem Corona-Virus hat 
das Studentenwerk Teile seiner Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus der 
Verwaltung ins Homeoffice entsandt. 
Die Kindertagesstätten sind im einge-
schränkten Regelbetrieb. Für die Be-
schäftigten der CampusGastronomie 
und die Verwaltung wurde Kurzarbeit 
beantragt und bis zum 31.12.2021 be-
willigt. Für den Bereich Studentisches 
Wohnen wurde aufgrund der Vollbe-
legung der Wohnheime die Kurzarbeit 
zum 30.04.2021 beendet. 

Das Studentenwerk sollte trotz der Co-
rona-Pandemie auch in 2021 in der Lage 
sein, seinen Zahlungsverpflichtungen 
fristgerecht nachzukommen. Als wei-
tere Vorsichtsmaßnahme wurde die Er-
höhung des Kontokorrentrahmens von 
800 TEUR auf 1,6 Mio. Euro bei der Haus-
bank beantragt und bewilligt. 
Aufgrund der Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie auf die Göttinger Hoch-
schulen wurde die Lehre für das Som-
mersemester 2021 nahezu vollständig 
auf digitale Formate umgestellt und auf 
Präsenzveranstaltungen wird fast voll-
ständig verzichtet. Ob und wann die 
Hochschulen wieder zu Präsenzveran-

staltungen zurückkehren dürfen und 
wollen, bleibt abzuwarten. Bei Beibehal-
tung der gegenwärtigen Situation hätte 
dies nach wie vor massive Auswirkun-
gen auf die CampusGastronomie. 

3.3 Prognose

Das Studentenwerk erbringt als soziales 
Dienstleistungsunternehmen seine Leis-
tungen bedarfsorientiert für die Studie-
renden und Hochschulen in Göttingen. 
Die Entwicklung der Studierendenzah-
len sowie die Entwicklung der betreu-
ten Hochschulen haben großen Einfluss 
auf die Arbeit des Studentenwerks in 
Gegenwart und Zukunft. Beide Entwick-
lungen sind eng mit der Bildungspoli-
tik und der Bereitschaft von Land und 
Bund, die Hochschulen und die notwen-
dige soziale Infrastruktur für die Studie-
renden finanziell zu fördern, verbunden. 
Die im Zuge der aktuellen Pandemie 
von den Hochschulen entwickelten di-
gitalen Angebote für die Lehre und 
Wissensvermittlung und die damit ver-
bundenen Auswirkungen auf die Prä-
senszeiten der Studierenden auf dem 
Campus können derzeit nicht zuverläs-
sig eingeschätzt werden. Die Geschäfts-
jahre 2020 und 2021 werden daher von 
den Auswirkungen betroffen sein. Lang-
fristig können die Veränderungen in 
der Lehre zu einer Anpassung des Leis-
tungsangebotes des Studentenwerks 
führen. Um auch künftig die Grundver-
sorgung der Studierenden bedarfsge-
recht sicherzustellen, steht das Studen-
tenwerk in einem engen Austausch mit 
den Hochschulen und Studierenden. Als 
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erste Reaktion auf den Veränderungs-
prozess wurde in der CampusGastrono-
mie ein neues Konzept entwickelt. Men-
sen@Home wird 2021 in einer Testphase 
ausprobiert. Damit besteht die Chance, 
dass sich die CampusGastronomie fle-
xibler auf zukünftige Entwicklungen 
ausrichten kann. 

Obwohl die Studentenwerke ein Teil der 
politisch gewollten und legitimierten 
Daseinsfürsorge sind, übernehmen die 
Studierenden immer mehr die Finan-
zierung der Studentenwerke in Nieder-
sachsen. Für das Studentenwerk Göttin-
gen liegt der geplante Anteil der Erträge 
aus Studentenwerksbeiträgen mit 
6,101 Mio. Euro weiter oberhalb dem 
aus der Finanzhilfe mit 3,5 Mio. Euro. Für 
die weitere Erfüllung der Aufgaben des 
Studentenwerks waren Erhöhungen des 
Studentenwerksbeitrages unabding-
bar, d. h. das Studentenwerk ist auf dem 
Weg, eine studentische Selbsthilfeein-
richtung zu werden. Es ist eine weitere 
Erhöhung des Studentenwerksbeitrages 
um 5 Euro ab dem Sommersemester 
2022 beschlossen. 

Die internen Strukturen müssen effizi-
ent bleiben und im Digitalisierungspro-
zess das Serviceangebot für die Studie-
renden weiter ausgebaut werden. Auch 
hierfür gibt es keine Unterstützung des 
Landes Niedersachsen.

Des Weiteren muss das Studentenwerk 
in den nächsten Jahren erhebliche An-
strengungen bei der Personalentwick-
lung und Personalgewinnung unter-

nehmen. In den Berufsfeldern Koch/
Köchin, Erzieher/in, Architekten/in und 
Informatiker/in gelingt die Personalrek-
rutierung nur mit Mühe. Die Erhöhung 
der Ausbildungskapazitäten und die 
verstärkte Personalentwicklung sind auf 
den Weg gebracht, aber Fachkräfte in ei-
nem überhitzten Arbeitsmarkt zu halten 
und zu gewinnen, fällt immer schwerer. 
Insgesamt werden im kommenden Ge-
schäftsjahr Personalaufwendungen von 
16.516 TEUR erwartet.
Das Studentenwerk steht in engem 
Kontakt mit den Hochschulen und For-
schungseinrichtungen und begleitet 
den Ausbau der Infrastruktur, um seine 
Dienstleistungen vor Ort anbieten zu 
können. 

Für das Studentenwerk stellt die Verän-
derung des Hochschulalltages auf dem 
Campus in der Nach-Corona-Zeit eine 
der tiefgreifenden Veränderungen der 
letzten Zeit dar. Durch die dauerhafte 
Digitalisierung von Teilen der Lehre wird 
sich die Aufenthaltsdauer der Studieren-
den auf dem Campus stark verändern. 
Vor allem im Bereich CampusGastrono-
mie wird diese Veränderung deutlich zu 
spüren sein. Um nicht den Weg von Ko-
dak, Nokia und anderen zu gehen und 
in den Augen der Studierenden nicht 
mehr integraler Bestandteil des studen-
tischen Alltages zu sein, bedarf es eines 
fundamentalen Anpassungsprozesses 
im Studentenwerk. 

Die zwei klassischen Standbeine der 
CampusGastronomie, Mensen und Ca-
feterien, werden zukünftig durch wei-
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tere Angebote ergänzt. Ziel ist es, die 
CampusGastronomie breiter, flexibler 
und damit zukunftssicher aufzustellen. 
Darüber hinaus soll durch die Verzah-
nung der beiden Bereiche CampusGas-
tronomie und Studentisches Wohnen 
das Alleinstellungsmerkmal des Studen-
tenwerks, als einziger Akteur am Hoch-
schulstandort die für die Studierenden 
erforderliche soziale Infrastruktur wei-
terhin anbieten zu können, dauerhaft 
gestärkt werden. 

4. Schlusswort

Mein Dank gilt allen Studierenden, die 
mit ihren vielen Anregungen und Vor-
schlägen die positive Entwicklung unse-
rer Arbeit unterstützen, und den Göt-
tinger Hochschulen, insbesondere der 
Universität Göttingen, ohne deren Un-
terstützung wir eine Vielzahl unserer 
Leistungen nicht erbringen könnten. 
Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen 
Mitarbeiter*innen, die täglich mit Ihrem 
Engagement für den Erfolg unserer sozi-
alen Dienstleistungen, auch gerade un-
ter Corona-Bedingungen, verantwort-
lich sind. Dem Vorstand und Stiftungsrat 
danke ich für die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit in 2020. 

Göttingen,17.05.2021

Prof. Dr. Jörg Magull
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
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1.  Umsatzerlöse
 
2.  Sonstige betriebliche Erträge
 
3.  Studentenwerksbeiträge
  
4.  Zuweisungen aufgrund von Rechtsverpflichtungen
  a) Finanzhilfe gemäß § 70 NHG
  b) Kostenerstattungen für die Abteilung Ausbildungsförderung
  c) Zuwendungen für Kindertagesstätten 
 
5.  Materialaufwand
  a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren
  b) Bezogene Leistungen
 
6.  Rohergebnis
 
7.  Personalaufwand
  a) Löhne und Gehälter
      - davon Aufwandsentschädigungen € 18.985,68 (Vorjahr: T€ 19)
  b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und   
  Unterstützung
 
8.  Abschreibungen
  a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
     des Anlagevermögens und Sachanlagen
  b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für         
  Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (einschl. verwendete   
  Rücklagen und  Rückstellungen)
 
9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen
 
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des          
  Finanzanlagevermögens
 
11. Zinsen und ähnliche Erträge
 
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen
 
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
 -davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)
 
15. Ergebnis nach Steuern
 
16. Sonstige Steuern
 
17. Jahresüberschuss
 
18. Entnahmen aus Rücklagen
 
19. Einstellungen in Rücklagen 
 
20. Bilanzgewinn

€

3.645.065,00 
1.491.473,57 
3.326.400,10 

1.559.721,52 
3.836.143,61

13.039.614,38 

3.888.518,40 

4.596.185,50 

1.189.159,78 

97.772,70 

4.926,69 

70.682,30 

260.184,24 

€

20.543.220,69 

505.922,40 

5.738.315,25 

8.462.938,67 
35.250.397,01 

5.395.865,13 

29.854.531,88

16.928.132,78 

3.407.025,72

6.429.191,93 

228.167,15 

2.862.014,30 

-5.557,99 

2.867.572,29 

4.085.626,12 

6.953.198,41 

0,00

€
(Vorjahr)

3.631.674,00 
1.494.214,05 
3.294.157,14 

4.950.363,03 
4.225.021,82 

13.364.665,15 

3.727.286,46 

3.527.761,99 

1.128.959,54 

166.275,56 

69,55 

0,00

207.392,64 

€
(Vorjahr)

24.011.623,17 

646.468,36 

4.857.294,75 

8.420.045,19 
37.935.431,47 

9.175.384,85 

28.760.046,62

17.091.951,61 

2.398.802,45 

6.892.687,93 

41.047,53

2.335.557,10 

8.656,17 

2.326.900,93 

3.070.818,90 

5.397.719,83 

0,0       

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG.



A K T I V A   
                                 
                      
                                
A.  Anlagevermögen        
        
   I.   Immaterielle Vermögensgegenstände 
        
    1.  Lizenzen an gewerblichen 
      Schutzrechten (Software)                  
    2.  Langfristige 
      Bewirtschaftungsverträge                   
    

   II.  Sachanlagen       
        
    1.  Grundstücke, grundstücks-      
      gleiche Rechte und Bauten                    
    2.  Einbauten in fremden Gebäuden           
    3.  Andere Anlagen, Betriebs-      
      und Geschäftsausstattung             
    4.  Geleistete Anzahlungen      
      und Anlagen im Bau

   III.  Finanzanlagen       
        
    1.  Wertpapiere                     
    2.  Genossenschaftsanteile                
    3.  Sonstige Ausleihungen

B.  Umlaufvermögen       
        
     I.   Vorräte 
       
    1.  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe             
    2.   Waren                         
                    
                               
    II.  Forderungen und sonstige 
    Vermögensgegenstände       
        
    1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen    
    2.  Darlehen an Studierende            
    3.  Sonstige Vermögensgegenstände            
                            
        
     III.  Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten    
        
        
C.  Rechnungsabgrenzungsposten                 
                 
        
                                 
                

€

103.176,00  

1.619.736,00

  
 93.715.041,20

3.957.618,00
 

4.663.268,00 
   

3.527.746,80 

 
6.527.419,82 

106.535,00
 259.604,28

  

136.530,95 
 56.239,15 
 

 376.196,40 
 269.313,04 
 909.869,80 

 

€

1.722.912,00

105.863.674,00

6.893.559,10

192.770,10 

1.555.379,24  

6.800.866,74

€

114.480.145,10 

8.549.016,08 

11.313,84

123.040.475,02

Vorjahr
T€

(62,4)
 

(1.682,0 )
    
  (1.744,4)(1.744,4)
                                                                                                                                   
 
    

(69.537,2)
  (3.982,1)
    

(3.780,9)
     

(24.806,0)
(102.106,2)

       
 

(10.565,3)
   (106,5)
   (291,0)
 (114.813,4)
                                                           
  
       
 
       
    (77,8)
    (77,6)
   (155,5)
     

(289,0)
   (331,3)
   (434,9)
  (1.055,2)
       
 (3.589,6)
  (4.800,3)
       
 (24,9)
       
 (119.638,6)
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P A S S I V A

A.  Eigenkapital    
     
    I.   Stiftungskapital
     
     II.   Sondervermögen
   
    1.  Sozialdienst  
    2.  Studentische Darlehenskasse
     
    III.  Rücklagen       
     
     
B.  Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen   
  (einschl. verwendete Rücklagen und Rückstellungen)    
     
     I.   Immaterielle Vermögensgegenstände 
   
    1.  Langfristige Bewirtschaftungsverträge  
     
    II.   Sachanlagen 
   
    1.  Grundstücke, grundstücks-   
      gleiche Rechte und Bauten    
    2.  Einbauten in fremden Gebäuden   
    3.  Andere Anlagen, Betriebs-   
      und Geschäftsausstattung      
     
     
C.  Rückstellungen    
     
     Sonstige Rückstellungen     
     
     
D.  Verbindlichkeiten    
     
    1.  Dauerfinanzierungsmittel für Wohnobjekte   
      a) von Kreditinstituten  
      b) andere 
     
    2.  Verbindlichkeiten aus   
      Lieferungen und Leistungen   
        
    3.  Sonstige Verbindlichkeiten   
      - davon aus Steuern: € 124,2 (Vorjahr: T€ 160,4)   
     
     
     
E.  Rechnungsabgrenzungsposten    
     

€

506.325,37 
413.906,03 

26.561.322,06 

25.171,00

127.494,00 

30.965.077,60 
306.098,57 

€

11.440.827,47 

920.231,40 

45.163.601,45 

1.077.592,00 

26.713.987,06 

805.165,24

31.271.176,17 

1.204.655,08

2.743.921,03 

€

57.524.660,32 

27.791.579,06 

805.165,24

35.219.752,28 

1.699.318,12 

123.040.475,02

Vorjahr
T€

(11.440,8)

(506,3)
(413,9)

(42.296,0)
(54.657,1)

(1.119,0)

(27.637,1)

(34,5)

(154,4)
(28.945,0)

(835,5)
(835,5)

(29.318,4)
(315,8)

(9.613,5)

(1.863,6)

(2.445,5)
(33.763,5)

(1.437,5)

(119.638,6)
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STIFTUNGSRAT.

Themen im Stiftungsrat

Der Stiftungsrat kam 2020 zu zwei regulä-
ren Sitzungen zusammen (davon eine vir-
tuell). Der Vorstand berichtete in diesen 
Sitzungen über die wirtschaftliche Lage, 
die Geschäftsentwicklung sowie über An-
gelegenheiten grundsätzlicher Bedeu-
tung. 

Die Entlastung des Vorstandes erfolg-
te nach Feststellung der Jahresrech-
nung 2019 in der Stiftungsratssitzung am 
25. Juni 2020. Der Wirtschaftsplan 2021 
konnte in der Sitzung am 17. Dezember 
2020 verabschiedet werden.

Mitglieder des Stiftungsrates

Präsident/in der Universität Göttingen
- Prof. Dr. Reinhard Jahn (Vorsitzender)

Vizepräsident der Universität Göttin-
gen
- Prof. Dr. Norbert Lossau (stellv. Vorsitzen-
der)

Vertreter/in der Stadt Göttingen
- Petra Broistedt, Stadträtin 

Vertreter/in des Universitätsbundes 
Göttingen
- Cornelia Marahrens, Vizepräsidentin des 
Landesgerichts Göttingen a. D. 

Vertreter/innen der Universität Göttin-
gen

- Prof. Dr. Waldemar Toporowski (bis 
25.06.2020)
- Prof. Dr. Sharon Webb 
- Prof. Dr. Dieter Heineke
- Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll (ab 
21.10.2020)

Vertreter/innen der Studierenden-
schaft
- Leah Olbricht
- Felix Kehrel
- Elisa Bröcker
- Louis Valerian Schacht
- Jim Christiansen-Weniger

Vertreter/in der Studierendenschaft 
der HAWK (Gaststatus)
- n. n.

Vertreter/in der Studierendenschaft 
der Privaten Hochschule Göttingen 
(Gaststatus)
- Sina Kantelhardt (bis 30.09.2020)
- Luisa Beckmann (ab 01.10.2020)
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VORSTAND.

Das Studentenwerk Göttingen trägt als 
einziges Studentenwerk in Deutschland 
die Rechtsform einer Stiftung des öffent-
lichen Rechts. Es hat die Aufgabe, die Stu-
dierenden wirtschaftlich, gesundheitlich, 
sozial und kulturell – gemäß §§ 68 ff. des 
Niedersächsischen Hochschulgesetzes in 
seiner Fassung vom 26.2.2007 (zuletzt ge-
ändert am 27.01.2022) und nach § 1 der 
Satzung des Studentenwerks – zu för-
dern.

Themen im Vorstand

Der Vorstand kam 2020 zu fünf Präsenz-
sitzungen und zwei virtuellen Sitzungen 
zusammen und nahm an den zwei Sitzun-
gen des Stiftungsrates (davon eine virtu-
ell) teil. 

Einen großen Schwerpunkt der Beratun-
gen im Vorstand bildete der Umgang 
mit der COVID-19-Pandemie, mit Lock-
downs und Hygienekonzepten. Weiterer 
Schwerpunkt war die Vorstellung des Sa-
nierungskonzeptes für das Wohnheim Ro-
bert-Koch-Straße.

 

Mitglieder des Vorstandes

Vertreter/innen der Universität/HAWK
- Prof. Dr. Hubert Merkel (Vorsitzender)
- Prof. Dr. Stefan Dierkes (bis 25.06.2020)
- Annika Nitschke (bis 30.06.2020)
- Prof. Dr. Waldemar Toporowski (ab    
26.06.2020)
- Christoph Büttcher (ab 01.07.2020)

Vertreter/innen der Studierenden-
schaft
- Anne Jasmin Müller (stellv. Vorsitzende)
- Julian Schrick
- Paul Rouven Kiel

Vertreter/innen der Bediensteten
- Ilona Meyer
- Thomas Welzel (bis 30.06.2020)
- Sven Will (ab 01.07.2020)

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
- Prof. Dr. Jörg Magull
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Pandemie fordert alle 
Servicebereiche ein 

zweites Jahr besonders 
stark. 

C O R 
O N A 



ZWEITES JAHR CORONA-PANDEMIE 
SERVICEBEREICHE STARK GEFORDERT.

AUSWIRKUNGEN DER PANDE-
MIE AUF DEN SERVICEBEREICH 
STUDENTISCHES WOHNEN

Kommunikation trotz Kontaktbe-
schränkung 

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen 
durch die Corona-Pandemie und zum 
Schutz der Mitarbeiter*innen wurden 
weiterhin die digitalen Kanäle verstärkt 
genutzt. Die Kommunikation per Tele-
fon, E-Mail oder mittels einer Videokon-
ferenz hat sich mittlerweile größtenteils 
etabliert. Die Mitarbeiter*innen haben 
bereits mehr Erfahrung mit der Organi-
sation und dem Umgang mit Videokon-
ferenzen sammeln können.

Ein zweites Jahr reduzierte Kontakte 
zwischen Mieter*innen und Beschäf-
tigten

Für Schlüsselabholungen wurden wei-
terhin verstärkt die Schlüsseltresore 
verwendet, die von den Studierenden 
durch Eingabe eines Codes geöffnet 
werden können. Wenn Schlüsselabho-
lungen vor Ort stattfanden, wurden 
die bereits etablierten Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen berücksichtigt. 

Leicht erhöhtes Erasmus-Wohnkon-
tingent

Aufgrund einer langfristigen Koope-

rationsvereinbarung mit der Universi-
tät Göttingen stellt das Studentenwerk 
jährlich circa 245 Wohnplätze für Pro-
gramm- und Austauschstudierende zur 
Verfügung. Aufgrund der in 2020 einge-
schränkten Einreisemöglichkeiten nach 
Deutschland war das Kontingent um 60 
auf 185 Wohnplätze reduziert. Dieses re-
duzierte Kontingent der Wohnheimplät-
ze für Programm- und Austauschstudie-
rende der Universität Göttingen wurde 
2021 sukzessive wieder erhöht. 

Zimmerabnahmen noch immer ohne 
persönliche Kontakte
Die Zimmerabnahmen durch die Wä-
scheverwaltungen und Hausmeister 
fanden weiterhin in Abwesenheit der 
Studierenden statt. Diese Vorgehens-
weise hat sich aufgrund der flexibleren 
Terminplanung der Zimmerabnahmen 
bewährt und wird voraussichtlich in die-
ser Form weitergeführt.

Studentische Selbstverwaltungen: 
Beschlussfassungen, Hygienekonzep-
te
Mehrere Studentische Selbstverwaltun-
gen haben im Jahr 2021 ihre Satzungen 
geändert, damit Beschlüsse auch online 
oder im schriftlichen Umlaufverfahren 
gefasst werden können. Des Weiteren 
wurden Hygienekonzepte für die Nut-
zung von Gemeinschaftsräumen (Sport-
räume, Musikräume, etc.) erstellt.
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CAMPUSGASTRONOMIE DURCH 
PANDEMIE WEITERHIN BEEIN-
TRÄCHTIGT 

Pandemie bedingte 2021 zahlreiche 
Änderungen im Ablauf der Mensen/
Cafeterien

Abstandsaufkleber wurden auf den 
Fußböden verteilt, alle Selbstbedie-
nungstheken blieben geschlossen und 
Besteck wurde den Gästen direkt ange-
reicht. Nur jeder zweite Stuhl konnte be-
setzt werden, das Essensangebot wurde 
reduziert. Die Arbeitsplätze an den Kas-
sen mussten mit Plexiglas umbaut wer-
den, um die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an diesen exponierten Stellen 
vor Ansteckung zu schützen.
Aufgrund der Verordnung des Landes 
Niedersachen zur Corona-Pandemie 
blieben die Cafeterien bis zum 7. März 
und die Mensen bis zum 24. Mai 2021 
geschlossen. Folglich musste erneut ein 

Großteil der Belegschaft in den Status 
Kurzarbeit übergehen.

Vielfältige neue Anforderungen, bar-
geldloses Zahlen, Absage der Veran-
staltungen

Da sich der Großteil aller Mitarbeiten-
den der Einrichtungen der CampusGas-
tronomie in Kurzarbeit befand, ergaben 
sich neue Anforderungen an das noch 
verbleibende Personal: Wöchentliche 
Kontrollbesuche in den Einrichtungen, 
u. a. zum Check abgelaufener Ware wa-
ren nötig, teilweise auch deren Entsor-
gung.
Gleichzeitig liefen Planungen zur Wie-
dereröffnung, stets unter der Prämisse 
„Was ist laut Corona-Verordnung zu be-
denken und beachten?“

Es erfolgte außerdem die Einstellung 
des kompletten Veranstaltungsberei-
ches inklusive Absage des Mitarbeiter-
tages, der Weihnachtsfeier sowie der 



allgemeinen internen und externen 
Veranstaltungen. Mitarbeiterinnen der 
Verwaltung der CampusGastronomie 
unterstützten den Sozialdienst bei der 
Umsetzung der Überbrückungshilfe.
Die Umstellung auf digitale Abläufe und 
Meetings sicherte fortlaufende interne 
Abstimmungen bei gleichzeitiger Re-
duzierung des Ansteckungsrisikos. Eine 
abteilungsinterne direkte Aufgabenver-
teilung war nicht mehr möglich. Alle an-
fallenden Aufgaben erfolgten über die 
Verwaltung der CampusGastronomie, 
inklusive des Kontakts zu dem in Kurz-
arbeit befindlichen Personalbestand.
 
Treffen des Führungskräfte-Teams

In regelmäßigen Abständen traf sich 
das Führungskräfte-Team zur aktuellen 
Situation, weiteren Vorgehensweisen 
und zwecks Entwicklung von Zukunfts-
strategien. Folgende Themen wurden 
besprochen: Flexible Öffnungszeiten in 
den Einrichtungen, Umgestaltung des 
Freeflow-Bereiches der Zentralmensa 
(Aufbau von Wasserspendern, Desserts 
in Einzelgefäßen zum Verkauf ) sowie die 
Wiedereröffnung der Mensa am Turm.

Entwicklungen im Februar und März 
2021

Die Leitung der CampusGastronomie 
übernahm den Zentraleinkauf und war 
somit für Beschaffungen im Food- und 
Non-Food-Bereich verantwortlich. 
Das Projekt mensen@home führte die 
Abteilung weiter: Erklärtes Ziel war, at-
traktive frisch gekochte Speisen aus ei-

nigen Lift-Automaten anzubieten. Die 
Studierenden sollten die Möglichkeit 
haben, sich in direkter Nähe zur eige-
nen Wohnung zu verpflegen. Dies wird 
durch die Aufstellung von Liftauto-
maten in Eingangsbereichen von drei 
größeren Wohnheimen des Studen-
tenwerks realisiert werden. In den Auto-
maten sollen ausschließlich Komplett-
gerichte eines eigenen Speiseplans 
angeboten werden, die kalt verzehrt 
oder in der Mikrowelle erwärmt werden 
können. Hierfür wurden 120 Rezepturen 
für je 10 Personen erstellt und probe-
gekocht. Anschließend wurde eine Aus-
wahl getroffen, welche Gerichte sich für 
das neue Automaten-Angebot eignen.
Im Café Central und in der neuen Café-
Ecke Lunchbox gab es ab dem 8. März 
Heiß- und Kaltgetränke, belegte Bröt-
chen und Kuchen zum Mitnehmen. Am 
22. März war Sanierungbeginn der neu-
en Nordmensa, die nach Fertigstellung 
die Bezeichnung GIN (Gastronomie im 
Norden) tragen soll.

Entwicklungen im April und Mai 2021

Die Umstrukturierung des Freeflows der 
Zentralmensa und die dortige Speisen-
planung nach Corona stand im Fokus: 
Künftig soll es dort ein qualitativ hoch-
wertigeres Speisen- und Getränkean-
gebot geben - mit mehr Vielfalt jedoch 
deutlich weniger Auswahl-Entschei-
dungen der Gäste beim Prozess der Es-
senszusammenstellung. Regionalität, 
Saisonalität und Tierwohl werden zu-
nehmend zu den zentralen Themen. Ve-
gane Speisen sollen – als langfristiges 
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Ziel (2025) zur Basis der meisten Ange-
bote werden. 
Die Freeflow-Linien Pasta & Gratin, Voll-
wert & Co., Grill, Vitamin-Theke, süße 
Versuchung und Fitnesscenter wurden 
dauerhaft eingestellt.  Fertig angerich-
tete Desserts werden anstelle von Des-
serts aus Selbstbedienungsstrecken 
zum Verkauf angeboten. Gratiswasser 
aus Wasserzapfstellen gibt es zu jedem 
einzelnen Menü.
Am 25. Mai öffnete die Zentralmensa 
mit zwei Essen wieder (einmal vegan, 
einmal Menü mit Fisch oder Fleisch) und 
in der Lunchbox konnten wieder Sitz-
plätze angeboten werden. Für diese Er-
öffnungen war ein Hygienekonzept für 
die einzelnen Einrichtungen erforder-
lich – inklusive Erstellung einer Einlass-
kontrolle mit Begrenzung der Perso-
nenzahl durch Chips, Datenerfassung 
durch Gästenachweis, Informationen 
und Kennzeichnung zu Abstands- und 
Hygieneregelungen, Regelung des Zu-
gangs, Lüftung und Reinigung sowie 
der Vermeidung von Kreuzungswegen. 
Darüber hinaus galt eine Begrenzung 
der Bestuhlung und des Essenangebots. 
Entsprechende Unterweisungen für das 
Personal schlossen sich an.

PANDEMISCHE SITUATION 
PRÄGTE ABTEILUNG STUDIEN-
FINANZIERUNG 

Erhöhung der Regelstudienzeitse-
mester und elektronisch gestellte An-
träge

Wie im Vorjahr war die Corona-Situation 
ein zentrales Thema der Studienfinan-
zierung. 
Der zunächst durch Einzelfallentschei-
dungen für Studierende vorgenom-
mene Nachteilsausgleich wurde durch 
die jeweils nachträgliche Erhöhung der 
Regelstudienzeitsemester für die Zeit 
vom Sommersemester 2020 bis Winter-
semester 2021/22 ersetzt. Viele Bewil-
ligungen waren daher semesterweise 
vorzunehmen. 
Der Anteil elektronisch gestellter An-
träge nahm dem langfristigen Trend 
entsprechend im Jahresverlauf immer 
mehr zu, ebenso wie der Informations-
austausch per E-Mail. Der gestiegene 
Druckaufwand von Anträgen stellte eine 
besondere Herausforderung dar.
Wirkung betrieblicher Hygiene und Aus-
fall von VeranstaltungenDie Maßnah-
men zur Vermeidung einer höheren 
Zahl von Infektionen im Betrieb waren 
erfolgreich, daher war kaum ein Perso-
nalausfall durch Krankheit oder Isolation 
zu beklagen. Erneut fielen die sonst im 
Jahresverlauf angebotenen Veranstal-
tungen pandemiebedingt leider aus (z. 
B. O-Phasen, GöBit, Informationstage für 
Studieninteressierte, Studienfinanzie-
rungstag, Werbekampagne des BMBF). 
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CORONABEDINGT WEITERHIN 
ERHÖHTE ANFORDERUNGEN AN 
DEN SOZIALDIENST

Überbrückungshilfe des BMBF bis 
Ende September fortgeführt

Die im Juni 2020 vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) 
eingeführte Überbrückungshilfe für 
Studierende wurde bis zum September 
2021 fortgeführt. Der Sozialdienst bear-
beitete die Anträge weiterhin federfüh-
rend. Insgesamt wurden hier 1.232.800 
€ an Studierende ausgezahlt, die sich 
pandemiebedingt in einer finanziellen 
Notlage befanden. Die Anzahl der ge-
prüften Anträge belief sich auf 2.675.
Nachdem sich der studentische Arbeits-
markt merklich erholte und die An-
tragszahlen auf die Überbrückungshilfe 
stetig sanken, vereinbarten das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
und das Deutsche Studentenwerk das 
Zuschussprogramm planmäßig nach 
dem 30. September 2021 auslaufen zu 
lassen. Die Antragsbearbeitung schloss 
der Sozialdienst per 11. Oktober 2021 
ab.

FLEXIBILITÄT DER KINDERTA-
GESSTÄTTEN AUCH IM ZWEITEN 
CORONA-JAHR GEFRAGT

2021 wieder von Corona-Pandemie 
geprägt: Notbetreuung erforderlich

Rückblickend auf die pandemische Lage 

begann auch das Jahr 2021 in den Kitas 
mit einem Lockdown. Bis Ende Janu-
ar durfte ausschließlich Notbetreuung 
angeboten werden. Bis Ende Februar 
durften 50% der normalerweise anwe-
senden Kinder in die Kitas kommen und 
ab März konnten wieder alle Kinder die 
Kitas besuchen. Kinder, deren Eltern in 
einer beruflichen Stellung von öffentli-
chem Interesse oder in einer Abschluss- 
oder Prüfungsphase waren, konnten die 
Notbetreuung in Anspruch nehmen. Bei 
der Vergabe der Notbetreuungsplätze 
fanden auch soziale und wirtschaftliche 
Aspekte der Familien, integrative Kin-
der, Kinder im letzten Jahr vor der Ein-
schulung oder auch Sprachauffällig-keit 
der Kinder Berücksichtigung. Die Aus-
wahl der Notbetreuungsberechtigten 
sinnvoll, für die Familien fair und ver-
ordnungskonform durchzuführen, war 
äußerst schwierig, denn nahezu jede 
Familie hatte - laut Verordnung - einen 
Anspruch auf einen Notbetreuungs-
platz. 

Umsetzungen von Verordnungen, 
Formen interner Zusammenarbeit, 
Ängste

Die größte Herausforderung und Leis-
tung in dieser Zeit bestand darin, die 
sich immer neu darstellenden Regeln 
umzusetzen, Hygienepläne zu erstellen, 
die Einrichtungen so zu konzipieren, 
dass Gruppenmischungen nicht statt-
fanden und dennoch eine sinnvolle pä-
dagogische Arbeit möglich war. Ganze 
Einrichtungskonzepte mussten auf den 
Kopf gestellt und in langjähriger Arbeit 
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entwickelte „offene Betreuungskonzep-
te“ in „geschlossene Gruppenkonzepte“ 
abgeändert werden. Zusammenarbeit 
musste neugestaltet werden - Zoom 
blieb für Teamsitzungen weiterhin wich-
tig.  Es waren viele Gespräche notwen-
dig, um den Ängsten und Sorgen der 
Familien und auch der Mitarbeitenden 
begegnen zu können. 

Verschärfung des Fachkräftemangels, 
Gruppenschließungen

Leider hatte sich in 2021 am Fachkräfte-
mangel nichts geändert. Zur üblichen 
Fluktuation der Mitarbeitenden kam der 
Ausfall durch die Betreuung der eigenen 
Kinder und eine hohe Krankentage-Rate 
hinzu. 
In 2021 waren Gruppen einige Male von 
temporären Schließungen betroffen, 
weil sich die Corona-Fälle häuften. Ge-
nerell war das Infektionsgeschehen in 
den Kitas des Studentenwerkes jedoch 
übersichtlich und gut handhabbar, was 
auch auf das durchdachte Pandemiema-
nagement des Studentenwerkes zurück-
zuführen war.

Neue Medien milderten den Lock-
down, Hygiene war das A und O

Eine große Leistung der Mitarbeiten-
den stellte die Versorgung der Kinder 
im Lockdown dar. Mit Lernvideos von 
Beschäftigungsanregungen, Liedern, 
Kamishibais oder selbst digitalisierten 
Bilderbüchern wurde Kontakt zu den 
Kindern zuhause gehalten. Diese Lern-
medien wurden den Kindern über You-

Tube oder Padlets (digitale Pinnwände) 
zur Verfügung gestellt. 
In Präsenzzeiten musste Spiel- und Lern-
material häufig desinfiziert, gelüftet und 
gereinigt werden. Das pädagogische 
Personal hatte plötzlich eine Bandbreite 
an außergewöhnlichen Aufgaben zu be-
wältigen. 
Dies alles passierte zusätzlich, während 
die normale Betreuung, Bildung und Er-
ziehung der Kinder und die täglichen 
Dokumentationspflichten weiterliefen. 
Daher gebührt ein großes Dankeschön 
den Mitarbeitenden der Abteilung Kin-
dertagesstätten im Studentenwerk, die 
immer mit einem Lächeln und Zuver-
sicht den ihnen anvertrauten Kindern 
und Familien begegneten und aus jeder 
Situation das Möglichste gemacht ha-
ben.

Kita Theodor-Heuss-Straße feierte 50 
Jahre Bestehen: Festwoche im 70er 
Jahre-Stil

Die Mitarbeitenden der Kitas gestal-
teten den Alltag der Kinder mit so viel 
Normalität wie möglich und dazu ge-
hörte auch, Geburtstag zu feiern! Die 
Kita in der Theodor-Heuss-Straße wurde 
50 Jahre alt. Mit einer großen Ausstel-
lung über 50 Jahre Kita und allerhand 
Spiel und Spaß wurde dieser Anlass ge-
bührend, phantasievoll und Corona-
konform gefeiert. 
„Anstatt an einem Tag haben wir eine 
Woche gefeiert. Alles war bunt ge-
schmückt und es war an die 1970-iger 
Jahre angelehnt (Entstehung der KiTa 
um das Jahr 1971). Alle Eltern waren ein-
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geladen sich in unserer Foto-Box zu fo-
tografieren und sich natürlich auch bunt 
anzuziehen. Wir haben Leinwände auf-
gestellt, auf denen die Kitaentstehung, 
der Umzug in das aktuelle Gebäude und 
die Veränderung der KiTa dargestellt 
wurden. Eine Mitarbeiterin unserer KiTa 
hat es sogar miterlebt und konnte viel 
Informationsmaterial beitragen. Einige 
andere Kolleg*innen sind auch schon 
sehr lange hier und konnten ebenso mit 
viel Wissen und mit „Schwelgen in Erin-
nerungen“ helfen. Wir haben dann noch 
ein MitarbeiterInnen-Quiz gestaltet, bei 
dem es Fotos aus Kinderzeiten und ak-
tuelle Foto zu bestaunen gab und die 
Familien sollten die Bilder zuordnen. Die 
Eltern und Kinder haben es sehr gut an-
genommen und die Eltern haben sich 
immer für das „bisschen Normalität“ zu 
den verrückten Zeiten bedankt.
Es war auch für die Mitarbeiter trotz der 
Anstrengung, die das Fest mit sich ge-
bracht hat, ein gelungenes Fest.“ 
Beitrag von Kerstin Sündermann, Leite-
rin der Kita Theodor-Heuss-Straße

Weiterbildungen sorgten für hohe 
Betreuungsqualität

Jedes Jahr finden pro Kita vier Weiterbil-
dungstage für das gesamte Team statt. 
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit 
individueller Weiterbildungen. Exempla-
risch findet hier eine Langzeitweiterbil-
dung Erwähnung: 
„Frau Jana Pilz, Mitarbeiterin und stell-
vertretende Leitung der Kinderkrippe 
am Campus hat an der Langzeitweiter-
bildung „Kinder- Kunst-Dialoge“ mit zer-

tifiziertem Abschluss teilgenommen.
Die Bildungsschwerpunkte der Krip-
pe am Campus sind Kreativität sowie 
Ästhetische Bildung. Ziel dieser beruf-
lichen Weiterbildung ist es, pädagogi-
sche Fachkräfte zu befähigen, ästheti-
sche Bildungsprozesse der Kinder unter 
dem Fokus von frühkindlichen Sprach-
bildungsprozessen differenziert wahr-
zunehmen, anzuregen und fachlich zu 
unterstützen. Außerdem sollen kunstpä-
dagogische Projekte kompetent geplant 
und begleitet werden. Frau Pilz ist seit 
1995 beim Studentenwerk Göttingen in 
der Kinderbetreuung tätig. Ihre Weiter-
qualifikation hat sich in mehrere Blöcke 
zu verschiedenen Themenbereichen ge-
gliedert. Die Kosten wurden vom Stu-
dentenwerk komplett übernommen 
und die Gesamtdauer betrug mehr als 
zwei Jahre, was der pandemischen Lage 
geschuldet war. Wir gratulieren Frau 
Pilz zur Zertifizierung und danken dem 
Studentenwerk für die Übernahme der 
Kosten sämtlicher Weiterbildungen. Da-
durch können wir ein hohes Maß an 
Fachlichkeit gewährleisten.“ 
(Beitrag von Inga-Marie Trotter, Leiterin 
Krippe am Campus) 
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50 Jahre Kita Theodor-
Heuss

Feierwoche mit 70-iger Jahre Motto 

Schwelgen in Erinnerun-
gen

Kitaentstehung, der Umzug in 
das aktuelle Gebäude und Ver-
änderungen

Kinder-Kunst-Dialoge

Berufliche Weiterbildung an der 
Krippe am Campus
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CORONA-BEDINGTE ÄNDE-
RUNG: ANDERE BERATUNGS-
FORMEN DER PSB

Die Corona-Pandemie hat auch im Jahr 
2021 bei vielen Studierenden für psy-
chische Belastungen gesorgt. Themen 
wie Vereinsamung, Überlastung und 
depressive Verstimmungen waren ver-
mehrt Themen in der PSB. Veränderun-
gen in der Angebotsstruktur sowie im 
Beratungsprozess waren somit unver-
meidbar.
Die Psychosoziale Beratung hat ver-
sucht, zeitnah und flexibel auf die sich 
dramatisch veränderten Studienbedin-
gungen und die daraus resultierenden 
Schwierigkeiten für die Studierenden zu 
reagieren und ein Unterstützungssys-
tem über digitale Medien zu etablieren.
Die Arbeit der Psychosozialen Beratung 
in 2021 wurde durch die Corona-Pan-
demie erheblich beeinflusst und in der 
praktischen Durchführung verändert. 
Unter Berücksichtigung der 3-G-Rege-

lung, bzw. ab 11.10.2021 der 2-G-Re-
gelung fanden Mehrfachberatungen, 
einstündige Beratungen und die Kurz-
beratungen in der offenen Sprechzeit 
im unten angezeigtem Setting statt:
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CORONA SCHRÄNKTE
KULTURELLE AKTIVITÄTEN ER-
NEUT MASSIV EIN

Betrieb des Kulturbüros kaum mög-
lich

Auch das kulturelle Jahr 2021 stand 
wieder im Zeichen abgesagter Veran-
staltungen, Kontaktbeschränkungen, 
Hygienevorschriften und Abstandsrege-
lungen. Das Kulturbüro war noch immer 
für den Publikumsverkehr geschlossen, 
der PA-Verleih war weiter ausgesetzt 
und die Leiterin war bis Ende Septem-
ber 2021 im Team der BMBF-Überbrü-
ckungshilfe für Studierende tätig.

Alternative: Kulturangebote in Digi-
talformaten

Beim Online-Kreativworkshop „Hand-
lettering“ zeigte die Kursleiterin Kristina 
Mengersen den Kursteilnehmer*innen 
zunächst verschiedene Handlettering-

Methoden, dann konnte jede*r ein far-
biges Lettering-Kunstwerk gestalten.
Unter dem Motto „Jede*r kann zeich-
nen“ führte der Illustrator Gregor Hinz 
die Teilnehmer*innen beim zweitägigen 
Workshop „Comic zeichnen“ mit intuiti-
ven und lustigen Aufgaben zu mehreren 
Comics.
Die erfolgreiche Bloggerin Arevik Süch-
ting erklärte den Teilnehmer*innen im 
Online-Workshop „Grundlagen für einen 
reichweitenstarken Instagram-Account“, 
was bei Feed Posts, Stories oder Reels 
für einen professionellen Instagram-Auf-
tritt beachtet werden muss.
Nachdem Tom Zimmermann und Dar-
ren Grundorf in den vergangenen Jah-
ren bereits mehrmals mit dem NDR Info 
Table-Quiz im Café Central gastierten, 
fand 2021 das erste virtuelle Kneipen-
quiz mit den beiden über die eigene 
Quiz-Plattform statt. Mit Fragen, Bilder-
rätseln, Soundschnipseln und Videoclips 
konnte das Allgemein- und Alltagswis-
sen getestet werden.



Der Online-Workshop „Storytelling – Er-
zählen lernen“ mit Christian Römer fand 
leider wegen geringer Nachfrage nicht 
statt.

Eingeschränkte Aktivitäten des Chors 
Unicante

Die Sommernachtskonzerte des Chors 
Unicante mussten wie im Vorjahr auch 
im Jahr 2021 abgesagt werden. Einige 
Chormitglieder trafen sich im Sommer-
semester weiter zu virtuellen Proben. Im 
Juli konnten zwei Präsenz-Proben mit 
jeweils 25 Sängerinnen und Sängern im 
Außenbereich des Café Central statt-
finden. Ab Ende Oktober gab es unter 
Abstands- und Hygieneregeln wieder 
Chorproben im Haus. Wie bereits im 
letzten Jahr begleitete Unicante die hy-
bride Immatrikulationsfeier Anfang des 
Wintersemesters 2021/2022. Es wurde 
erneut das 2020 digital aufgenommene 
Stück „Hymn of Acxiom“ eingespielt.

Kurze Präsenzphase und darauffol-
gende Kurzarbeit

Ende Oktober konnte dann unter Ein-
haltung der 2-G-Regel und mit Masken-
pflicht wieder mit Foto- und Tanzkur-
sen in Präsenz gestartet werden. Durch 
den starken Anstieg der Infektionszah-
len wurden dann aber am 11. November 
wieder alle Kurse und Proben abgesagt. 
Auch die Full Metal Mensa musste wie-
der um ein Jahr verschoben werden.
Ab 1. Dezember 2021 galt nun auch im 
Kulturbüro Kurzarbeit und der Präsenz-
Betrieb konnte weiterhin nicht aufge-
nommen werden.
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Feed Posts, Stories oder 
Reels

Grundlagen für einen professio-
nellen Instagram-Auftritt

Jede*r kann zeichnen

Workshop „Comic zeichnen“ be-
geistert Teilnehmer*innen

Wieder Präsenz oder doch 
nicht?

Mit 2-G und Maske starteten die 
ersten Präsenzkurse, die leider wie-
der abgesagt wurden
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CORONA ERHÖHTE DIE ANFORDERUNGEN AUCH 
IN ORGANISATIONSINTERNEN BEREICHEN.

WEITERE NEUE AUFGABEN FÜR 
DIE ABTEILUNG PERSONAL 

Kurzarbeit in der internen Umsetzung 
sehr aufwändig

Im Jahr 2021 wurde, wie im Vorjahr, das 
Aufgabenspektrum der Abteilung Per-
sonal/Organisation nahezu vollständig 
und durchgängig von den Auswirkun-
gen der Corona-Virus-Pandemie über-
lagert. Vor dem Hintergrund dieser Her-
ausforderungen war das Studentenwerk 
Göttingen weiterhin gezwungen, Be-
triebsteile geschlossen zu lassen und, 
auf Grundlage einer Dienstvereinba-
rung für die dort eingesetzten Beschäf-
tigten, Kurzarbeit anzuordnen. Damit 
war eine Vielzahl von zusätzlichen, sehr 
komplexen Regelungen eigenständig in 
der Lohn- und Gehalt-Software und im 
Zeiterfassungssystem einzurichten so-
wie bei der Entgeltabrechnung umzu-
setzen. 
Auch im Jahr 2021 wurden einzelne Ein-
richtungen der CampusGastronomie 
eingeschränkt betrieben. Dadurch wur-
de für einen alternierenden, kleinen 
Kreis von Beschäftigten der Campus-
Gastronomie, die Kurzarbeit zeitweise 
unterbrochen. 
In der Abteilung Personal/Organisation 
führte diese Situation zu einer außer-
ordentlichen Mehrbelastung der dort 
eingesetzten Beschäftigten. Nur durch 
deren weit Einsatz und vorbildliches En-

gagement konnte allen Herausforderun-
gen begegnet werden. Die Bescheide 
der Leistungsanträge zu Kurzarbeiter-
geld der Agentur für Arbeit bestätigten 
dies fortlaufend. 

Erneute Kurzarbeit im 3. Quartal
 
Die für Herbst 2021 geplanten Locke-
rungen waren mit umfangreichen Än-
derungen von Arbeitszeiten der Be-
schäftigten verbunden. Angesichts der 
dramatischen Entwicklung der Corona-
Fallzahlen, mussten nach kurzer Zeit alle 
Planungen geändert und bereits wieder 
Kurzarbeit für sehr viele Beschäftigte 
der CampusGastronomie und einige Be-
schäftigte der Verwaltung angeordnet 
werden.

Personalsituation in den Kindertages-
stätten 

Die Fluktuation in der Abteilung Kinder-
tagesstätten bewegte sich auf einem 
weiterhin sehr hohen Niveau. In vielen 
Fällen hatten dort neu eingestellte Be-
schäftigte ihr Arbeitsverhältnis kurz vor 
Arbeitsantritt abgesagt. In anderen Fäl-
len musste das Arbeitsverhältnis auf-
grund mangelnder Eignung schon nach 
kurzer Zeit beendet werden. Zusätzlich 
wurde die Personalsituation in dieser 
Abteilung verschärft durch Beschäftigte, 
denen aufgrund von Schwangerschaft 
ein sofortiges Beschäftigungsverbot 
ausgesprochen werden musste.
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NOTWENDIGE MASSNAHMEN 
UND ANSCHAFFUNGEN IN DER 
IT

Leistungsfähigkeit des Internets der 
Wohnheime weiter erhöht

Der Ausbau der W-LAN-Versorgung in 
den Wohnheimen wurde durch die In-
ternet-AG weiter vorangetrieben: Es er-
folgte die Fertigstellung des Wohnheims 
Christophorus Weg mit 295 Wohnheim-
plätzen sowie des Wohnheims Studen-
tendorf mit 488 Wohnheimplätzen.
Der weitere Ausbau der Wohnheim-An-
bindungen mittels 10G-Glasfaser mach-
te deutliche Fortschritte.

Organisationsinterne IT-Maßnahmen

Die MitarbeiterInnen konnten vom Aus-
bau der Möglichkeiten für mobiles Ar-
beiten profitieren. 
Es wurde eine Software angeschafft, die 
wiederum Software auf einzelne Nut-
zer*innen verteilt. Es wurde also ein 
„System zur Softwareverteilung“ im-
plementiert. Anforderungen durch die 
Corona-Situation waren dabei neben-
sächlich. Die neue Software konnte z. B. 
automatisch Windows-Updates zeitge-
steuert verteilen oder bestimmte Pro-
gramme nur für einzelne Abteilungen 
installieren.
Die Stabsstelle Informationstechnolo-
gie startete ihre regelmäßigen IT-Sicher-
heitsschulungen für die Mitarbeitenden, 
um für die erhöhten Gefahren durch 
Schad-E-Mails und –Software zu sensibi-
lisieren. Die Teilnahme erfolgte auf Basis 

der Freiwilligkeit.

ERHÖHTE ANFORDERUNGEN 
AN ARBEITSSICHERHEIT UND 
BRANDSCHUTZ

Kommunikation, Impfstatus, mobiles 
Arbeiten, Einlasskontrollen

Wie schon in 2020, bedurfte es einer 
ständigen Anpassung und Veränderun-
gen im Betrieb bezüglich der gesetz-
lichen Vorgaben auf Bundes- und Lan-
desebene. Es ergab sich folglich ein 
erheblicher Mehraufwand, um diese 
Vorgaben für das Studentenwerk umzu-
setzen.
Individuelle Meinungen und Stand-
punkte einzelner Kollegen und Kollegin-
nen waren nicht immer deckungsgleich 
mit dem allgemeinen Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zum Virus. All-
gemein gültige Vorgaben des Gesetzge-
bers wurden teilweise in Frage gestellt 
und diskutiert.
Hinzu kamen für die Arbeitssicherheit 
Abfragen über den Impfstatus, bzw. die 
Überprüfung der tagesaktuellen Tester-
gebnisse.
Des Weiteren wurden Impftermine für 
die Mitarbeiter*innen im Gebäude der 
Zentralmensa angeboten. Es erfolgte 
außerdem ein tägliches Beobachten der 
aktuellen Inzidenzzahlen. Die Gefähr-
dungsbeurteilungen der schwangeren 
Mitarbeiterinnen wurden durch Hand-
lungsempfehlungen des Gewerbeauf-
sichtsamtes begleitet.
Eine zusätzliche Maßnahme war das An-
gebot des mobilen Arbeitens. Hier war 



zu klären, inwieweit der Arbeitsschutz in 
den Privatbereich eingreift und welche 
Maßnahmen ggf. einzuleiten sind.
Geeignete Luftreinigungsgeräte wurden 
für die Präsenzarbeit im Betrieb ausge-
wählt und installiert, inklusive der Erstel-
lung passender Betriebsanweisungen. 
Der Bereich Arbeitssicherheit organi-
sierte darüber hinaus die Einlasskontrol-
len durch die CampusGastronomie und 
führte diese auch durch.

Abgleich gesetzlicher Vorgaben der 
Corona Pandemie mit gesetzlich vor-
geschriebenen betrieblichen Voraus-
setzungen

Hier ging es um Themen wie Ersthelfer, 
Wartung von Maschinen und Geräten 
oder Unterweisungen. Problematisch 
war z. B., dass sich mehrere Personen in 
einem Raum aufhalten müssen, um bei-
spielweise eine Unterweisung durchzu-
führen, und hierbei gleichzeitig die Ab-
standsregelungen zu beachten.
Die Ausbildung der Ersthelfer muss-
te entfallen, da während eines solchen 
Kurses der Abstand nicht gewährleis-
tet werden konnte. Die Aussetzung der 
Ersthelferkurse wurde durch die Berufs-
genossenschaft geduldet, die Kurse 
werden nachgeholt.
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KINDERTAGESSTÄTTEN.

Struktur der Einrichtungen und An-
zahl der Betreuungsplätze 

Die Abteilung Kindertagesstätten bietet 
in sechs Einrichtung 280 Betreuungs-
plätze für Kinder im Alter von einem 
Jahr bis zur Einschulung an. Diese glie-
dern sich in zwölf Krippengruppen so-
wie fünf Kindergartengruppen. Geöff-
net sind die Einrichtungen von 07:30 bis 
16:30/17:00 Uhr.
Für die Abteilung Kindertagesstätten 
waren im Studentenwerk im Jahr 2021 
rund 75 aktive pädagogische Mitarbei-
ter*innen tätig, davon sind elf Männer. 
Außerdem sind eine Verwaltungsfach-
kraft und zwei Küchenhilfen sowie fünf 
QuiK-Kräfte (Förderprojekt Qualität in 
Kitas) für die Kitas tätig. Darüber hinaus 
wurden drei junge Menschen im Freiwil-
ligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilli-
gen Dienst beschäftigt. Zwölf Mitarbei-
terinnen befanden sich in Elternzeit. 

Kindertagesstätten als Ausbildungs-
betriebe 

Die Kindertagesstätten fungierten als 
Ausbildungsbetriebe, in denen durch-
schnittlich zehn angehende ErzieherIn-
nen ihre Abschlusspraktika erfüllen. Im 
Jahr 2021 waren auch zwei PIA-Auszu-
bildende (Praxisintegrierte Ausbildung) 
in den Kitas tätig. Insgesamt besuchten 
im Jahr 2020 etwa 20 PraktikantInnen 
unsere Einrichtungen. 

Einrichtungen mit speziellem päda-
gogischen Profil 

Die Kinderbetreuungseinrichtungen 
haben unterschiedliche pädagogische 
Schwerpunkte von interkulturellen An-
sätzen über Bewegung oder Kreativi-
tät bis hin zu Sprachförder- und Sprach-
bildungsangeboten. Das bilinguale 
Sprachangebot nach dem immersiven 
Konzept in der Konsultationskinderta-
gesstätte am Nordcampus sowie das in-
klusiv/integrative Angebot für Kinder 
mit besonderem Förderbedarf in der 
Kita Theodor-Heuss-Straße und der Krip-
pengruppe ATW sind besonders hervor-
zuheben.  
Ein gemeinsamer und zentraler Aspekt 
der pädagogischen Tätigkeit ist der par-
tizipatorische Ansatz in Anlehnung an 
die Reggiopädagogik. Der Teilhabeas-
pekt der Kinder, Eltern und Mitarbei-
tenden ist zentraler Bestandteil der täg-
lichen Arbeit, was besonders deutlich 
wird in der Arbeit mit Kindern im inklu-
siven oder integrativen Bereich in der 
Kita Theodor-Heuss-Straße und Krippe 
im Albrecht-Thaer-Weg. Hier werden 
insgesamt bis zu 12 Kinder in Krippe 
und Kindergarten betreut, die beson-
dere Bedarfe haben. Für diese inklusiv/
integrative Arbeit sind in den Einrich-
tungen Heilpädagog*innen und Heiler-
ziehungspfleger*innen tätig. Aufgrund 
der wert- und anspruchsvollen Betreu-
ung von Kinder mit besonderen Bedar-
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fen, verringern sich die zur Verfügung 
stehenden Betreuungsplätze im Falle 
des Studentenwerkes Göttingen um 20 
Plätze. Diese zeitgemäße pädagogische 
Umsetzung fand großen Zuspruch bei 
Eltern und Kindern. 

Zentrales Anmeldeverfahren ersetzt 
Warteliste

Im Jahr 2021 liefen in Göttingen Vorbe-
reitungen für ein zentrales Anmeldever-
fahren, das für Eltern die Anmeldung für 
einen Krippen- oder Kindergartenplatz 
vereinfachen und übersichtlicher gestal-
ten soll. Im November 2021 wurde das 
System „Nolis“ in Betrieb genommen. In 
diesem zentralen Anmeldeverfahren fin-
den sich alle Träger des gesamten Stadt-
gebietes Göttingens. Die Eltern haben 
hier die Möglichkeit fünf Wunsch-Kitas 
anzugeben und erhalten in einem vor-
gegebenen Rahmen eine Zu- oder Ab-
sage für einen Betreuungsplatz. Der 
Vorteil des Systems ist, dass nun keine 
Warteliste mehr geführt werden muss 
und die Bedarfsplanung passend und 
zeitnah durchgeführt werden kann. Alle 
Leiterinnen unserer Einrichtungen und 
das Verwaltungspersonal wurden in der 
Bedienung des Systems geschult. 

Plätze in Einrichtungen weiterhin 
knapp

Allerdings ändert das neue System für 
Anmeldungen nichts an der grundsätz-
lich angespannten Betreuungslage in 
Göttingen. Kindergartenplätze waren 
noch immer nicht ausreichend vorhan-

den. Für einen Betreuungsplatz bewar-
ben sich nicht nur studierende Eltern, 
sondern in einem hohen Maß auch Be-
rufstätige. Dabei werden 30% der zur 
Verfügung stehenden Plätze an nicht-
studentische Eltern vergeben. 22 Plätze 
der Kita am Nordcampus sind für Uni-
versitätsmitarbeitende als Belegplätze 
vorgesehen. 

Abteilung erwarb Vergabe- und Ab-
rechnungs-Tool

Im Jahr 2021 erwarb die Abteilung Kin-
dertagesstätten eine neue Software für 
die Vergabe und Abrechnung der Be-
treuungsplätze. Deren finale Einführung 
wird in 2022 abgeschlossen sein. Ein 
großes Dankeschön gebührt allen Kolle-
gInnen aus dem Rechnungswesen und 
der Stabsstelle IT für die intensive Unter-
stützung.
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KULTURBÜRO.

Schwierige Umsetzung von Kursen

Alternativ zu Präsenz-Aktivitäten reali-
sierte das Kulturbüro in Phasen hoher 
Infektionszahlen Online-Workshops, 
so zum Beispiel den Kreativworkshop 
„Handlettering“, den Workshop „Comic 
zeichnen“, den Workshop „Grundlagen 
für einen reichweitenstarken Instagram-
Account“ sowie ein virtuelles Kneipen-
quiz.
Ende Oktober starteten unter Einhal-
tung der 2G-Regel sowie Maskenpflicht 
Foto- und Tanzkurse in Präsenz, die aber 
am 11. November aufgrund zu hoher In-
fektionszahlen abgesagt wurden. In die-
se Phase fiel auch die Entscheidung, die 
Full Metal Mensa nochmals um ein Jahr 
zu verschieben.
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SOZIALDIENST.

Leistungen waren möglich, jedoch 
nicht in Präsenz

Aufgabe des Sozialdienstes ist es seit 
1975, den Studierenden persönliche Be-
ratung und finanzielle Hilfen anzubie-
ten. Studierende in unterschiedlichsten 
Lebenslagen und in besonderen Einzel-
fällen sollen möglichst unbürokratisch 
unterstützt werden.

Sachliche und finanzielle Hilfe, aber 
auch die allgemeine Sozialberatung und 
-betreuung standen 2021 weiterhin im 
Mittelpunkt der Arbeit. Pandemiebe-
dingt konnten die Beratungen nur per 
E-Mail oder per Telefon durchgeführt 
werden.
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PSYCHOSOZIALE BERATUNG.

Bewährte Kooperation: Studenten-
werk, Universität und Universitäts-
medizin 

Die Psychosoziale Beratungsstelle (PSB) 
des Studentenwerks und der Georg-Au-
gust-Universität Göttingen bietet den 
Studierenden der Göttinger Hochschu-
len seit 1985 ein auf die verschiedenen 
Studienphasen zugeschnittenes und 
fachlich fundiertes Beratungskonzept 
an. Die Beratungen tragen maßgeb-
lich zur Entwicklung, Wiedergewinnung 
oder Aufrechterhaltung der Studier-
fähigkeit bei. Grundsätzlich berät das 
Team der PSB in Form von Erstgesprä-
chen, Einzelgesprächen, Gruppenge-
sprächen und Paargesprächen.
Zentrale Beratungsgebiete der PSB 
sind die Unterstützung in psychi-
schen Konfliktlagen, die Beratung von 
Erstimmatrikulierten, das Studienab-
schlusscoaching, die Beratung von 
Promovierenden und internationalen 
Studierenden bzw. Studierenden mit 
Migrationshintergrund. 

Beratungsnachfrage im „Zweiten Co-
rona-Jahr“

Im Jahr 2021 suchten 1.113 Ratsuchen-
de die PSB auf und nahmen 3.639 Bera-
tungskontak-te in Anspruch. In der so 
genannten Offenen Sprechzeit wurden 
352 Kurzberatungen ausschließlich tele-
fonisch durchgeführt. 

Eingeschränkte Kursangebote – auch 
2021

Wie in den Vorjahren bot die PSB für die 
Studierenden eigene Kurse an, z. B. für 
effektiveres Arbeiten, Zeitmanagement 
und Motivierung sowie Strategien ge-
gen Prüfungsangst. 
Im Sommersemester 2021 und Winter-
semester 21/22 konnten Veranstaltun-
gen aus dem PSB-Kursprogramm nicht 
in Präsenz, sondern ausschließlich di-
gital stattfinden. An diesen Angeboten 
nahmen insgesamt 50 Studierende teil. 
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CAMPUSGASTRONOMIE.

89

Umgestaltetes Freeflow-Konzept für 
die Zentralmensa

Ab dem 4. Oktober griff in der Zentral-
mensa die Umsetzung des neuen Freef-
low-Konzepts: Es öffnete die neue Salat-
bar und Gratiswasser war erhältlich.
Das neue Salatkonzept – weitgehend 
vorbereiteter Salat in Schüsseln - ent-
hielt den fertig zubereiteten Basic-Salat, 
dazu zwei bis drei Toppings sowie zwei 
wählbare Dressings. Zu jedem Gericht 
gab es für die Gäste die Möglichkeit, ein 
Glas Wasser selbst zu zapfen. Außerdem 
waren frisch gefertigte Desserts in klei-
nen Bechern frei wählbar. 

Wiedereröffnung der Mensa am Turm 
mit komplett vegan-vegetarischen 
Speisen

Das umgestellte Angebot der Mensa in 
der Goßlerstraße war ab dem 18. Ok-
tober konsequent 100% fleischlos. Das 
neue Angebot umfasste täglich ein ve-
ganes und ein vegetarisches Hauptge-
richt, je eine vegane und vegetarische 
Salatschüssel, eine Auswahl veganer 
und vegetarischer Beilagen sowie zwei 
wählbare Dressings, ebenfalls vegan 
oder vegetarisch. 
Das Team der Mensa am Turm meister-
te die Umstellung auf die neuen Struk-
turen und Prozesse hinter den Kulissen 
souverän und vertrat das neue Kon-
zept gegenüber den Gästen durchweg 
positiv. Die Resonanz der Gäste auf die 

neue Ausrichtung der Mensa war schon 
in den ersten Wochen der Wiedereröff-
nung gut bis sehr gut. Ein intensives 
Medienecho als auch verschiedenste 
Meinungsäußerungen im Bereich Feed-
backmanagement folgten in den Wo-
chen nach der Wiedereröffnung.

Resonanz der Gäste auf häufig wech-
selnde Bedingungen in Mensen und 
Cafeterien

Die Studierenden und auch externe 
Gäste nutzten trotz der oft wechselnden 
und verschiedenen Restriktionen das 
gesamte Jahr über die geöffneten Ein-
richtungen und zeigten viel Verständnis.
Aufgrund der langen Schließzeiten, der 
Einschränkungen und der teilweise wei-
terhin geschlossenen Einrichtungen (u. 
a. Café am Turm) konnte nur ein Fünftel 
der Essenzahlen im Vergleich zu 2019 
erreicht werden. Insgesamt wurden 
2019 2.178.349 Essen verkauft, im Ver-
gleich dazu 2021 nur 435.967.
Der Umsatz des Jahres 2021 betrug nur 
17,75 % vom Umsatz des Jahres 2019: 
Insgesamt wurden 2019 9.888.112 € 
umgesetzt, im zweiten Pandemie-Jahr 
2021 nur 1.755.655 €.
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Dreharbeiten in der Mensa 
am Turm

Großes Medienecho nach der Um-
stellung auf komplett vegan-vege-
tarischen Speisen

So geht vegan/vegetari-
sche Küche

NDR Dreharbeiten für die Sendung 
Hallo Niedersachsen 

Neues Salatkonzept

Zusammenstellung mit unter-
schiedlichen Toppings und Dres-
sings
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STUDIENFINANZIERUNG.

37

Entwicklung der Antragszahlen im 
BAföG

Von 2020 zu 2021 erhöhte sich die Zahl 
der BAföG-Anträge von 5.809 auf 6.207, 
also um 5 %. Die Anzahl der Geförderten 
ging von 5.890 auf 5.787 zurück (- 2 %). 
Dagegen erhöhte sich die Auszahlungs-
summe von 31.155 T€ geringfügig auf 
31.292 T€. 
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass die vermehrte Antragszahl nicht 
aus einem größeren Kreis Anspruchsbe-
rechtigter resultiert, sondern Folge der 
nur semesterweise vorgenommenen 
Berücksichtigung von Nachteilen aus 
der Corona Situation und somit kürze-
ren Bewilligungsabschnitten ist. 

BAföG und Abteilung Studienfinan-
zierung des Studentenwerks wurden 
50 Jahre alt

Im Jahr 2021 wurde das BAföG 50 Jahre 
alt, was gleichbedeutend mit dem Alter 
der Abteilung Studienfinanzierung ist. 
Beide erfreulichen Geburtstage bzw. Ju-
biläen durch besondere Aktionen und 
Feste zu begehen, war pandemiebe-
dingt leider ausgeschlossen.

Änderungen im Bundesausbildungs-
förderungsgesetz (BAföG) umgesetzt

Umzusetzen waren die folgenden Ände-
rungsgesetze zum BAföG:
• Art. 82 und 83 des Gesetzes über 

die Entschädigung der Soldatinnen 
und Soldaten und zur Neuordnung 
des Soldatenversorgungsrechts vom 
20.08.2021
• Art. 15 des Gesetzes zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes und weiterer 
Gesetze anlässlich der Aufhebung der 
Feststellung der epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite vom 22.11.2021 
Während die erste Gesetzesänderung 
nur redaktionell war, ergab sich aus der 
Aufhebung der festgestellten epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite 
zunächst zum 01.04.2022 der Wegfall 
der Sonderregelung, wonach zusätzli-
che Einnahmen aus Tätigkeiten der An-
tragstellenden zur Bekämpfung der 
COVID-19-Pandemie in systemrelevan-
ten Branchen und Berufen nicht als Ein-
kommen galten. Nach der zeitgleich ge-
schaffenen Ermächtigungsgrundlage 
sollte die Geltung der Regelung jedoch 
per Rechtsverordnung bis maximal zum 
31.12.2022 ausgedehnt werden können 
(was dann im Folgejahr auch erfolgte).
Ab Herbst 2021 war die bereits im 26. 
Änderungsgesetz zum BAföG vom 
08.07.2019 vorgesehene dritte Stufe der 
Anpassung der Einkommensfreibeträge 
umzusetzen.

Rückläufig: Der KfW-Studienkredit
Im Jahr 2021 wurden lediglich zwölf An-
träge auf einen KfW-Studienkredit an-
genommen, obwohl zuvor eine Öffnung 
für internationale Antragsteller*in-
nen und in der Auszahlungsphase bis 



31.12.2021 eine Zinsfreistellung erfolg-
te. Als Ursachen kamen sowohl die neue 
Möglichkeit in Betracht, einen Vertrags-
abschluss online vorzunehmen, wie 
auch das Angebot der Überbrückungs-
hilfe, welche Studierenden vom Bundes-
bildungsministerium durch die Studen-
tenwerke als Ersatz für Corona-bedingt 
entfallenes Einkommen oder gekürzten 
Unterhalt geleistet wurde.

Vermögensüberprüfung bei einem 
Teil der Anträge

Zu Jahresbeginn wurde erstmals wieder 
eine automatisierte Prüfung vorgenom-
men, ob in den von den Studierenden 
im Kalenderjahr 2019 gestellten Anträ-
gen auf Ausbildungsförderung das eige-
ne Vermögen vollständig angegeben 
worden war. 
Zu überprüfen waren 275 Fälle. In 85 % 
der Fälle konnte der Verdacht ausge-
räumt werden. 5 % der Fälle sind zum 
Redaktionsschluss noch nicht abge-

schlossen. In 10 % der Fälle jedoch war 
nicht angegebenes Vermögen festzu-
stellen und nachträglich anzurechnen. 

Datenverarbeitung und Digitalisie-
rung

Die Beratung von am BAföG interessier-
ten Studierenden oder BAföG-Bezie-
her*innen wurde online fortgesetzt. 
Die eingeleiteten internen Maßnah-
men zur Digitalisierung wurden pan-
demiebedingt ausgeweitet. Für alle Be-
schäftigten wurde mobiles Arbeiten 
ermöglicht. Größtes Hindernis blieb der 
Transport der Akten, die nach wie vor 
nicht elektronisch zur Verfügung stan-
den. Die Organisation wurde in diesem 
Zusammenhang von einer Gruppen-
arbeit auf Einzelzuständigkeiten umge-
stellt. 
Interne Treffen und Schulungen fanden 
per Video-Konferenzen statt. Jeder Ar-
beitsplatz wurde mit einer Kamera und 
einem Headset ausgestattet. 
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Niedersachsen in Antragsplattform 
bafoeg-digital.de integriert

Zur Jahresmitte wurde das Land Nieder-
sachsen in die Antragsplattform bafoeg-
digital.de integriert. Zwar waren Antrag-
stellungen schon zuvor online möglich, 
ebenso wie der Download auf einem 
Portal hinterlassener Dokumente. Intern 
ergab sich aus dieser Umstellung aber 
ein deutlich veränderter Prozessablauf 
und eine ganz erhebliche Mehrarbeit. 
Weil nach wie vor keine e-Akte verfüg-
bar ist, waren sämtliche elektronisch 
übermittelten Dokumente auszudru-
cken und so zur Akte zu nehmen.
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STUDENTISCHES WOHNEN.

Gefragte Wohnheime: Vielfalt der 
Wohnformen, Nähe zu Zentral- und 
Nordcampus

Mit Stand zum 31. Dezember 2021 ver-
antwortete die Abteilung Studentisches 
Wohnen die Verwaltung von 41 Wohn-
heimen unterschiedlichsten Alters und 
unterschiedlichster Bauweise (mit Gäs-
tehaus 42) und somit 4.727 Wohnheim-
plätze (mit Gästehaus 4.792).
Trotz der Corona-Pandemie und der da-
mit verbundenen Herausforderungen 
konnte eine Vollvermietung der Wohn-
heime erzielt werden. Die Anzahl der 
Bewerbungen auf einen Wohnplatz liegt 
mit ca. 5.150 Bewerbungen ungefähr 
auf dem Vorjahresniveau. 
Der Trend, dass sich die Bewerbungen 
größtenteils auf den jeweiligen Semes-
terbeginn fokussieren, hat sich fort-
gesetzt. Am häufigsten sind die Ein-

zugstermine im April, September und 
Oktober gewünscht.
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Sanierung des Wohnheims Robert-
Koch-Straße 38 bei laufender Vermie-
tung

Die Sanierung der Robert-Koch-Straße 
38 hatte zum 01. Oktober 2021 begon-
nen und wird voraussichtlich insgesamt 
drei Jahre andauern. In dem Wohnheim 
waren insgesamt 418 Studierende un-
tergebracht. Die Sanierung wird in drei 
Bauabschnitten durchgeführt. Dazu ist 
es erforderlich, dass jeweils einer der 
drei Türme vom Wohnheim unbewohnt 
ist. Alle Bewohner*innen wurden im 
März 2021 zu einer Videokonferenz ein-
geladen, bei der gemeinsam mit dem 
Gebäudemanagement die Baumaß-
nahmen vorgestellt wurden. Durch die 
Videokonferenz waren entsprechende 
Fragen möglich, die sukzessive beant-
wortet wurden. Mitte August 2021 hatte 
eine zweite Videokonferenz stattgefun-
den, bei der über den aktuellen Stand 
berichtet wurde und ebenfalls wieder 
Fragen geklärt werden konnten. 

Alle Bewohner*innen, die zum Ende 
September 2021 ausziehen mussten, 
hatten einen Umzugsantrag erhalten. 
Dadurch wurde sichergestellt, dass alle 
Bewohner*innen eine Ersatzunterkunft 
finden. Der Großteil der Bewohner*in-
nen nahm entsprechende Umzugsange-
bote in Anspruch. Mit der Studentischen 
Selbstverwaltung hat man sich auf eine 
Mietminderung in Höhe von 30 Pro-
zent während der gesamten Baumaß-
nahme geeinigt. Da nach der Sanierung 
auch eine vollständige Neumöblierung 
erfolgt, konnten die Bewohner*innen 
beim Auszug im Bedarfsfall die alten 
Möbel mitnehmen. Diese Option wurde 
in vielen Fällen angenommen. 
Im Jahr 2021 verlief die Sanierung der 
Robert-Koch-Straße 38 planmäßig.



ZAHLEN 
UND 
FAKTEN
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LAGEBERICHT 2021.

1. Grundlagen

Das Studentenwerk Göttingen fördert 
die Studierenden der Göttinger Hoch-
schulen wirtschaftlich, gesundheitlich, 
sozial und kulturell. Es versteht sich als 
Dienstleister für die Studierenden und 
Partner der Hochschulen. Um die vom 
Land Niedersachsen im Rahmen des 
niedersächsischen Hochschulgesetzes 
(NHG) übertragenen Aufgaben wahrzu-
nehmen, betreibt das Studentenwerk 
Mensen und Cafeterien, Wohnheime, 
Kindertagesstätten und Beratungs-
einrichtungen. Der Aufgabenbereich 
Studienfinanzierung führt die Ausbil-
dungsförderung nach dem Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
durch. Alle Leistungen werden den Stu-
dierenden zu sozialverträglichen, niedri-
gen Preisen angeboten. 
Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben be-
nötigt das Studentenwerk neben den 
aus seinen Leistungen erzielten Entgel-
ten und sonstigen Einnahmen weitere 
Mittel. Von den Studierenden werden 
auf Grundlage des NHG Studenten-
werksbeiträge erhoben und das Land 
gewährt Finanzhilfe, Kostenerstattung 
für die Ausbildungsförderung nach 
dem BAföG und Zuschüsse für den Be-
trieb der Kindertagesstätten. Weitere 
Zuschüsse für den Betrieb der Kinder-
tagesstätten erhält das Studentenwerk 
von der Stadt Göttingen. Den weitaus 
größten Anteil seiner Einnahmen er-
wirtschaftet das Studentenwerk jedoch 

durch Entgelte für die an die Studieren-
den erbrachten Verpflegungs- und sons-
tigen Leistungen und aus der Vermie-
tung der Wohnheimplätze.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Entwicklung der Rahmenbedin-
gungen und des Marktumfeldes

Die Studierenden sind die Zielgruppe, 
an die das Studentenwerk seine Leistun-
gen bedarfsorientiert erbringt. Mit die-
ser Grundversorgung der Studierenden 
sind die Studentenwerke Teil der staat-
lichen Daseinsfürsorge. Die Entwicklung 
der Studierendenzahlen – und damit 
verbunden auch die Entwicklung der 
Hochschulen – stellt somit die wesent-
liche Rahmenbedingung für die Arbeit 
des Studentenwerks dar.
Die Studierendenzahlen an den nieder-
sächsischen Hochschulen sind im Jahr 
2021 leicht gesunken. Im Wintersemes-
ter 2021/22 ging die Zahl der Studieren-
den in Niedersachsen auf 203.098 Stu-
dierende (- 2,54 %) leicht zurück. Auch 
im Bundesdurchschnitt nahmen die Stu-
dierendenzahlen nur noch unwesent-
lich um + 0,16 % auf 2.948.979 zu.  

(Vgl. Statistisches Bundesamt, Studierende 
nach Bundesländern, Stand: 17.03.2021.)

An den Göttinger Hochschulen waren 
im Wintersemester 2021/22 nach Anga-
ben der Hochschulen 31.083 Studieren-
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de beitragspflichtig immatrikuliert. Die 
Zahl der beitragspflichtigen Studieren-
den ging damit gegenüber dem Win-
tersemester 2020/21 leicht zurück. Die 
Entwicklung der Gesamtzahlen der Stu-
dierenden in den letzten fünf Winterse-
mestern stellt die nachfolgende Tabelle 
dar
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(Vorläufige Zahlen der Göttinger Hoch-
schulen.)
Die Finanzhilfe für die fünf niedersächsi-
schen Studentenwerke beträgt seit 2014 
16,3 Mio. Euro. Die Zielvereinbarung 
zwischen dem Land und den Studen-
tenwerken über die Höhe der Finanz-
hilfe wurde für die Jahre 2018 bis 2022 
fortgeschrieben. Damit konnten die 
Studentenwerke zwar eine Kürzung ab-
wenden, müssen aber die gestiegenen 
Aufwendungen durch die Erhöhung 
der Preise für die Essen, Mieten und Be-
ratungsleistungen der Studierenden 
selbst finanzieren. 
Als regional tätiges, soziales Dienstleis-
tungsunternehmen kann sich das Stu-
dentenwerk nicht den Entwicklungen 
der globalen und nationalen Wirtschaft 
entziehen. Dies gilt insbesondere für 
die Versorgung mit Energien, Bauma-
terialien und Lebensmitteln. Aufgrund 
der guten Baukonjunktur ist bereits seit 
mehreren Jahren in Folge ein Ansteigen 
der Preise für Baumaterialien zu beob-
achten. Auch die Preise für Lebensmittel 
und Handelswaren steigen seit dem 2. 
Halbjahr 2021 an. 
Als Stiftung des öffentlichen Rechts 
wendet das Studentenwerk die Tarifver-
träge der Länder (TV-L) freiwillig an. 

2.2 Geschäftsverlauf

Die weltweite Covid-19-Pandemie und 
die damit seit Mitte März 2020 verord-
neten Einschränkungen des Bundes und 
der Länder zum Infektionsschutz haben 
in allen Aufgabenbereichen des Studen-
tenwerks Einfluss auf das Angebot und 

die Leistungen für die Studierenden ge-
nommen. Am stärksten betroffen sind 
und waren die Aufgabenbereiche Cam-
pusGastronomie, Kindertagesstätten, 
die Beratungseinrichtungen und die 
Kulturarbeit.
Nachdem die Einrichtungen des Stu-
dentenwerks bereits im Jahr 2020 er-
hebliche Einschränkungen aufgrund der 
Maßnahmen zu Eindämmung der Co-
vid-19-Pandemie zu verkraften hatten, 
begann auch das Geschäftsjahr 2021 
mitten im zweiten Lockdown. 

Die Betriebe der CampusGastronomie 
waren Anfang Dezember 2020 geschlos-
sen worden und blieben – mit weni-
gen Ausnahmen – auch bis zum Beginn 
des Wintersemesters 2021/22 im Okto-
ber 2021 geschlossen. Im Café Central 
wurde im März ein To-Go-Angebot ge-
schaffen und im Mai konnten zusätzlich 
die Lunchbox im Nordbereich und die 
Zentralmensa am Geisteswissenschaft-
lichen Campus mit einem reduzierten 
Angebot geöffnet werden. Zu Beginn 
der Vorlesungszeit des Wintersemester 
2021/22 wurde dann ein Großteil der 
Cafeterien, zunächst mit To-Go-Angebo-
ten, geöffnet. Auch das Angebot in der 
Zentralmensa und Lunchbox wurde er-
weitert und die Mensa am Turm nahm 
mit einem vollständig vegetarisch/vega-
nen Speisenangebot den Betrieb wieder 
auf. In der Mensa Italia hat die Universi-
tät seit November 2020 ein Corona-Test-
zentrum eingerichtet. Mit 421.373 Es-
sen lagen die verkauften Portionen in 
den Mensen im Jahr 2021 bei nur noch 
20 Prozent der verkauften Portionen im 
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Jahr 2019 vor der Pandemie. Die Waren-
erlöse in Mensen und Cafeterien nah-
men gegenüber 2020 noch einmal ab 
und betrugen mit 1.782 TEUR nur noch 
rd. 18 Prozent des Jahres 2019.
Im Aufgabenbereich Stud. Wohnen 
mussten die persönlichen Kontakte mit 
den Mietern auch weiterhin auf ein Mi-
nimum beschränkt werden. Die Nach-
frage nach Wohnheimplätzen war aber 
trotz der Pandemie hoch und die Wohn-
heime mit Ausnahme von sanierungs-
bedingten Leerstand vollständig ausge-
lastet. Die Auslastungsquote über alle 
Wohnheime betrug ganzjährig 97,9 %. 
In der Studienfinanzierung wurde auch 
in 2021 auf Präsenzberatung verzichtet. 
Die Antragsteller wurden telefonisch 
oder per Video beraten. Die Zahl der be-
arbeiteten Anträge nahm in 2021 um 
400 Anträge auf 6.209 Anträge zu. Im 
gleichen Zeitraum ging die Zahl der ver-
mittelten Studienkredite der KfW auf 9 
Anträge (Vorjahr 132) zurück. Grund ist 
eine neues Online-Portal der KfW. 
Auch die Kindertagesstätten starteten 
in das Geschäftsjahr aufgrund des zwei-
ten Lockdown mit einem Notbetreu-
ungsangebot. Erst im März konnte wie-
der die Ganztagesbetreuung angeboten 
werden. Die Nachfrage nach den 280 
Betreuungsplätzen in den sechs Kinder-
tagesstätten des Studentenwerks war 
unverändert hoch. Die Betreuungsplät-
ze waren – von wechselbedingten Aus-
nahmen abgesehen – durchgehend be-
legt. 
Eine besonders schwierige Situation 
stellen die Einschränkungen im Rah-
men der Covid-19-Pandemie für die 

Psychosoziale Beratungsstelle dar. Da 
persönliche Beratungen eingestellt wer-
den mussten, erfolgte die Beratung zu-
nächst per Telefon und später auch per 
Video. Der fehlende persönliche Kontakt 
hat viele Ratsuchende davon abgehal-
ten, sich beraten zu lassen. 

Im Jahr 2021 zahlte das Studentenwerk 
unter Federführung des Sozialdienstes 
die vom BMBF bereitgestellten Mittel für 
Studierende, die durch die Pandemie in 
Not geratenen sind, als Überbrückungs-
hilfe aus. Insgesamt wurden 1.311 TEUR 
ausgezahlt. Die damit verbundene Prü-
fung der Anträge wurde von Mitarbei-
tenden übernommen, deren Aufgaben 
durch die Pandemiemaßnahmen weg-
gefallen oder vom Umfang deutlich ab-
genommen hatten. 

2.3 Investitions- und Modernisie-
rungstätigkeit

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 
insgesamt 8.265 TEUR in Betriebsmittel 
und Anlagen investiert. 
Die Investitionen in den Wohngebäu-
debestand betrugen 3.905 TEUR. Hie-
rin enthalten ist der 3. Bauabschnitt 
der Grundsanierung der Wohnhäuser 
Rote Straße 3-5 und Burgstraße 52 mit 
1.632 TEUR sowie die anteiligen Kos-
ten für die Sanierung des Wohnheims 
Robert-Koch-Straße 40 mit 2.273 TEUR. 
Der erste von drei Bauabschnitten wur-
de zum Wintersemester 2021/22 begon-
nen.
In der Zentralmensa wurde die in 2016 
begonnene Erneuerung der Fassade 
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mit dem 5. Bauabschnitt fortgesetzt. 
Diese Instandhaltungsmaßnahme am 
Eigentum der Universität wird vollstän-
dig vom Studentenwerk finanziert und 
durchgeführt. Die Kosten für die Maß-
nahme belaufen sich im Geschäftsjahr 
auf 1.606 TEUR, die Gesamtkosten der 
Maßnahme belaufen sich bisher auf 
4.881 TEUR.
Ebenfalls begonnen wurde mit der Sa-
nierung und Erweiterung der Nord-
mensa im Nordbereich der Universi-
tät. Für diese Maßnahme fielen in 2021 
2.058 TEUR an. Insgesamt belaufen sich 
die geleisteten Anzahlungen für Bau-
projekte und Anlagen im Bau zum Jah-
resende auf 6.220 TEUR.
Für die Erneuerung und den Ersatz der 
Einrichtungen in den Wohnheimen und 
der Betriebs- und Geschäftsausstattung, 
einschl. Software, wurden insgesamt 
365 TEUR, darunter 53 TEUR für gering-
wertige Wirtschaftsgüter, aufgewendet. 

2.4 Mitarbeiter und Personalent-
wicklung

Die Auswirkungen der Pandemie auf die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Studentenwerks waren auch im zwei-
ten Jahr der Pandemie erheblich. In der 
CampusGastronomie war bis zu Beginn 
des Wintersemesters für große Teile der 
Belegschaft Kurzarbeit angeordnet. Im 
Studentischen Wohnen endete die Kurz-
arbeit zu Beginn des Sommersemesters. 
In der Verwaltung war Kurzarbeit für die 
von den Betriebsschließungen in ihrer 
Auslastung besonders betroffenen Be-
reiche, wie beispielsweise im Einkauf 

und der Rechnungsprüfung, angeord-
net. In den übrigen 

Verwaltungsbereichen wurde allen Be-
schäftigten die Möglichkeit angeboten, 
von zu Hause zu arbeiten. Auslaufende 
Zeitarbeitsverträge wurden nicht ver-
längert. 
Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Studentenwerk belief sich 
im Durchschnitt auf 388 Beschäftigte. 
Davon waren 146 (38 %) teilzeitbeschäf-
tigt. 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter (7 %) waren schwerbehindert oder 
gleichgestellt beschäftigt. Das Durch-
schnittsalter der Beschäftigten betrug 
am Stichtag 46,3 Jahre. Darüber hinaus 
waren in der CampusGastronomie 12 
studentische Aushilfen beschäftigt. 
Das Studentenwerk bildet 11 Auszubil-
dende in drei Ausbildungsberufen aus. 
Im Geschäftsjahr verließen 57 Beschäf-
tigte das Studentenwerk, davon 10 we-
gen Rentenbezug. 39 Beschäftigte wur-
den neu eingestellt. 
Die Personalaufwendungen, ein-
schließlich Kurzarbeitergeld, betrugen 
im Geschäftsjahr 16.883 TEUR. Die Er-
stattungen der Agentur für Arbeit für 
Kurzarbeitergeld und Sozialabgaben be-
trugen 2.105 TEUR. 

2.5 Wichtige Vorgänge des Ge-
schäftsjahres

Die Bewältigung der Auswirkungen 
der Corona-Pandemie war von Januar 
bis Dezember 2021 der Schwerpunkt 
der Tätigkeiten vom Geschäftsführen-
den Vorstandsmitglied und Vorstand. In 
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2021 wurde weiterhin Kurzarbeit inkl. 
Aufstockung auf 100 %, sowie weitgrei-
fende Home-Office-Regelungen und 
Videokonferenzen eingesetzt. Die Er-
höhung des Arbeitsplatzschutzes durch 
Ausdünnung der Besetzung von Büro-
arbeitsplätzen und die Beschaffung von 
Schutzmasken, Raumluftfiltern und Des-
infektionsmitteln wurde beibehalten. 
Die Wiedereröffnung der Mensen und 
Cafeterien im Frühjahr gelang nur, da 
umfangreiche Hygienekonzepte entwi-
ckelt und umgesetzt werden konnten.
Die Zeit der Schließung wurde genutzt, 
um die Mensa am Turm auf das neue 
Konzept, die erste Mensa in Göttingen 
mit einem reinen vegetarischen und ve-
ganen Angebot, umzustellen. Ziel ist 
es, die CO2-Werte massiv zu senken, in 
dem das Fleischangebot in den Mensen 
reduziert wird. Gleichzeitig wird diese 
neue Angebotslinie den Bedürfnissen 
der Studierenden gerechter.
Neben der Bewältigung der Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie wurde mit 
der Sanierung der Nordmensa im Früh-
jahr 2021 begonnen. Das Interim für die 
Nordmensa, die Lunchbox, wurde im 
November 2020 fertiggestellt und in Be-
trieb genommen. 
Auch das zweite große Sanierungsvor-
haben, die Sanierung des Wohnheims 
Robert-Koch-Str. 38 mit 418 Wohnheim-
plätzen, begann in der zweiten Jahres-
hälfte 2021. Dazu wurden im September 
2021 als erster von drei Bauabschnitten 
ca. 140 Wohnheimplätze leergezogen 
und die Sanierung begann zum Okto-
ber 2021. Die vorläufigen Kostenschät-
zungen für die energetische Sanierung 

nach KfW-Standard 70 belaufen sich auf 
28,7 Mio. Euro (Stand Mitte 2021).
Des Weiteren wurde in 2021 das Wohn-
heim „Am Weendespring 8a“ (20 Wohn-
heimplätze) zum 31.07.2021 verkauft. 
Bei einem weiteren Wohnheim „Loh-
mühlenweg 1“ (5 Wohnheimplätze) wur-
de das Mietverhältnis zum 30.04.2021 
beendet. Diese Portfolio-Bereinigung 
wurde vom Vorstand und Stiftungsrat 
vor dem Hintergrund der steigenden 
Sanierungslasten 2019 beschlossen.
Auf Initiative der studentischen Mit-
glieder im Stiftungsrat wurde auf sei-
ner zweiten Sitzung im Dezember 2021 
der einstimmige Beschluss gefasst, das 
Studentenwerk Göttingen in Studieren-
denwerk Göttingen umzubenennen. 
Dadurch wird die Diversität der Studie-
rendenschaft in ihrer Gänze abgebildet 
und die Bindung an die Studierenden 
erhöht. Dieser Vorratsbeschluss steht 
unter dem Vorbehalt, dass gesetzliche 
Regelungen im NHG dem nicht entge-
genstehen. 

2.6 Ertragslage

In 2021 erwirtschaftete das Studen-
tenwerk Einnahmen von insgesamt 
35,4 Mio. Euro. Davon entfällt ein Anteil 
in Höhe von 35,2 Mio. Euro (99,4 %) auf 
die betrieblichen Erträge. Die übrigen 
Einnahmen entfallen auf Erträge aus 
Zinsen und Finanzanlagen.
Die Umsatzerlöse des Studentenwerks 
nahmen gegenüber dem Vorjahr um 
1.013 TEUR (- 4,9 %) auf 19.531 TEUR 
ab. Der Anteil der Umsatzerlöse an den 
gesamten Erträgen betrug im Berichts-

103



zeitraum 55,1 %. Ursächlich für diese 
Entwicklung waren insbesondere die 
Warenerlöse der Campus-
Gastronomie, die durch die pandemie-
bedingt längeren Zeiträume in denen 
die Betriebe geschlossen waren und der 
geringeren Nachfrage in den geöffne-
ten Zeiten, noch einmal um 1.285 TEUR 
(- 41,9 %) auf 1.782 TEUR zurückgingen. 
Demgegenüber stiegen die Mieterlö-
se durch die ganzjährige Vermietung 
des neuen Wohnheims Lutterterrasse 
(Erstbezug März 2020) um 268 TEUR auf 
14,3 Mio. Euro (+ 1,9 %) an. In den Sons-
tigen Umsatzerlösen sind, wie bereits in 
2020, die Erstattungen für die Sozialab-
gaben und das Kurzarbeitergeld ausge-
wiesen. Die Sonstigen betrieblichen Er-
träge stiegen durch den Erlös aus dem 
Verkauf des Wohnhauses Am Weende-
spring 8 A (540 TEUR) auf 930 TEUR an.
Die Einnahmen aus Studentenwerksbei-
trägen stiegen aufgrund des ganzjährig 
höheren Semesterbeitrags von 102 Euro 
(Erhöhung zum Sommersemester 2020) 
auf 6.131 TEUR (+ 6,8 %) an. Der Anteil 
am Gesamtertrag betrug 17,3 %.
Die unter der Position Zuweisungen 
aus Rechtsverpflichtungen ausgewiese-
nen öffentlichen Zuschüsse stiegen um 
141 TEUR (+ 1,7 %) auf 8.604 TEUR an. 
Insgesamt betrug der Anteil der öffentli-
chen Zuschüsse zum laufenden Betrieb 
des Studentenwerks 24,3 % am Ertrag.
Die Ausgaben für den Wareneinsatz der 
CampusGastronomie gingen aufgrund 
der geringeren Produktionsmengen auf 
950 TEUR (- 39,1 %) zurück. Gleichzeitig 
stiegen die Ausgaben für den Energie-
bezug um 16 % auf 3.926 TEUR an. Die 

sonstigen bezogenen Leistungen, in de-
nen auch die Mieten für das Ausweich-
quartier der Nordmensa, die Lunchbox, 
während der Sanierungsphase ent-
halten sind, stiegen um 107 TEUR auf 
556 TEUR an. Insgesamt nahm der Mate-
rialaufwand um 37 TEUR zu und betrug 
5.433 TEUR. 
Das Rohergebnis ging um 58 TEUR 
(- 0,2 %) auf 29.763 TEUR zurück und lag 
damit nahezu auf Vorjahresniveau. 
Aufgrund niedrigerer Beschäftigtenzah-
len nahm der Personalaufwand gering-
fügig auf 16.883 TEUR (- 0,3 %) ab. Die 
Sonstigen betrieblichen Aufwendun-
gen gingen im Wesentlichen aufgrund 
geringer Instandhaltungsausgaben um 
581 TEUR auf 5.848 TEUR zurück. 
Im Ergebnis wurde im Geschäftsjahr 
ein Jahresüberschuss in Höhe von 
3.619 TEUR erzielt. Der Betrag wurde in 
die Rücklagen eingestellt und dient zur 
Finanzierung zukünftiger Investitionen 
und möglicher Bewirtschaftungsdefizi-
te. 

2.7 Finanzlage

Neben den laufenden Ausgaben des 
Geschäftsbetriebes waren in 2021 In-
vestitionen in Sachanlagen und imma-
terielle Vermögensgegenstände in einer 
Höhe von 8.265 TEUR zu finanzieren. 
Hierfür wurden Darlehen, laufende Gut-
haben und die Liquiditätszuflüsse aus 
fällig gestellten Wertpapieren verwen-
det. 
Zusammengefasste Kapitalflussrech-
nung:
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Die Zahlungsfähigkeit des Studenten-
werks war zu jedem Zeitpunkt gegeben. 
Zur Finanzierung der Bau- und Sanie-
rungsvorhaben im Aufgabenbereich 
Studentisches Wohnen und Kinderta-
gesstätten bestehen langfristige Rück-
zahlungsverpflichtungen aus Darlehen 
in Höhe von 32.503 TEUR. Die Fremdka-
pitalquote betrug zum Stichtag 30,8 % 
des Gesamtvermögens.
Im Geschäftsjahr wurden Mittelzuflüs-
se aus der laufenden Geschäftstätig-
keit in Höhe von 6,9 Mio. Euro (Vor-
jahr 5,8 Mio. Euro) erwirtschaftet. Aus 

dem Cashflow und den Einzahlungs-
überschüssen aus den Veränderungen 
des Sach- und Finanzanlagevermö-
gens, Investitionszuschüssen und Kre-
ditaufnahmen konnten die getätigten 
Investitionen finanziert werden. Am Jah-
resende betrug der Finanzmittelbestand 
6,4 Mio. Euro.

2.8 Vermögenslage

Das immaterielle und Sachanlagever-
mögen des Studentenwerks nahm im 
Geschäftsjahr 2021 um 3.679 TEUR auf 
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111,2 Mio. Euro zu. Zugängen durch In-
vestitionen in Höhe von 8.265 TEUR 
stehen Abschreibungen in Höhe von 
4.290 TEUR sowie Vermögensabgänge 
in Höhe von 296 TEUR gegenüber. 

Die Investitionen in Sachanlagen be-
trugen 7,4 %. Das Anlagevermögen hat 
einen Anteil von 93,8 % am Gesamtver-
mögen und war zu 73,7 % durch Eigen-
kapital und den Sonderposten für Inves-
titionszuschüsse finanziert. 
Das Finanzanlagevermögen hat im Ge-
schäftsjahr um 1.013 TEUR auf 7,9 Mio. 
Euro zugenommen. Zum Bilanzstichtag 
betrug es 6,2 % des Gesamtvermögens.

2.9 Finanzielle und nichtfinanzielle 
Leistungsindikatoren

Als gemeinnütziges Unternehmen er-
bringt das Studentenwerk seine Leistun-
gen bedarfsorientiert zu sozialverträg-
lichen Preisen. Wesentliche finanzielle 
Leistungsindikatoren stellen dabei die 
öffentlichen Zuschüsse und die Studen-
tenwerksbeiträge der Studierenden dar, 
die einerseits als preisauffüllender Be-
standteil der Leistungen einen kosten-
deckenden Betrieb der Einrichtungen 
sicherstellen und andererseits die Bil-
dung der erforderlichen Mittel für In-
vestitionen gewährleisten müssen. Das 
Studentenwerk erhält neben der Finanz-
hilfe, die vollständig zur Finanzierung 
der Campus-Gastronomie eingesetzt 
werden musste, Landeszuschüsse und 
Betriebskostenzuschüsse für die Kinder-
tagesstätten.
Das Land Niedersachsen hat den fünf 

Studentenwerken bis 2022 eine Finanz-
hilfe in Höhe von 16,3 Mio. Euro vertrag-
lich zugesichert. Aufgrund des festge-
legten Verteilungsschlüssels erhielt das 
Studentenwerk Göttingen in 2021 einen 
Betrag in Höhe von 3,65 Mio. Euro. 
Die Zuwendungen für den Betrieb der 
Kindertagesstätten sind im Geschäfts-
jahr 2021 um 7,8 % auf 3.586 TEUR an-
gestiegen. 
Die 6.131 TEUR Studentenwerksbeiträ-
ge der Solidargemeinschaft aller be-
treuten Studierenden werden in der 
CampusGastronomie und den Kinderta-
gesstätten benötigt, um die Deckungs-
lücke zum kostendeckenden Betrieb zu 
schließen. Beratungsangebote, wie z. B. 
die Psychosoziale Beratungsstelle, der 
Sozialdienst oder die Angebote des Kul-
turbüros, werden durch die Studenten-
werksbeiträge grundfinanziert. Ohne 
Studentenwerksbeiträge könnten diese 
wichtigen Leistungen nicht angeboten 
werden. Darüber hinaus werden die Bei-
träge benötigt, um Rücklagen für Inves-
titionen – vor allem Sanierungsmittel für 
Wohnheime und Mensen – zu bilden. 
Das Personal ist die wichtigste Ressour-
ce für die Leistungserbringung des Stu-
dentenwerks. Die Zufriedenheit und 
Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind wichtig für die Qualität 
und Quantität der erbrachten Leistun-
gen in den Aufgabenbereichen. Gleich-
zeitig sind die 

Personalausgaben von 16.338 TEUR für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind der größte Kostenfaktor und da-
mit ein wesentlicher finanzieller Leis-
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tungsindikator, der – bedingt durch die 
Tarifabschlüsse – regelmäßig zu einer 
Kostenerhöhung und damit zu einer 
Verteuerung der Leistungen führt. Die 
Steuerung des Personaleinsatzes und 
die Personalentwicklung sind und blei-
ben wesentliche Führungsaufgabe.
Als anlageintensives Unternehmen ha-
ben die Werterhaltung und Vermietbar-
keit der Immobilien unmittelbare, große 
Auswirkungen auf den Betriebserfolg 
des Studentenwerks. Der gesamte Ge-
bäudebestand wird regelmäßig be-
wertet und der Instandhaltungsbedarf 
ermittelt. Die Ergebnisse fließen regel-
mäßig in die kurz- und mittelfristige Fi-
nanzplanung ein.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobe-
richt

3.1 Chancen

Nach einer Prognose der Kultusminister-
konferenz werden die Studienanfänger-
zahlen bis 2025 auf einem höheren Ni-
veau als im Jahr 2010 erwartet. Auch für 
den Standort Göttingen ist davon aus-
zugehen, dass sich die Studierenden-
zahlen auf hohem Niveau einpendeln. 
(Vgl. Ständige Konferenz der Kultusmi-
nister der Länder in der Bundesrepu-
blik Deutschland, Vorausberechnung 
der Studienanfängerzahlen 2014-2025, 
Zusammenfassung der Ergebnisse, 
08.05.2014)
Das Arbeitspapier des CHE, Centrum für 
Hochschulentwicklung, mit Modellrech-
nungen zur Entwicklung der Studien-
anfängerzahlen bis zum Jahr 2050 geht 

jedoch davon aus, dass die Nachfrage 
nach Studienanfängerplätzen in Nieder-
sachsen von knapp über 40.000 in 2017 
auf 33.537 Erstsemester bis 2030 sinken 
wird. In den Folgejahren bis 2041 soll 
die Nachfrage auf annähernd gleichem 
Niveau bleiben. Zwischen 2042 und 
2050 wird eine weitere Abnahme der 
Studienanfängerzahlen bis auf 31.218 in 
2050 erwartet. Laut Arbeitspapier ver-
bleibt die Erstsemesterzahl im gesam-
ten Zeitraum allerdings über dem Refe-
renzwert des Hochschulpaktes (25.292).

(Vgl. von Stuckrad, Thimo Berthold, Christi-
an; Neuvians, Tim, Auf dem Hochplateau der 
Studiennachfrage: Kein Tal in Sicht!, Modell-
rechnungen zur Entwicklung der Studienan-
fängerzahlen bis zum Jahr 2050, Centrum für 
Hochschulentwicklung, Arbeitspapier Nr. 203, 
Gütersloh 2017, S. 52. )

Die Auswirkungen der Corona-Pande-
mie auf die Studienanfängerzahlen und 
die Studierendenzahlen – hier ist beson-
ders die Anzahl der internationalen Stu-
dierenden zu nennen – sind zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht so stark wie 
ursprünglich erwartet. Vor allem zum 
Wintersemester 2022/23 zeichnet sich 
schon jetzt eine Nachfrage von inter-
nationalen Studierenden ab. Die Ent-
wicklung der Zahlen wird sorgfältig be-
obachtet und man steht dazu in engem 
Austausch mit den Göttinger Hochschu-
len. 
Seit März 2020 verändert das Corona Vi-
rus das Zusammenleben und die Inter-
aktion der Menschen massiv. Die Ver-
ordnungen des Bundes und der Länder 



griffen bis Ende März 2022 sehr stark in 
das Leben und Lernen auf dem Campus 
ein. Um die akademische Ausbildung 
junger Menschen aus dem In- und Aus-
land während der Pandemie zu ermögli-
chen, musste sich der universitäre Alltag 
drastisch verändern. Lehrveranstaltun-
gen wurden in bisher nicht vorstellba-
ren Dimensionen in digitale Formate 
überführt, der Anteil von Präsenzveran-
staltungen sank teilweise auf 20 %. Die 
Bedeutung von digitaler Lehre nahm 
massiv zu. 

(Vgl. DZHW Brief 05/2020, S. 2.)

 Lernräume blieben geschlossen und Bi-
bliotheken waren nur stark reglemen-
tiert nutzbar. Als Konsequenz sank die 
Aufenthaltszeit der Studierenden auf 
dem Campus deutlich. Am sichtbarsten 
war diese Entwicklung in den Mensen 
des Studentenwerks. Die Essenzahlen 
sanken auf 15 % des Vor-Corona-Wertes 
von 2019.
Alle Hochschulen werden im Sommer-
semester den Präsenzbetrieb in vollem 
Umfang wiederaufnehmen. Wie stark 
der Lehrbetrieb im Sommersemester 
2022 von digitalen Elementen beein-
flusst werden wird bleibt abzuwarten. 
Die CampusGastronomie hat sich auf 
diese veränderte Hochschullandschaft 
vorbereitet und die Öffnungszeiten so-
wie die Angebotsstruktur angepasst. 
Zum 19.04.2022 wurde für alle Bereiche 
des Studentenwerks die Kurzarbeit be-
endet.
Zum Schutz vor dem Corona Virus hat 
das Studentenwerk Teile seiner Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter aus der 
Verwaltung ins Homeoffice entsandt 
und auch diese Verfahrensweise inzwi-
schen verstetigt. Für die Beschäftigten 
der CampusGastronomie und die Ver-
waltung wurde präventiv Kurzarbeit be-
antragt und bis zum 30.06.2022 bewil-
ligt, so dass kurzfristig auf veränderte 
Rahmenbedingungen reagiert werden 
kann. 
Für das Studentenwerk Göttingen 
bietet diese Entwicklung die Chan-
ce, insbesondere die Geschäftsfelder 
Studentisches Wohnen und Campus-
Gastronomie neu auszurichten bzw. auf 
die veränderten Bedürfnisse der Stu-
dierenden anzupassen und damit unter 
den Studierenden neue Kundenkreise 
zu erschließen. „Ich wünsche mir, dass 
wir das Beste aus beiden Welten, der di-
gitalen und der physischen, in die Zeit 
nach der Pandemie transferieren.“ so 
Prof. Dr. Melanie Brinkmann (Virologin, 
stellvertretende Vorsitzende Corona-Ex-
pertInnenrats der Bundesregierung). 

(Vgl. Melanie Brinkmann, Aus Krisen lernen, 
DSW Journal 1/2022 S. 38.)

Als Großanbieter von campusnahem, 
studentischem Wohnraum – und damit 
von individuellen Lernräumen – muss 
das Studentenwerk zukünftig eine sta-
bile, performante WLAN-Versorgung an-
bieten. Hier wurden in 2021 erhebliche 
Mittel eingesetzt, um die Internetinfra-
struktur weiter zu verbessern. Dieser 
Prozess soll in 2022 weiter fortgesetzt 
werden. Dies ist Voraussetzung, damit 
Studierende in ihren Wohnheimzim-

108



109

mern, also an ihrem individuellen Lern-
ort, mit mehreren Endgeräten gleichzei-
tig Lehrinhalte erarbeiten, aktiv in der 
Bibliothek online recherchieren und sich 
interaktiv per Videochat mit TutorInnen 
und KommilitonInnen austauschen kön-
nen. Das einfache Wohnheimzimmer 
wird zum „Digitalen Hub“.
Der große Standortvorteil, dass sich Stu-
dierende wegen der Lehrveranstaltun-
gen am Campus aufhalten und in den 
Mensen und Cafeterien des Studenten-
werks essen gehen, ist zukünftig nur 
noch in geringerem Umfang gegeben. 
Mensen@Campus wird also nicht mehr 
so stark nachgefragt wie vor der Pande-
mie. Es ist zu erwarten, dass der Anteil 
von Mensen@Campus nach der Pande-
mie nur noch 65 % des Vor-Corona-Wer-
tes erreicht. Es gilt zu verhindern, dass 
die geringere Auslastung der gastrono-
mischen Einrichtungen zu einem dauer-
haften strukturellen Problem wird und 
damit die Zukunftsfähigkeit des Ge-
schäftsfeldes CampusGastronomie ge-
fährdet. Deshalb müssen neben Men-
sen@Campus zusätzliche Angebote, 
nämlich Teaching@Mensa, Learning@
Cafeteria und Mensen@Home, realisiert 
werden. 
Bei Teaching@Mensa sollen die Speise-
säle für größere Lehrveranstaltungen 
und Klausuren genutzt werden. Lear-
ning@Cafeteria bietet sich an, da die Ca-
feterien des Studentenwerks prädesti-
nierte Lernorte für Gruppen sind. Hier 
gibt es eine stabile, kostenlose Internet-
verbindung, keinen Verzehrzwang und 
ausreichend Platz. Bei Mensen@Home 
handelt es sich um einen völlig neu-

en Ansatz. Denn die größte Herausfor-
derung ist es, den „Digitalen Hub“ und 
die Mensen miteinander zu verbinden. 
Mensen@Home ermöglicht den Auf-
bau einer hybriden Struktur in der Cam-
pusGastronomie, mit der auf zukünftige 
Verschiebungen beim Präsenz - und vir-
tuellen Anteil der Lehre – in die eine wie 
in die andere Richtung – flexibel vom 
Studentenwerk reagiert werden kann. 
Die Studierenden erhalten mit Men-
sen@Home seit dem 04.04.2022 die 
Möglichkeit, sich in direkter Nähe zum 
eigenen „Digitalen Hub“ zu verpflegen. 
Dies wurde durch die Aufstellung von 
Liftautomaten in unmittelbarer Nähe zu 
drei Wohnheimen des Studentenwerks 
realisiert. In den Liftautomaten werden 
ausschließlich Komplettgerichte ange-
boten, die in der Mikrowelle erwärmt 
oder kalt verzehrt werden können. 

3.2 Risiken

Um Risiken frühzeitig zu erkennen und 
rechtzeitig Maßnahmen zur Risikosteue-
rung ergreifen zu können, hat das Stu-
dentenwerk ein umfassendes Risikoana-
lysesystem eingerichtet. Darin sind zum 
31.12.2021 insgesamt 19 Risiken doku-
mentiert, die unterjährig mehrfach qua-
litativ und quantitativ bewertet werden. 
Nach der bisherigen mehrjährigen Sa-
nierungsplanung ist davon auszuge-
hen, dass das Investitions- und Instand-
haltungsvolumen beim Studentenwerk 
Göttingen in den nächsten Jahren auf 
einem hohen Niveau bleiben wird. In 
2022 sind 25,02 Mio. Euro an Investi-
tionen vorgesehen und 0,78 Mio. Euro 



an Instandhaltungen. Davon wird der 
Großteil über Kreditaufnahmen finan-
ziert. Die Eigenkapitalquote wird in den 
nächsten Jahren stark abnehmen. Auf 
der Einnahmenseite ist von Landessei-
te gegenwärtig eine Erhöhung der Fi-
nanzhilfe um eine Million Euro für 2023 
für alle fünf niedersächsischen Studen-
tenwerke zu erwarten. Mittel für Sanie-
rungen sind nur in geringem Umfang 
vorgesehen. Die stark steigenden Bau-
kosten erschweren die Finanzierung von 
Bauvorhaben. 
Die Verfügbarkeit und Beschaffung von 
Waren wird in 2022 eine große Heraus-
forderung für die Stabsstelle Beschaf-
fung. Auch die Entwicklung der Lebens-
mittel- und Energiepreise und die sich 
daraus ergebenden unmittelbaren fi-
nanziellen Belastungen werden kri-
tisch eingeschätzt. Zudem könnte der 
Ukraine-Krieg diese Entwicklung deut-
lich verstärken und zu Versorgungs-
engpässen und zusätzlich steigenden 
Energiekosten führen. Damit sind stei-
gende Betriebskosten für die Campus-
Gastronomie und die Studierenden in 
den Wohnheimen zu erwarten. Die Ge-
schäftsführung beobachtet laufend die 
weitere Entwicklung zur Identifikation 
der damit verbundenen Risiken und re-
agiert bedarfsweise mit angemessenen 
Maßnahmen.
Welche weiteren Auswirkungen der 
Krieg in der Ukraine auf das Studenten-
werk haben wird, wie beispielsweise die 
Versorgung von Flüchtlingen, Unter-
stützung von geflüchteten Studieren-
den und psychologische Betreuung von 
Traumata etc. ist zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt noch nicht vollständig ab-
schätzbar. Auch hierzu steht das Stu-
dentenwerk im engen Austausch mit 
den Göttinger Hochschulen.
Die Stabsstelle Innenrevision/Risikoma-
nagement berichtet regelmäßig der Ge-
schäftsführung und dem Vorstand über 
die Entwicklung der einzelnen Risiken.
In Deutschland hat die Pandemie seit 
Februar 2020 zu deutlichen Einschnit-
ten sowohl im sozialen Bereich als auch 
im Wirtschaftsleben geführt. Von einer 
Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen 
Lage ist daher auszugehen. Die Ge-
schwindigkeit der Entwicklung macht es 
schwierig, die Auswirkungen zuverläs-
sig einzuschätzen. Vor allem zum Herbst 
2022 ist mit Risiken für den zukünftigen 
Geschäftsverlauf des Studentenwerks 
zu rechnen. Von den Experten wird mit 
einer neuen Mutation des Corona-Virus 
zum Herbst 2022 gerechnet, so dass es 
wieder zu Einschränkungen im öffentli-
chen Leben kommen kann.
Dieses wird dann auch Auswirkungen 
auf die Göttinger Hochschulen und die 
Gestaltung der Lehre haben. Digita-
le Formate werden dann wieder an Be-
deutung gewinnen und die Präsenz-
veranstaltungen reduziert werden. Dies 
hätte Auswirkungen auf die Campus-
Gastronomie, jedoch haben sich Ver-
fahren etabliert und Konzepte können 
sofort angepasst werden. Insgesamt ist 
die Organisation „Studentenwerk“ fle-
xibler aufgestellt und kann schneller 
reagieren. Durch die sehr guten Jah-
resabschlüsse 2020 und 2021 ist das 
Studentenwerk in der Lage entspre-
chende finanzielle Vorsorge zu bilden.
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Das Studentenwerk wird auch in 2022 in 
der Lage sein, seinen Zahlungsverpflich-
tungen fristgerecht nachzukommen. Als 
weitere Vorsichtsmaßnahme wurde die 
Erhöhung des Kontokorrentrahmens 
von 800 TEUR auf 1,6 Mio. Euro bei der 
Hausbank beibehalten. 

3.3 Prognose

Das Studentenwerk erbringt als soziales 
Dienstleistungsunternehmen seine Leis-
tungen bedarfsorientiert für die Studie-
renden und Hochschulen in Göttingen. 
Die Entwicklung der Studierendenzah-
len sowie die Entwicklung der betreu-
ten Hochschulen haben großen Einfluss 
auf die Arbeit des Studentenwerks in 
Gegenwart und Zukunft. Beide Entwick-
lungen sind eng mit der Bildungspoli-
tik und der Bereitschaft von Land und 
Bund, die Hochschulen und die notwen-
dige soziale Infrastruktur für die Studie-
renden finanziell zu fördern, verbunden.
 
(Die im Zuge der aktuellen Pandemie von den 
Hochschulen entwickelten digitalen Angebo-
te für die Lehre und Wissensvermittlung und 
die damit verbundenen Auswirkungen auf die 
Präsenzzeiten der Studierenden auf dem Cam-
pus können derzeit nicht zuverlässig einge-
schätzt werden. HIS-HE-Studie: Maren Lübcke, 
Elke Bosse, Astrid Book, Klaus Wannemacher, 
Zukunftskonzepte in Sicht? Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf die strategische Hoch-
schulentwicklung, Arbeitspapier Nr. 63 / März 
2022 (https://hochschulforumdigitalisierung.
de/sites/default/files/dateien/HFD_AP_63_Zu-
kunftskonzepte_in_Sicht_Corona_HIS-HE.
pdf))

Langfristig können die Veränderun-
gen in der Lehre zu einer Anpassung 
des Leistungsangebotes des Studen-
tenwerks führen. Um auch künftig die 
Grundversorgung der Studierenden be-
darfsgerecht sicherzustellen, steht das 
Studentenwerk in einem engen Aus-
tausch mit den Hochschulen und Stu-
dierenden. Als erste Reaktion auf den 
Veränderungsprozess wurde in der 
CampusGastronomie 
ein neues Konzept entwickelt. Mensen@
Home wird seit 04.04.2022 angeboten. 
Damit besteht die Chance, dass sich 
die CampusGastronomie flexibler auf 
zukünftige Entwicklungen ausrichten 
kann. 
Obwohl die Studentenwerke ein Teil der 
politisch gewollten und legitimierten 
Daseinsfürsorge sind, übernehmen die 
Studierenden immer mehr die Finan-
zierung der Studentenwerke in Nieder-
sachsen. Für das Studentenwerk Göt-
tingen liegt der Anteil der Erträge aus 
Studentenwerksbeiträgen mit 6,1 Mio. 
Euro weiter oberhalb dem aus der Fi-
nanzhilfe mit 3,5 Mio. Euro. Für die wei-
tere Erfüllung der Aufgaben des Stu-
dentenwerks waren Erhöhungen des 
Studentenwerksbeitrages unabding-
bar, d. h. das Studentenwerk ist auf dem 
Weg, eine studentische Selbsthilfeein-
richtung zu werden. 
Die internen Strukturen müssen effizi-
ent bleiben und im Digitalisierungspro-
zess das Serviceangebot für die Studie-
renden weiter ausgebaut werden. Auch 
hierfür gibt es keine Unterstützung des 
Landes Niedersachsen.
Des Weiteren muss das Studentenwerk 
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in den nächsten Jahren erhebliche An-
strengungen bei der Personalentwick-
lung und Personalgewinnung unterneh-
men. In den Berufsfeldern Koch/Köchin, 
Erzieher/in, Architekten/in und Informa-
tiker/in gelingt die Personalrekrutierung 
nur mit Mühe. Die Erhöhung der Aus-
bildungskapazitäten und die verstärk-
te Personalentwicklung sind auf den 
Weg gebracht, aber Fachkräfte in einem 
überhitzten Arbeitsmarkt zu halten und 
zu gewinnen, fällt immer schwerer.
Das Studentenwerk steht in engem 
Kontakt mit den Hochschulen und For-
schungseinrichtungen und begleitet 
den Ausbau der Infrastruktur, um seine 
Dienstleistungen vor Ort anbieten zu 
können. 
Für das Studentenwerk stellt die Verän-
derung des Hochschulalltages auf dem 
Campus in der Nach-Corona-Zeit eine 
der tiefgreifenden Veränderungen der 
letzten Zeit dar. Durch die dauerhafte 
Digitalisierung von Teilen der Lehre wird 
sich die Aufenthaltsdauer der Studieren-
den auf dem Campus stark verändern. 
Vor allem im Bereich CampusGastrono-
mie wird diese Veränderung deutlich zu 
spüren sein. Um nicht den Weg von Ko-
dak, Nokia und anderen zu gehen und 
in den Augen der Studierenden nicht 
mehr integraler Bestandteil des studen-
tischen Alltages zu sein, bedarf es eines 
fundamentalen Anpassungsprozesses 
im Studentenwerk. 

Die zwei klassischen Standbeine der 
CampusGastronomie, Mensen und Ca-
feterien, werden zukünftig durch wei-

tere Angebote ergänzt. Ziel ist es, die 
CampusGastronomie breiter, flexibler 
und damit zukunftssicher aufzustellen. 
Darüber hinaus soll durch die Verzah-
nung der beiden Bereiche CampusGas-
tronomie und Studentisches Wohnen 
das Alleinstellungsmerkmal des Studen-
tenwerks, als einziger Akteur am Hoch-
schulstandort die für die Studierenden 
erforderliche soziale Infrastruktur wei-
terhin anbieten zu können, dauerhaft 
gestärkt werden. 

4. Schlusswort

Mein Dank gilt allen Studierenden, die 
mit ihren vielen Anregungen und Vor-
schlägen die positive Entwicklung unse-
rer Arbeit unterstützen, und den Göt-
tinger Hochschulen, insbesondere der 
Universität Göttingen, ohne deren Un-
terstützung wir eine Vielzahl unserer 
Leistungen nicht erbringen könnten. Ich 
bedanke mich ausdrücklich bei den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die täg-
lich mit Ihrem Engagement für den Er-
folg unserer sozialen Dienstleistungen, 
auch gerade unter Corona-Bedingun-
gen, verantwortlich sind. Dem Vorstand 
und Stiftungsrat danke ich für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit in 2021. 

Göttingen, 04.05.2022

Prof. Dr. Jörg Magull
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
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1.  Umsatzerlöse
 
2.  Sonstige betriebliche Erträge
 
3.  Studentenwerksbeiträge
  
4.  Zuweisungen aufgrund von Rechtsverpflichtungen
  a) Finanzhilfe gemäß § 70 NHG
  b) Kostenerstattungen für die Abteilung Ausbildungsförderung
  c) Zuwendungen für Kindertagesstätten 
 
5.  Materialaufwand
  a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren
  b) Bezogene Leistungen
 
6.  Rohergebnis
 
7.  Personalaufwand
  a) Löhne und Gehälter
      - davon Aufwandsentschädigungen € 18.985,68 (Vorjahr: T€ 19)
  b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und   
  Unterstützung - davon für Altersversorgung T€ 1.774 (Vorjahr: T€ 1.767)
 
8.  Abschreibungen
  a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
     des Anlagevermögens und Sachanlagen
  b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für         
  Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (einschl. verwendete   
  Rücklagen und  Rückstellungen)
 
9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen
 
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des          
  Finanzanlagevermögens
 
11. Zinsen und ähnliche Erträge
 - davon aus den Abzinsungen € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)
 
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen
 
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
 - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)
 
15. Ergebnis nach Steuern
 
16. Sonstige Steuern
 
17. Jahresüberschuss
 
18. Entnahmen aus Rücklagen
 
19. Einstellungen in Rücklagen 
 
20. Bilanzgewinn

€

3.651.304,00
1.367.027,44
3.585.943,88

950.225,04
4.482.557,82

12.984.827,63

3.898.476,43

4.290.363,80

1.050.210,12

89.450,39

507,96

50.009,25

265.731,62

€

19.530.517,26

986.323,00

6.130.816,50
 

8.604.275,35
35.251.932,08

5.432.782,86

29.819.149,22

16.883.304,06

3.240.153,68

5.848.030,01

225.782,52

3.621.878,95

2.629,15

3.619.249,80

3.346.174,00

6.965.423,80

0,00

€
(Vorjahr)

3.645.065,00  
1.491.473,57 
3.326.400,10 

1.559.721,52 
3.836.143,61

13.039.614,38 

3.888.518,40 

4.596.185,50 

1.189.159,78 

97.772,70 

4.926,69 

70.682,30 

260.184,24 

€
(Vorjahr)

20.543.220,69 

505.922,40

5.738.315,25 

 

8.462.938,67 
35.250.397,01 

5.395.865,13 

29.854.531,88

16.928.132,78  

3.407.025,72

6.429.191,93 

228.167,15 

2.862.014,30 

-5.557,99  

2.867.572,29 

4.085.626,12

6.953.198,41 

0,00       

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG.



A K T I V A   
                                 
                      
                                
A.  Anlagevermögen        
        
   I.   Immaterielle Vermögensgegenstände 
        
    1.  Lizenzen an gewerblichen 
      Schutzrechten (Software)                  
    2.  Langfristige 
      Bewirtschaftungsverträge                   
    

   II.  Sachanlagen       
        
    1.  Grundstücke, grundstücks-      
      gleiche Rechte und Bauten                    
    2.  Einbauten in fremden Gebäuden           
    3.  Andere Anlagen, Betriebs-      
      und Geschäftsausstattung             
    4.  Geleistete Anzahlungen      
      und Anlagen im Bau

   III.  Finanzanlagen       
        
    1.  Wertpapiere                     
    2.  Genossenschaftsanteile                
    3.  Sonstige Ausleihungen

B.  Umlaufvermögen       
        
     I.   Vorräte 
       
    1.  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe             
    2.   Waren                         
                    
                               
    II.  Forderungen und sonstige 
    Vermögensgegenstände       
        
    1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen    
    2.  Darlehen an Studierende            
    3.  Sonstige Vermögensgegenstände            
                            
        
     III.  Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten    
        
        
C.  Rechnungsabgrenzungsposten                 
                 
        
                                 
                

€

128.468,00  

1.557.438,00

  
 93.808.169,26

5.572.797,00
 

3.978.565,00 
   

6.220.322,62 

 
7.534.226,44 

106.535,00
 264.886,44

  

113.915,57 
 42.215,15 
 

 350.176,07 
 189.155,25 
 661.054,66 

 

€

1.685.906,00

109.579.853,88

7.905.647,88

156.130,72 

1.200.385,98  

6.438.035,98

€

119.171.407,76 

7.794.552,02 

37.373,90

127.003.33,68

Vorjahr
T€

(103,2)
 

(1.619,7 )
    
  (1.744,4)(1.744,4)
                                                                                                                                   
 
    

(93.715,0)
  (3.957,6)
    

(4.663,3)
     

(3.527,7)
(105.863,7)

       
 

(6.527,4)
   (106,5)
   (291,0)
 (114.480,1)
                                                           
  
       
 
       
   (136,5)
    (56,2)
   (192,8)
     

(376,2)
   (269,3)
   (909,9)
  (1.555,4)
       
 (6.800,9)
  (8.549,0)
       
 (11,3)
       
 (123.040,5)
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P A S S I V A

A.  Eigenkapital    
     
    I.   Stiftungskapital
     
     II.   Sondervermögen
   
    1.  Sozialdienst  
    2.  Studentische Darlehenskasse
     
    III.  Rücklagen       
     
     
B.  Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen   
  (einschl. verwendete Rücklagen und Rückstellungen)    
     
     I.   Immaterielle Vermögensgegenstände 
   
    1.  Langfristige Bewirtschaftungsverträge  
     
    II.   Sachanlagen 
   
    1.  Grundstücke, grundstücks-   
      gleiche Rechte und Bauten    
    2.  Einbauten in fremden Gebäuden   
    3.  Andere Anlagen, Betriebs-   
      und Geschäftsausstattung      
     
     
C.  Rückstellungen    
     
     Sonstige Rückstellungen     
     
     
D.  Verbindlichkeiten    
     
    1.  Dauerfinanzierungsmittel für Wohnobjekte   
      a) von Kreditinstituten  
      b) andere 
     
    2.  Verbindlichkeiten aus   
      Lieferungen und Leistungen   
        
    3.  Sonstige Verbindlichkeiten   
      - davon aus Steuern: € 125,8 (Vorjahr: T€ 124,2)   
     
     
     
E.  Rechnungsabgrenzungsposten    
     

€

506.325,37 
413.906,03 

25.574.946,12

16.037,00

101.702,00 

32.206.566,50 
296.370,41 

€

11.440.827,47 

920.231,40 

48.782.851,25

1.036.146,00 

25.692.685,12 

803.401,74

32.502.936,50 

1.148.176,11

2.905.051,15 

€

61.143.910,12 

26.728.831,12 

803.401,74

36.556.164,17 

1.738.026,53 

123.003.333,68

Vorjahr
T€

(11.440,8)

(506,3)
(413,9)

(45.163,6)
(57.524,7)

(1.077,6)

(26.561,3)

(25,2)

(127,5)
(27.791,6)

(805,2)
(805,2)

(30.965,1)
(306,1)

(31.271,2)

(1.204,7)

(2.743,9)
(35.219,8)

(1.699,3)

(123.040,5)
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STIFTUNGSRAT.

Themen im Stiftungsrat

Der Stiftungsrat kam 2021 zu zwei regu-
lären Sitzungen zusammen. Der Vorstand 
berichtete in diesen Sitzungen über die 
wirtschaftliche Lage, die Geschäftsent-
wicklung sowie über Angelegenheiten 
grundsätzlicher Bedeutung. 
Die Entlastung des Vorstandes erfolg-
te nach Feststellung der Jahresrech-
nung 2020 in der Stiftungsratssitzung am 
28. Juni 2021. Der Wirtschaftsplan 2022 
konnte in der Sitzung am 16. Dezember 
2021 verabschiedet werden.
Weitere Themen im Stiftungsrat waren 
die Umbenennung des Studentenwerks 
Göttingen in Studierendenwerk sowie die 
Planung der Sanierung der Wohnheime.

Mitglieder des Stiftungsrates

Präsident/in der Universität Göttingen
- Dr. Valérie Schüller, komm. Präsidentin 
(Vorsitzende, 01.01.2021 bis 31.03.2021)
- Prof. Dr. Metin Tolan (Vorsitzender, ab 
01.04.2021)
Vizepräsident der Universität Göttin-
gen
Prof. Dr. Norbert Lossau (stellv. Vorsitzen-
der)

Vertreter/in der Stadt Göttingen
- Petra Broistedt

Vertreter/in des Universitätsbundes 
Göttingen
- Cornelia Marahrens, Vizepräsidentin des 
Landesgerichts Göttingen a. D. 

Vertreter/innen der Universität Göttin-
gen
- Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll
- Prof. Dr. Sharon Webb 
- Prof. Dr. Dieter Heineke

Vertreter/innen der Studierenden-
schaft
- Leah Olbricht (bis 31.03.2021)
- Felix Kehrel (bis 31.03.2021)
- Louis Valerian Schacht (bis 31.03.2021)
- Elisa Bröcker (bis 31.03.2021)
- Jim Christiansen-Weniger (bis 
31.03.2021)
- Vanessa Idrizaj (ab 01.04.2021)
- Viktoria Funk (ab 01.04.2021)
- Victoria von Aufseß (ab 01.04.2021)
- Ron Gutheil (ab 01.04.2021)
- Vincent Wolff (ab 01.04.2021)

Vertreter/in der Studierendenschaft 
der HAWK (Gaststatus)
- n. n.

Vertreter/in der Studierendenschaft 
der Privaten Hochschule Göttingen 
(Gaststatus)
- Luisa Beckmann (bis 30.09.2021)
- Max Friedrich Bürger (ab 01.10.2021)
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VORSTAND.

Das Studentenwerk Göttingen trägt als 
einziges Studentenwerk in Deutschland 
die Rechtsform einer Stiftung des öffent-
lichen Rechts. Es hat die Aufgabe, die Stu-
dierenden wirtschaftlich, gesundheitlich, 
sozial und kulturell – gemäß §§ 68 ff. des 
Niedersächsischen Hochschulgesetzes in 
seiner Fassung vom 26.2.2007 (zuletzt ge-
ändert am 27.01.2022) und nach § 1 der 
Satzung des Studentenwerks – zu för-
dern.

Themen im Vorstand

Der Vorstand kam 2021 zu sieben regulä-
ren Sitzungen und sechs Videokonferen-
zen zusammen und nahm an den zwei 
Sitzungen des Stiftungsrates teil. 
Die Bewältigung der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie war von Januar bis De-
zember 2021 der Schwerpunkt der Bera-
tungen im Vorstand. Neben Kurzarbeit, 
Arbeitsplatzschutzmaßnahmen und Hy-
gienekonzepten standen die Sanierungs-
vorhaben im Bereich Studentisches Woh-
nen und in der CampusGastronomie im 
Fokus. Mit der Sanierung der Nordmensa 
wurde im Frühjahr 2021 begonnen. Das 
Interim für die Nordmensa, die Lunchbox, 
wurde im November 2020 fertiggestellt 
und in Betrieb genommen. Auch das 
zweite große Sanierungsvorhaben, die 
Sanierung des Wohnheims Robert-Koch-
Str. 38 mit 418 Wohnheimplätzen, begann 
in der zweiten Jahreshälfte 2021.

Mitglieder des Vorstandes 

Vertreter/innen der Universität/HAWK
- Prof. Dr. Hubert Merkel (Vorsitzender)
- Prof. Dr. Waldemar Toporowski 
- Christoph Büttcher 

Vertreter/innen der Studierenden-
schaft
- Anne Jasmin Müller (stellv. Vorsitzende, 
bis 31.03.2021)
- Leah Olbricht (ab 01.04.2021)
- Paul Rouven Kiel 
- Julian Schrick (stellv. Vorsitzender)

Vertreter/innen der Bediensteten
Ilona Meyer 
Sven Will

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Prof. Dr. Jörg Magull
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I. Allgemeines

§ 1

(1) Das Studentenwerk Göttingen, Stiftung öffentlichen Rechts, mit Sitz in Göttingen – im 
Folgenden als Stiftung bezeichnet – hat den Zweck, im Rahmen der Studentenhilfe die Stu-
dierenden der
a. Georg-August-Universität Göttingen,
b. Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen – Fachbereiche in Göttingen –,
c. Privaten Hochschule Göttingen - in Ausnahmefällen auch andere Studierende und Studi-
enbewerberinnen/Studienbewerber - wirtschaftlich, sozial und kulturell zu fördern und für 
ihre Gesundheit (gem. § 68 (2) NHG) zu sorgen.
(2) Als modernes, soziales Dienstleistungsunternehmen versteht sich die Stiftung als Part-
ner der Studierenden und Hochschulen und kann gegenüber den Studierenden, Beschäf-
tigten und Gästen der Hochschulen weitere hochschulnahe Dienstleistungen erbringen.
(3) Um zusätzliche Mittel für die Betreuung der Studierenden zu erwirtschaften, kann die 
Stiftung Leistungen gegenüber Dritten erbringen, soweit diese Tätigkeit nicht die Leistun-
gen gegenüber den Studierenden einschränken.
(4) Gegenüber ihren Beschäftigten nimmt die Stiftung die Fürsorgepflicht eines modernen, 
sozialen Dienstleistungsunternehmens wahr, einschließlich der damit verbundenen Leis-
tungen.

§ 2

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

§ 3

(1) Die Leitung der Stiftung liegt in den Händen des Vorstandes und des Stiftungsrates.
(2) Eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Stiftungsrat und Vorstand ist ausgeschlossen.
(3) Die Stiftung wird gerichtlich und außergerichtlich durch die Vorsitzende/den Vorsitzen-
den des Vorstandes, im Verhinderungsfall durch die stellvertretende Vorsitzende/den stell-
vertretenden Vorsitzenden vertreten.
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II. Vorstand

§ 4

(1) Der Vorstand der Stiftung besteht aus neun Mitgliedern, und zwar
a. drei Mitgliedern der Georg-August-Universität Göttingen bzw. der Hochschule
Hildesheim/Holzminden/Göttingen – Fachbereiche in Göttingen i. S. d. § 21 (1) Nr. 1 – 4 
NHG, davon mindestens zwei Professorinnen/Professoren,
b. zwei Bediensteten der Stiftung
c. drei Studierenden der Georg-August-Universität Göttingen
d. sowie dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied.
(2) Die Mitglieder der Hochschulen nach Absatz (1) a. werden auf Vorschlag des Senats der 
Georg-August-Universität Göttingen für drei Jahre vom Stiftungsrat berufen. Die Studieren-
den werden vom Studierendenparlament der Georg-August-Universität Göttingen für ein 
Jahr gewählt. Die Bediensteten der Stiftung werden entsprechend der Wahlordnung für die 
Vertreterinnen/Vertreter der Bediensteten im Vorstand der Stiftung von den Bediensteten 
gewählt und für die Dauer von drei Jahren vom Stiftungsrat berufen.
(3) Eine mehrmalige Berufung bzw. Wahl ist zulässig. Die Mitglieder üben ihr Amt auch über 
die Dauer ihrer Amtszeit hinaus aus, solange keine neuen Mitglieder berufen bzw. gewählt 
wurden und das Amt angetreten haben. Diese Regelung greift nicht bei einer Abberufung 
eines Vorstandsmitgliedes gemäß § 7 (5) i.
(4) Der Stiftungsrat wählt eines der in Absatz (1) a. genannten Mitglieder zur/zum Vorsitzen-
den des Vorstandes. Der Vorstand wählt eines der in Absatz (1) a. – c. genannten Mitglieder 
zur/zum stellvertretenden Vorsitzenden.
(5) Der Stiftungsrat beschließt über die Bestellung und Abberufung des geschäftsführen-
den Vorstandsmitgliedes sowie dessen Anstellungsvertrag.
(6) Die Vorstandsmitglieder erhalten für ihren Zeitaufwand eine pauschale Aufwandsvergü-
tung. Die Aufwandsvergütung wird regelmäßig angepasst. Die Höhe der Anpassung erfolgt 
in Anlehnung an die Tarifsteigerungen (TV-L) und wird vom Stiftungsrat festgelegt.
(7) Das geschäftsführende Vorstandsmitglied erhält für die hauptamtliche Tätigkeit eine 
vom Stiftungsrat festzulegende Vergütung anstelle der Aufwandsvergütung.

§ 5

(1) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf seiner Mitglieder anwesend sind. 
Unter den anwesenden Mitgliedern muss je eine Vertreterin/ein Vertreter der in § 4 (1) a. – 
c. genannten Mitglieder, darunter die/der Vorsitzende, im Verhinderungsfall deren Vertrete-
rin/dessen Vertreter gemäß § 4 (4), anwesend sein. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit
Stimmenmehrheit.
(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Stiftung nach Maßgabe des vom Stiftungsrat fest-
gestellten Wirtschaftsplanes. Die/Der Vorsitzende entscheidet in allen Geschäften, soweit 
sie nicht durch Satzung oder Beschlüsse des Vorstandes geregelt werden. Die/Der Vorsit-
zende kann Aufgaben/Zuständigkeiten an das geschäftsführende Vorstandsmitglied de-
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legieren. Die/Der Vorsitzende hat über alle wichtigen Angelegenheiten zeitnah einen Be-
schluss des Vorstandes herbeizuführen. Insbesondere bleiben dem Vorstand vorbehalten:
a. die Aufstellung des vom Stiftungsrat festzustellenden Wirtschaftsplans,
b. die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht,
c. die Regelung aller die Vermögensverwaltung betreffenden Fragen sowie die Aufstellung 
der Richtlinien für Vermögensanlagen,
d. die Aufstellung des Entwurfs der Beitragsordnung und
e. die Unterrichtung des Stiftungsrates über alle wesentlichen Vorgänge des laufenden
Geschäftsjahres.
(3) Das geschäftsführende Vorstandsmitglied führt die laufenden Geschäfte und berichtet
regelmäßig dem Vorstand.
(4) Die/Der Vorsitzende verantwortet die Tagesordnung der Vorstandssitzungen und leitet 
dieSitzungen. Sie/Er hat über alle wichtigen Angelegenheiten einen Beschluss des Vorstan-
des herbeizuführen.
(5) Gegen die Beschlüsse des Vorstandes, bei denen die/der Vorsitzende überstimmt wor-
den ist, kann diese/dieser die Entscheidung des Stiftungsrates binnen zehn Tagen anrufen.
(6) Der Vorstand tritt nach Bedarf, während der Vorlesungszeit der Georg-August-Universi-
tät Göttingen grundsätzlich mindestens einmal im Monat, zusammen.
(7) Jedes Mitglied des Vorstandes kann die Einberufung einer Vorstandssitzung innerhalb 
von 14 Tagen verlangen.
(8) Der Vorstand ist Dienstbehörde und oberste Dienstbehörde i. S. d. Niedersächsischen
Personalvertretungsgesetzes (NPersVG).

III. Stiftungsrat

§ 6

(1) Der Stiftungsrat besteht aus:
a. der Präsidentin/dem Präsidenten der Georg-August-Universität Göttingen als
Vorsitzende/Vorsitzendem
b. drei Mitgliedern der Georg-August-Universität Göttingen bzw. der Hochschule
Hildesheim/Holzminden/Göttingen – Fachbereiche in Göttingen i. S. d. § 21 (1) Nr. 1 - 4 
NHG, davon mindestens zwei Professorinnen/Professoren,
c. fünf Studierenden der Georg-August-Universität Göttingen,
d. einer/einem von der Präsidentin/dem Präsidenten der Georg-August-Universität Göttin-
gen zu benennenden hauptberuflichen Vizepräsidentin/Vizepräsidenten der Georg-August-
Universität Göttingen für die Dauer ihrer/seiner Amtszeit,
e. der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister der Stadt Göttingen oder einer/einem
durch die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister zu benennende
Vertreterin/benennenden Vertreter der Stadt Göttingen,
f. der/dem Vorsitzenden des Universitätsbundes Göttingen e. V. oder einer/einem durch die
Vorsitzende/den Vorsitzenden des Universitätsbundes Göttingen e. V. zu benennende
Vertreterin/benennenden Vertreter des Universitätsbundes Göttingen e. V.
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(2) Die Mitglieder nach Absatz (1) b. werden auf Vorschlag der entsprechenden
Gruppenvertretungen vom Senat der Georg-August-Universität Göttingen für die Dauer 
von drei Jahren berufen. Die Studierenden werden vom Studierendenparlament der Georg-
August-Universität Göttingen für ein Jahr gewählt.
(3) Eine mehrmalige Berufung bzw. Wahl ist zulässig. Die Mitglieder üben ihr Amt auch über 
die  Dauer ihrer Amtszeit hinaus aus, solange keine neuen Mitglieder berufen bzw. gewählt 
wurden und das Amt angetreten haben.
(4) Aus den Reihen der Stiftungsratsmitglieder wird eine Vertreterin/ein Vertreter der/des
Vorsitzenden des Stiftungsrates gewählt.

§ 7

(1) Der Stiftungsrat wird von der/dem Vorsitzenden mindestens einmal im Semester einbe-
rufen. Er muss einberufen werden, wenn es mindestens drei seiner Mitglieder unter schrift-
licher Angabe der Gründe und der Tagesordnung verlangen.
(2) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf seiner Mitglieder, darunter 
je eine Vertreterin/ein Vertreter der in § 6 (1) b. und c. genannten Mitglieder sowie die/der 
Vorsitzende, im Verhinderungsfall deren Vertreterin/dessen Vertreter gemäß § 6 (4), anwe-
send sind. Er fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme der/des Vorsitzenden und im Verhinderungsfall die der Vertreterin/des Ver-
treters gemäß § 6 (4).
(3) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Stiftungsrates teil. Er ist berechtigt, Anträge 
zu stellen; auf Wunsch des Stiftungsrates hat er diesem über die Angelegenheiten der Ge-
schäftsführung jederzeit Auskunft zu erteilen.
(4) Der Stiftungsrat kann auch ohne den Vorstand der Stiftung tagen. Hierfür ist ein Be-
schluss des Stiftungsrates herbeizuführen.
(5) Der Stiftungsrat legt die Richtlinien für die Führung der Geschäfte fest.
Er beschließt insbesondere über:
a. die Feststellung des Wirtschaftsplanes,
b. die Feststellung von Jahresabschluss und Lagebericht,
c. die Bestellung der Wirtschaftsprüferin/des Wirtschaftsprüfers,
d. die Entlastung des Vorstands aufgrund des geprüften Jahresabschlusses,
e. die Aufwandsvergütung für den Zeitaufwand der Vorstandsmitglieder,
f. Satzungsänderungen und Auflösung der Stiftung, beides mit Zweidrittelmehrheit aller
Stimmen,
g. die Genehmigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken, zur Aufnahme von
Darlehen und Übernahme von Bürgschaften,
h. den Erlass der Beitragsordnung und die Festsetzung der Studentenwerksbeiträge der
Studierenden gemäß § 70 (1) NHG,
i. die Abberufung von Vorstandsmitgliedern.
(6) Der Stiftungsrat beschließt über Beschwerden gegen den Vorstand.
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IV. Gemeinnützigkeit

§ 8

(1) Die Stiftung verfolgt mit ihren Betrieben gewerblicher Art ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige und mildtätige Zwecke i. S. d. Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung (AO). Zweck der Betriebe gewerblicher Art der Stiftung ist die Förde-
rung der Studentenhilfe, der Wohlfahrtspflege, der Bildung sowie der Kinder- und Jugend-
hilfe, insbesondere die soziale, gesundheitliche, wirtschaftliche und kulturelle Förderung 
Studierender und anderer in der Aus- und Fortbildung befindlicher oder nach § 53 AO hilfe-
bedürftiger Personen.
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Errichtung und den hochschulnahen, 
auf die zeitlichen und organisatorischen Anforderungen der Ausbildung und des Studiums
ausgerichteten Betrieb von Verpflegungsbetrieben, Studentischen Wohnobjekten (Wohn-
heime und Gästehäuser), Kinderbetreuungseinrichtungen, Beratungseinrichtungen und 
kulturelle Angebote zur gesundheitlichen, kulturellen und sozialen Förderung von Studie-
renden (Soziale Dienste) – im Folgenden als studentische Einrichtungen bezeichnet – und 
nachrangig der übrigen in Absatz (1) genannten Personen verwirklicht.
(3) Die studentischen Einrichtungen werden als Zweckbetriebe i. S. d. Abgabenordnung be-
trieben.
(4) Die studentischen Einrichtungen sind selbstlos tätig, und verfolgen nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Interessen.
(5) Mittel der studentischen Einrichtungen dürfen nur für die steuerbegünstigten satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Anderen gemeinnützigen Einrichtungen dürfen Mit-
tel entsprechend den Vorschriften des § 58 AO zur Verfügung gestellt werden.
(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken der studentischen Einrichtun-
gen fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen aus Mitteln der studenti-
schen Einrichtungen begünstigt werden.
(7) Bei Auflösung oder Aufhebung oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke einzel-
ner studentischer Einrichtungen erhält die Stiftung nicht mehr als ihre eingezahlten Kapi-
talanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück und das verblei-
bende Vermögen der studentischen Einrichtungen fällt an die Stiftung, die es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat.
(8) Nähere Einzelheiten sind für die jeweilige studentische Einrichtung in einer eigenen Sat-
zung geregelt, die durch den Vorstand zu beschließen ist und nicht der Zustimmung des 
Stiftungsrates bedarf.
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V. Finanzierung und Wirtschaftsführung

§ 9

Die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel erhält die Stiftung durch:
a. eine Finanzhilfe des Landes Niedersachsen gemäß § 70 (1), Satz 1 NHG,
b. Beiträge der Studierenden,
c. Zuwendungen Dritter und
d. eigene Einnahmen, insbesondere Leistungsentgelte.

§ 10

(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Stiftung bestimmen sich nach
kaufmännischen Grundsätzen. Die Wirtschaftsführung der Stiftung richtet sich nach einem 
von der Stiftung aufzustellenden Wirtschaftsplan.
(2) Der Jahresabschluss und Lagebericht sowie die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-
rung sind von einer Wirtschaftsprüferin/einem Wirtschaftsprüfer zu prüfen. Über das Ergeb-
nis der Prüfung berichtet die Wirtschaftsprüferin/der Wirtschaftsprüfer im Stiftungsrat.

VI. Schlussbestimmungen

§ 11

(1) Änderungen der Satzung bedürfen der Zustimmung des Senats der Georg-August-Uni-
versität Göttingen. Die Auflösung der Stiftung bedarf der Zustimmung des Senats der Ge-
org-August-Universität Göttingen und gemäß § 68 (1), Satz 2 NHG einer Verordnung der 
Landesregierung.
(2) Bei Einstellung des Stiftungsgeschäfts und Auflösung der Stiftung fällt das Vermögen an 
die Georg-August-Universität Göttingen, die es ausschließlich und unmittelbar für gemein-
nützige oder mildtätige Zwecke der Studentenhilfe zu verwenden hat.
Die vorliegende Satzung des Studentenwerks Göttingen wurde vom Stiftungsrat des
Studentenwerks Göttingen in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 einstimmig beschlossen.
Der Senat der Georg-August-Universität Göttingen stimmte der Satzungsänderung in der
Sitzung vom 26. Oktober 2016 zu.
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